
REGIONAL VERSAMMLUNG SÜDHESSEN 
Regierungspräsidium Darmstadt 

. Geschiiftsstelle . 

Drucksache für die Regionalversammlung Südhessen Nr.: VIll / 78.0 

Az.11131.1 ·93 b 10/01 Sitzungstag : Tagesordnungspunkt : Anlagen: 
07.11.2013 (HPA) -1- -1-
15.11.201 3 (RVS) - ~ -

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss de r Planänderungsverfahren nach 
Baugesetzbuch (8auGB) für die Städte Eschbom, Hochheim am Main, Maintal und 
Raunheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den folgenden Beschluss empfehle ich Ihnen : 

Die Regionalversammlung stimmt dem Abschluss des Planänderungsverfahrens für 

die beil iegenden Planungen (Drucksachen Nr. 111145 -111148 der Verbandskammer 
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain) im Bereich des Reg ionalverbandes 
FrankfurtRheinMain nach Baugesetzbuch (8auGB) zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

ohannes Baron 
egierungspräsident 



Regiornllverband FranldurtRheinMain 
Poshc!\ 1119 ~1. eQQ5<\ F{8I'\k!ur\ sm MII.\n 

Geschäftsstelle der 
Regionalversammlung Südhessen 
Herrn Ortmüller 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 

(2. 
Regionalverband 

FrankfurtRheinMain 

Der Regionalvorstand 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Unser Zeichen: 
Ansprechpartner: Thomschke, Andreas 
Abteilung Planung 
Telefon: +49692577-1560 
Telefax: +49692577-1528 
thomschke@region-frankfurt.de 

10. Oktober 2013 

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 
hier: DurchfOhrung von Planänderungen nach Baugesetzbuch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Regionalvorstand des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2013 nachfolgende Beschlüsse zur Aufstellung von Planänderungen des Regio
nalplans Sadhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 zur Vorlage an die Verbands
kammer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain gefasst 

2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Butzbach, Stadtteil Butzbach, 
Gebiet: "Bauzentrum an der Ostumgehung" 
hier: Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 

1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eppsteln, Stadtteil Eppstein, 
Gebiet A: "Staufenstraße" 
Gebiet B: "Surgstraße" 
hier: Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss) 

Wir bitten die Regionalversammlung Süd hessen um Kenntnisnahme der Aufstellungsbe
schlüsse und um Zustimmung zur Durchführung der Planänderung nach Baugesetzbuch 
(BauGB). 

Nach Zustimmung der Regionalversammlung Süd hessen zur DurchfOhrung der Pianände
rung nach Baugesetzbuch (SauGB) erfolgt die Bekanntmachung der AufstellungsbeschlOsse 
im StaatsanzeigeT Hessen durch den Regionalverband. 

Regionalverban<l FrankfurtRheinMain 
K&perschaft des öIfliInUichen Rechb 
Postslraße 16 
60329 Frankturt am Main 

Telefon: +49 69 2577-0 
Telefax: +49 69 2577-1204 
info@region-trankturt,de 
WNW.region-lrankMt.de 

Deutsche Bank 
BLZ 500 700 24, Klo. 603 428 200 
IBAN: DE26 5007 0024 0803 4282 00 
BIC: OEUTDEDBFRA 

Frankfurter Sparkasse 
BLZ 500 502 01, Klo. 302 802 
IBAN: DE15 5005 0201 0000 3028 02 
BIC: HELAOEF1B22 



Seite 2 zum Schreiben vom 10. Oktober 2013 ~, 
Reglonalverband 

f rankfurtRheinMain 

Des Weiteren hat die Verbandskammer des Reg ionalverbandes FrankfurtRheinMain am 16. 
September 2013 nachfolgende BeschlOsse zum Abschließenden Beschluss von Pianände
rungen des Regionalplanes SOdhessenlRegionalen Flächennutzungsplanes 2010 gefasst, 
die Ihnen mit dem Schreiben vom 26. August 2013 zugegangen sind: 

2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn , Stadtteil Eschborn, Gebiet: "Sportpark Phönix" 
hier: Beschluss Ober die Stellungnahmen und abschließender Beschluss Ober die Änderung 
des Regionalplans SOdhessen/Reg ionalen Flächennutzungsplans 2010 

1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Hochhelm am Main, Stadtteil Hochheim am Main, Gebiet: "FeldbergM, Altkönig- und 
Schweden straße" 
hier: Beschluss Ober die Stellungnahmen und abschließender Beschluss Ober die Änderung 
des Regionalplans SOdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 

1. Änderung des Regionalplans SüdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "DörnigheimMOst 1", Stadtteil 
Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 
hier: Beschluss Ober die Stellungnahmen und abschließender Beschluss Ober die Anderung 
des Regionalplans SOdhessen/Reg ionalen Flächennutzungsplans 2010 

1. Änderung des Regionalplans SüdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunhelm, Gebiet: "Zwischen Ziegelhottenweg und Mainstraße" 
hier: Beschluss Ober die Stellungnahmen und abschließender Beschluss Ober die Anderung 
des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

Wir bitten diese BeschlOsse der Regionalversammlung SOdhessen zur Beschlussfassung 
Ober die Planänderung vorzulegen. 

Im Anschluss an die gemeinsame Beschlussfassung werden diese Änderungsveriahren der 
Genehmigungsbehörde vorgelegt. 

Für eine zUgige ROckantwort wären wir deshalb sehr dankbar. 

Freundliche GrOße 
Im Auftrag 

Andreas Thomschke 
Abteilungsleiter Planung 

Anlage: 

AufsteliungsM und Abschließende Beschlüsse 
als PDF (auf CDMROM) und Ausdruck 



Reglonatverband 
FrankJurtRhetnMaln 

Drucksache Nr. 111 -145 

Verbandskammer 

Betr.: 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn , Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Ände
rung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 

Vorg.: Beschluss Nr. 111-56 des Regionalvorstandes vom 16.08.2012 
Beschluss Nr. 111-59 der Verbandskammer vom 19.09.2012 zu OS 111-66 
(AufsteUungsbeschluss) 
Beschluss Nr. 111 -98 des Regionalvorstands vom 24.01 .2013 
Beschluss Nr. 111-96 der Verbandskammer vom 06.03.2013 zu OS 111-100 (Offenle
gungsbeschluss) 

I. Antrag 

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt. 

2. Die 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn, Gebiet: 
"Sportpark Phönix" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt 
IRheln-Main (MetropoIG) abschließend beschlossen. Die Begründung ist 
beigefügt. 

3. Der Regionatvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten , 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
- die Änderung des Regionalplans SüdhesseniRegionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

DER REGIONALVORSTAND 
Frankfurt am Main, 22.08.2013 
Für die Richtigkeit: 

4 kc 
Esthe Stegmann 
Schriftführerin 
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11. Erläuterung der Beteiligungssituation 

Die öffentliche Auslegung wurde am 18.03.2013 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
12/13 bekannt gemacht. Sie fand vom 26.03.2013 bis 30.04.2013 statt. Die benachbarten 
Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei
ben vom 22.03.2013 beteiligt. 

1) Die betroffene Stadt Eschborn hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert: 

Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Infonnationen mitgeteilt: 

Magistrat der Stadt Frankfurt 
Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus 
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) 

haben Stellungnahmen abgegeben: 

Magistrat der Stadt Schwalbach am Taunus 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

haben sich nicht geäußert: 

Abwasserverband Westerbach 
Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie- und Handelskammern 
Bischöfliches Ordinariat Limburg 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.v. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesanstalt tür Immobilienaufgaben, Verkauf 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur, AußensteIle Eschborn 
DB Netz AG, Niederlassung Frankfurt 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur, Niederlassung Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung 
Eisenbahn-Bundesamt, AußensteIle FrankfurVSaarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Forstamt Königstein, Hessen-Forst 
Hessenenergie GmbH 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Landesbahn GmbH 

·2· 



Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung West 
Hessisches Immobilienmanagement 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Amt für den ländlichen Raum 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauenbüros 
Landesjagdverband Hessen eV. 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.V. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landrat des Main-T aunus-Kreises 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
RWE Transportnetz Strom GmbH 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
STRABAG, Property and Facility Services GmbH 
Verband Hessischer Fischer eV. 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserbeschaffungsverband Taunus 
Wasserverband Kinzig 
Wehrbereichsverwaltung West, AußensteIle Wiesbaden 
Zweckverband Naturpark Hochtaunus 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Infonnationen mitgeteilt: 

Amprion GmbH 
OB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt 
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
PLEDDC 
Regierungspräsidium Darmstadt 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
SynaGmbH 
T ennet TSO GmbH 
traffiQ, Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

haben Stellungnahmen abgegeben: 

Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Polizeipräsidium Westhessen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF mbH 

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden - wie aus den Anlagen ersichtlich - ebenfalls Stel
lungnahmen vorgebracht. 

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 

·3· 



Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 

- 4-



111. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 

Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden. 

- 5-



Änderu ngsu nterlagen 
Q, 

Regionalverband 
FrankfurtRheinMalO 

2. Änderung des Regionalplans SüdhessenlRegionaien Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

A~_.III..c.and 

Fran_IIIrtR,*nM.l~ 

1<lltpet..cn.1t 11" ofl~ RIId'o~ 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Kartenteil 

2. Begründung 
A. Erläuterung der Planung 
B. Umweltbericht 

p".twaße 1& r.r.ton •• ~ se 2517 . () beI ... ~""II_·'r.n~futt <Se 
150329 F' .... kl\ln.m M.,n Tell'lu •• a88 2577 . \2~ _rwg.,.,.lrankfIJrtde 



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: ~Sportpark Phönix" 

Lage des Änderungsbereiches (Quelle: Präsentationsgraphik 1: 10.000 ATKIS®-Basis·OLM) 

J 

-
Ohne Maßstab 

Grenze des Änderungsbereiches 

· 2 · 



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn , Stadtteil Eschbom 
Gebiet: ~Sportpark Phönix" 

Darstellung der Flächen im Regionalplan SOdhesseniRegionalen Flächennutzungsplan 2010 
in der am 17.10.2011 rechtswirksam gewordenen Fassung 

M. 1 : 50 000 

Grenze des Änderungsbereiches 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Eschborn . Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sport park Phönix" 

Vorgesehene Änderung 

M. 1 : 50000 

Grenze des Änderungsbereiches 

Teilfläche 1: 
·Wohnbaufläche. geplant" (ca. 2.9 ha) in "GrOnfläche - Sportanlage ...... 

Teilfläche 2: 
"Sonderbaufläche - Sport und Erholung. geplant" (ca. 0,7 ha) und "Grünfläche - Parkanlage" 
(ca. 1,9 ha) in "Grünfläche - Sportanlage, ..... (ca. 2,6 ha) 
"Grünfläche - Parif.anlage" (ca. 2.6 ha) in "Fläche für die Landbewi rtschaftung" 

., . 



2. Änderung des Regionalplans SOdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 rur die 
Stadt Eschborn, Stadneil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Anpassung der Beikarte 1 

M. 1 : 50 000 

Grenze des Änderungsbereiches 
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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Anpassung der Beikarte 2 

, . , 
"., .' " " . , 
''''" . ..' .. \ 

Nieder· '.. r h6chstadt ;,_ "".>, P ., 

,,\, 
r·..., \. \ / .".' 

.-. 
~. " , .. ' " 

\ ., 

Sulzbach ' .... " 
CTau~) 

., ~ .... ~ . .' ' . 

Eschborn l 

Grenze des Änderungsbereiches 
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Logende Regionaler Flächennutzungsplan 2010 
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BegrÜndung 

zur 2. Änderung des Regionalplans SOdhessenJRegionalen Flächennutzungsplans 2010 tor 
die Stadt E.chbom, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpar1< PhOnix" 

A: Erläuterung der Planung 

A 1. Formena Gründe für die Durchführung deI Änderungsverfahrens 

Dss Verfahren zur Änderung des Regionalplans SOdhessenJReglonalen Flachennutzungs~ 
plans 2010 (RPSlRagFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) In Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ober die Melropolregion Frank
furtlRhein-Main (MelropoIG) durchgefOhrt. Der RPSJRegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
fOr den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main Im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung m~ § 9 HLPG Erfor
dernisse der Raumordnung fest. 

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
ist es erforderiich, die Planaussagen im Gebiet "Sportpark Phönix" in der Stadt Eschborn, 
Sladlleü Eschbom zu Oberertlelten. 

A 2. Gettung.berelch der Änderung 

Der Geltungsbereich besteht aus zwei Teiltlächen von insgesamt ca. 8,1 ha. 

Die TeUtläche 1 umfasst den Bereich der Helnrlch-Graf-Sportanlage nördlich der EinmOn
dung der Zeppelinstraße In die Straße "Am Sportfeld". 

Die Teilfläche 2 wird im Norden durch einen waldartigen Gehölzbestand und im Osten durch 
die Landesstraße l3005 begrenzt. Im SOdosten grenzt der Bereich an die Elly-Beinhorn
Straße, im SOden und Westen an die Gemarkungsgrenze zur Stadt Schwalbach am Taunus 
und Im Nordwesten an freie Feldtlur. 

Die Abgrenzungen können den vorgelegten PIanzeichnungen entnommen werden. 

A 3. Anla •• und Inhalt der Anderung 

Seit mehreren Jahren bemüht sich die Stadt Eschborn, im SOdwesten Ihres Gemeindegebie
tes zusätzliche Sportanlagen zu errichten. Die ursprüngliche Planungskonzeption sah vor, 
die gegenwärtig vorhandene Heinrich-Graf-Sportanlage aufzugeben und sOdwestlich der 
l300S zusammen mit der Stadt Schwalbach am Taunus die Interkommunale Planung 
"Sportpal1<. Arboretum" zu errichten. Nach einem BOrgerentscheid verfolgt die Stadt Schwal
bach am Taunus diese Planung nicht mehr, so dass Eschborn die Planung jetzt allein auf 
eigenem GemeindegebIet weiterverfolgt. Ein entsprechender Bebauungsplan Nr. 241 
"Sportpal1<. Phönix" ist gegenwärtig im Aufstellungsverfahren. 
Vorgesehen Ist jetzt, die Helnrich-Graf-Sportanlagen nicht mehr zu verlagern, sondern am 
jetzigen Standort beizubehalten und durch weitere Sportanlagen sOdwestlich der landes
straße L 3005 zu organzen. Die Planaussagen do. RPS/RagFNP 2010 stellen auf Eschbor
ner Gemarkungsgebiet noch den überholten Planungsstand des "Sportparks Arboretum" dar 
und sind nicht mehr aktuell. 

Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann und um nach Wegfall der Planungen fOr den "Sportpark Arboretum" diesen Bereich 
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stadtebaulich neu zu ordnen, ist es erforderlich, die bisherigen Planauss8gen wie folgt zu 
ändern: 

Teilflache 1: 
'Wohnbauftache, geplan1' (ca. 2,9 ha) in ' GrOnflache - Sportanlage, ...• 

TeilflAche 2: 
"Sonderbauflache - Sport und Erholung, geplant" (ca. 0,7 ha) und "GrOnflache - Parkanlage" 
(ca. 1,9 ha) In ' GrQnflache - Sportanlage, .. ." (ca . 2,6 ha) 
'GrOnflache - Par1<anlage' (ca. 2,6 ha) in ' Flache fOr die Landbewirtschaftung' 

Der Kartenhintergrund In den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor
derlich - an diese Änderung der Hauptkarte angepasst. 

A 4. RegionalplanerlIehe Aspekte 

Im Rahmen dieses Änderungsverfahrens sind die Darstellungen von Wohn- und Sonderbau
flächen, GrOnflachen und "Fläche fOr die Landbewirtschaftung" von Änderungen der Plan
aussage betroffen. 

Im Geltungsberetch des RPSlRegFNP 2010 stellt die Darstellung von Wohnbau-, Sonder
bau- und GrOnflachen zugleich das regionalplanerische "Vorranggebiet Siedlung, Bestand 
und Planung" dar (Z3.4.1·3). Aus regionalplanerlscher S+cht ist daher lediglich die Anderung 
von "Grünfläche· Parkanlage- in "Flache fOr die landbewirtschaftung" als Nutzungsande· 
rung anzusehen. In "FIIchen fOr die landbewirtschaftung" ist die Offenhaltung der Land· 
schaft vorrangig durch Landbewirtschaftung sicherzustellen (G10.1· 11). Oie vorgesehene 
Nutzungsänderung ist mit diesem Grundsatz der Raumordnung vereinbar. Wegen der gerin· 
gen Fliehengröße von ca . 2.6 ha ist davon auszugehen. dass eine Oberörtliche Raumbe· 
deutsamkeit nid1t besteht und Belange der Regionalplanung hiervon n~t berohrt werden. 

Oie Teilnache 2 des Geltungsbereichs wird gequert von einem "Vorranggebiet Regionalpar'K· 
korridor" . Dort hat die Schaffung und Erhaltung von GrOnverbindungen fOr die Gliederung, 
Gestaltung und ökologische Verbesserung dar Landschaft einschließlich des Fuß· und Rad-
wegenetzes zur Erschließung des Erholungs· und Erlebnisraums Vorrang vor entgegenste· 
henden NutzungsansprOchen. Nutzungen. die diese Funktionen beelntrachtlgen können, 
sind nicht zulasslg (Z4.4·3). Das "Vorranggebiet Regionalparkkorridor" bleibt durch diese 
Anderung unverandert. Das bestehende Fuß· und Ractwegenetz wird beibehalten. 

In der Tellfläche 2 des Geltungsbereichs sind außerdem teilweise ein "Vorranggebiet Regio
naler Gronzug" und ein "Vorbehattsgebiet fOr besondere Klimafunktionen" festgelegt. 
Oie Funktion der Regionalen GrünzOge darf durch andere Nutzungen nicht beeinträchtigt 
werden. Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung. einer Beeinträchtigung der 
Gliederung von Siedlungsgebieten. das Wasserhaushaltes oder der Freiraumerholung bzw. 
der Veränderung der klimatischen Verhältnisse fOhren können. sind in den Regionalen Gron-
zOgen nicht zulässig . Hierzu zahlen neben Wohnungsbau. und gewerblicher Nutzung auch 
Sport· und Freizeltelnrlchtungen mit einem hohen Antell baulicher Anlagen. Verkehrsanlagen 
sowie andere Infrastrukturmaßnahmen. Im "Vorranggebiet Regionaler Gronzug- hat jede 
weitere Sledlungstatigke~ zu unterbleiben (Z4.3-2). 
"Vorbehaltsgebiete fOr besondere KlimafunkUonen" sollen von Bebauung und anderen Maß· 
nahmen, die die Produktion bzw. den Transport frischer und kahler Luft behindern können , 
freigehatten werden. Planungen und Maßnahmen. die die DurchlOftung von klimatisch bzw. 
lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können. sollen in diesen Gebieten ver
mieden werden (04.6-3). 
Da das "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" nur in einer Größenordnung von etwa 2.3 ha in 
den PIanbereich hineinragt und auch noch durch die Landesstraße L 3005 zerschnitten wird . 
kann keine aberörtliche Raumbedeutsamkelt der Planung unterstellt werden. Zudem sind die 
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im Bebauungsplan vorgesehenen Gebäude von untergeordneter Größe, so dass auch nicht 
von einer Zersiedlung ausgegangen werden kann. OIe Produktion bzw. der Transport fri
scher und kahler Luft werden durch die Planung voraussichtlich nicht behindert und die 
OurchlOftung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen nicht verschlechtert. 

Gemäß der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Dannstadt zum BebauungspIan
Verfahren Nr. 241 "Sportpark Phönix" der Stadt Eschborn und der Abstimmung mit dem Re
glerungsprAsidium Dannstadt ist for diese Änderung keine Abweichung von regIonalplaneri
schen ZIelausweisungen erforderlich. 

A 5. Verkehraplanerlsche Aspekte 

Die PIangebiete liegen an der L 3005, die als bedeutende Verbindungsstraße die Stadt 
Kronberg Im Taunus Ober Schwalbach am Taunus und Eschbom-Niederhöchststadt an das 
NordWestkreuz Frankfurt und somit an das Oberörtliche Straßennetz (BAB AS, BAB A66) 
anschließt. Oie Teitfläche 1 - bestehende Heinrich-Graf-Spol1anlage - wird Ober die Berliner 
Straße erschlossen. 
Für die TeIlfläche 21st die Erschließung Ober die Elly-Beinhorn-Straße vorgesehen. Die inne
re Haupterschließung erfolgt über eine davon ausgehende Zufahrt. Aus nördlicher Richtung 
kann die Sportanlage von der l3005 Ober den neu ausgebauten Knotenpunkt l3005/Elly
Beinhom-Straße erreicht werden. 
Ober eine neue Fußgänger- und RadfahrerbrOcke als Querung der L 3005 werden die Sport
anlagen der T eitfläche 2 auf kurzem Weg direkt mit der bestehenden Heinrich-Graf
Sporlanlage sowie der bestehenden Ortslage von Eschborn verbunden (diese Querung wird 
im RPSlRegFNP 2010 nicht dargestellt). Durch eine Tellverlegung des Sossenheimer Wegs 
an den westlichen Rand der Teilfläche 2 bleibt dieser als wichtige Wegeverbindung für die 
Naherholung zwischen Ortslage und Arboretum erhalten. 
Die Beurteilung der Erschließungsqualität im Netz und Insbesondere auf die benachbarten 
Knotenpunkte erfolgte in einem Verkehrsgutachten, das im Rahmen des Verfahrens zum 
Bebauungsplan Nr. 241 "Spor!park PhOnix" ersteltt wurde. Der Nachweis einer gesicherten 
Verkehrserschließung des Änderungsbereiches wurde erbracht. Für die Knotenpunkte Elly
Beinhom-StraßelSossenhelmer Straße/Frankfurter Straße und Elly-Beinhorn-StraßelZufahrt 
"Sporlpark Phönix" wurden leistungsfähigkeitsberechnungen durchgeführt. Diese zeigten, 
dass gemessen am vorhandenen Grundverkehrsaufkommen die durch den "Sportpark Phö
nix" verursachten Zusatzverkehre gering sind. Der Verkehrsabfluss an den Knotenpunkten 
ist gewährleistet. 
Parallel zu dJesem Anderungsverfahren befindet sich der Bebauungsplan Nr. 109 Internatio
nal School der Stadt Schwalbach am Taunus im Verfahren. Durch die geplante Anbindung 
der Schule Ober die Elly~Beinhom-Straße und die Sossenheimer Straße an das Oberörtliche 
Straßennetz ist ebenfalls eine Mehrbelastung des Knotenpunktes Elly-Belnhorn~ 
Straße/Sossenheimer StraßelFrankfurter Straße zu erwarten. 
Da In den Verkehrsgutachten zu den Bebauungsplänen die aus dem jeweils anderen Plan~ 
gebiet resultierenden Mehrverkehre auf das umliegende Straßennetz und insbesondere auf 
den genannten Knotenpunkt unberocksichtigt sind, wird im Rahmen der Bebauungsplanver· 
fahren empfohlen, einen entsprechenden verkehrlichen Nachweis zu ergänzen, um die künf· 
tige Erschließung bekter Plan vorhaben zu gewährleisten. 

Mit der Errichtung von insgesamt 120 Pkw-Stellplätzen Im sOdlichen Bereich der Teitfläche 2 
werden ausreichend ParkkapazitAten geschaffen. In Spitzenzeiten ist vorgesehen, Stellplatz
kapazitäten in den benachbarten Einzelhandels- und GewerbeflAchen zu nutzen. 
Zudem werden ausreichend Abstellflächen fOr Fahrräder vorgesehen. 

Die Stadt Eschbom ist mit den S-Bahn-llnien S3 (Richtung Bad Soden und Darmstadt) und 
54 (Richtung Kronberg und Darmstadt) Ober die 5-Bahn-Haltpunkte "Eschborn" und "Esch
bom SOd" an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Der nächstgelegene S-



Bahn·Haltepunkt "Eschborn" liegt ca. 1,0 km vom Anderungsbereich entfernt. Die nächste 
BushaftesteHe befindet sich in der Sossenheimer Straße. 

A 6. Landschafloplanerlscho Aapekte 

Im Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: "Entwicklungskarte") ist 
Im Bereich der TeIlfläche 2 nod'l das landschaftsschutzgebiet "Taunus" dargestellt. Dieses 
ist durch die Verordnung zur Ausweisung des landschaftsschutzgebietes "Osttaunus" und 
zur Änderung der landschaftsschutzgebietsverordnungen ''Taunus'' und "Schmiehbachtal 
bei Kelkheim" inzwischen zurückgenommen worden. 

Im landschaftsplan (Karte 24: "Entwicklungskarte") wird die Teilfläche 1 als "Fläche, die in 
besonderem Maß der Emolung dienen oder die far diese Zwecke entwickelt werden soll" mit 
der näheren Zweckbestimmung "Sportanlage (ohne Hallenbauten)" dargestellt und fast voll· 
stAndig als Fläche, die aus klimatischen Grunden freizuhalten Ist. Die Teilfläche 2 wird zum 
aberwiegenden Teil als "Fläche rar die landbewirtschaftung"' und als AckerfiSche dargestellt. 
Der Raumeindruck wird am Nord· und Ostrand des Gebietes wesentlich von den Hecken· 
und Gehilizstrukturen an der L 3005 bestimmt. während der Sild· und Westrand des Ände
rungsbereiches in Acker· und BrachfISchen an der Eschbomer Gemarkungsgrenze abergeht. 
Im Bereich der BrOcke aber die L 3005 befinden sich nach den Planaussagen des land· 
schafts plans zwei Feldgehölze, die in der Entwicklungskarte als potenziell zu schOtzender 
lebensraum und Landschaftsbestandteil nach § 23 HENatG a.F. dargestellt sind. Gegenwär· 
tig zählen Feidgehillze nach § 30 BNatSchG und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG nicht mehr zu 
den gesetzlich geschUtzten Biotopen, sind aber als wertvolle Biotope eInzuschätzen. Inzwj· 
sehen existiert nur noch die größere der beiden Strukturen. 
SOdöstlich davon verläuft von SQdwesten nach Nordosten eine Baumreihe, die den Land· 
schafts raum gegenwartig einfasst. Zwischen dieser Baumreihe und der Elly·Beinhom·Straße 
liegt eine Wiese. die im Landschaftsplan als eine "Grünfläche Sportanlage (ohne Hallenbau· 
ten)" dargestel" wird. Der RPSlRegFNP 2010 stellt in diesem Bereich die "Sonderbaufläche -
Sport und Erholung. Bestand" dar. Entlang dieser Baumreihe zeigt die Entwicklungskarte 
einen Regionalparkkorridor . der nach ca. 100 m nach NordMsten abknickt und zu der Brü· 
cke aber die L 3005 fahrt. Diese Planung ist inzwischen Oberho". Im RPSIRegFNP 2010 Ist 
diese RoutenfOhrung nicht mehr festgelegt. 
Nordwestlich des Weges zwischen der Brücke aber die L 3005 und dem Arboretum befindet 
sich ein Hallenbau, der großflächig von Hecken und Feldgehölzen umgeben ist. Der Weg 
selbst ist Im landschaftsplan als Regionalpark-Anbindung. die Halle ist als bebaut darge-
stel". als Entwicklungsziel ist "Fläche fOr die Landbewirtschaftung" angegeben. Im Bereich 
dieses Weges verlSuft eine Kabelschutzrohranlage mit einliegenden LIchtwellenleIterkabeln. 
Von dieser Reglonalparkanbindung zweigt ein betonierter Fahrweg nach SOdosten ab und 
schwenkt nach ce. 120 m nach SOden. 

Die Belange der Landwirtschaft werden durch die Planung nur unwesentlich mit einem FIA· 
chenverlust von ca. 0,5 ha bewirtsChafteter Flache berOhrt, wodurch 'N6der eine landwirt· 
schaftliche Existenz noch die Versorgung der Bevölkerung bedroht sind. 

Die Gehölzstrukturen im nördlichen Teil der Teilflache 2 wurden seitens des Forstamtes Kö· 
nigstein und der Oberen Forstbehörde beim ReglerungsprAsidium als Wald Im Sinne des 
Hessischen Forstgesetzes eingestuft. Ein Teil dieser FlAchen bleibt aufgrund der RedUZie-
rung der Sportflachenplanung nun emalten. Bei der Vorhabensrealisierung ist fOr den restli· 
ehen Teil (ca. 1.3 ha) ein Waldumwandlungsverfahren gemäß § 12 Hessisches Forstgesetz 
und eine flAchengleiche E .. atzaufforstung erfordertich. Diese soll durch EIWO"erung des 
Arboretums oder Anpflanzungen Im nördlichen Anschlussbereich bzw. östlich des alten 
Flugplatzgebäudes erfOlgen. Sofern nicht anders möglich. könnte der Walde .. atz auch Ober 
die Hassisehe Landgesellschaft gewAhrieislet werden. 
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Der sQdöstliche Bereich der TeUfläche 2 Oberplant die Maßnahmenfläche M1 des Bebau
ungsplans Nr. 216 "Camp Eschborn" der Stadt Eschborn. Der Bebauungsplan setzt auf die
ser Fläche eine extensive GrOnanJage fest. Die Maßnahme Ist bislang noch nicht umgesetzt. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens der Stadt Eschborn wird die festgesetzte Maß
nahme (und nicht der Ist-Zustand) der UmwellprOfung und der Eingriffs-Ausglelchs
Betrachtung zugrunde gelegt. Eine detaillierte Einschätzung und Quantifizierung der Ein
griffs-Ausglelchs-Situation wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet. Da
nach sind sogenannte CEF-Maßnahmen ("measures for .Q.ontinued E.cological Eundionality" 
= vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) erforderlich, um den Anforderungen des europäi
schen Artenschutzrechts zu genOgen. 

Die naturschutzrechtlIche Eingriffsregelung ist Im Bebauungsplan detailliert behandelt Das 
Ausgleichskonzept sieht neben Maßnahmen im Plangebiet folgende Maßnahmen zwischen 
dem Sportpark Phönix und dem Arboretum vor: Aufgabe von Ackernutzung zugunsten ex
tensiver Weidelandnutzung, DurchfOhrung des Beweidungskonzeptes mit einem Landwirt, 
Entwicklung von Randstreifen mit punktuellen Maßnahmen rur neue Lebensräume fOr Zau
neidechsen, kJeinfiAchige Erweiterung des Arboretums im direkten Anschlussbereich. 
Im Zusammenhang mit dem Regionalpark bzw. den Erholungsbelangen ist außerdem eine 
Ergänzung des Wege netzes sowie ein attraktiver Aufenthaltsbereich im Zentrum der Weiden 
vorgesehen. 

Die landschaftsplanerischen Belange bezOglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser, 
Klima und Artenschutz sind In Tell 8 Umweltbertcht behandelt. 

A 7. Erklärung zur BerOckslchtigung dar Umweltbelanga 

Im Bereich der Tellfläche 1 wird die Plandarstellung an die tatsächliche Nutzung ("Helnrich
Graf-Sportanlage-) angepasst. Oie Sportanlagen genießen Bestandsschutz. Erhebliche Um
weltauswirkungen sind durch die Änderung der Darstellung nicht zu 8lWarten. 

In der Teilfläche 2 wird Im nördlichen Teilbereich nordwestlich und südöstlich des "Vorrang
gebieIes fOr Regionalparkkorridor" und der "OberOrtlIchen Fahrradroute" die bisher darge
stellte "Gronfllche Parkanlage" zurllckgenommen, so dass die derzeitige Nutzung erhaUen 
bleiben kann. Umweltauswir\(ungen sind dadurch ebenfalls nicht zu erwarten. 
SOdöstlich daran anschließend wird die Darstellung angepasst an die aktuelle Planung des 
"Spof1park Phönix". Bei der Realisierung der Sportanlagen gehen wertvolle Biotope, Insbe
sondere FeldgehOlze und Sukzessionsstrukturen, verloren. Dadurch gehen Lebensräume tur 
die Fauna verloren, wovon auch streng geschOtzte Arten betroffen sind. Bel der beabsichtig
ten intensiven Flächenausnutzung sind diese BeeintrAchtigungen unvermeidbar und auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu minimieren und auszugleichen. Zum Schutz der 
streng geschotzten Arten (Schwarzkehlchen, KlappergrasmOcke, Zauneidechse) sind vorge
zogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. "CEF"-Maßnahmen) erforderlich und innerhalb der 
Planfläche und der extemen Ausgleichsflächen vorgesehen. 

1m Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Festsetzungen zu treffen, die der Beein
trtlchtigung von Umweltbelangen so weit wie möglich entgegenwirken, wie BegrOnung der 
GrundstQcksfrelflächen, Festsetzung von Maßnahmenflächen, Maßnahmen zur naturnahen 
RegenwasserbewIrtschaftung, Minimierung von Bodeneingriffen. 

A 8. Darlegung der planerlochen Erwägungen 

Die Stadt Eschbom verfolgt mit der vorliegenden Planung das Ziel, das Sportangebot und 
die TrainlngsmOglichkeiten wegen starker überlastung der vorhandenen Sportanlagen zu 
verbessem und zu optimieren, eine verstärkte Nachfrage, insbesondere von ortsansässigen 
Vereinen. nach der Errichtung weiterer sportlicher Einrichtungen in der Region zu befriedigen 
sowie auch fOr nicht vereinsgebundene Freizeitaktivitlten das Angebot zu ergänzen. 
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Die Stadt sucht seit Jahren nach einem neuen Standort 10r zusätzliche Sportanlagen. Zuerst 
wurde eine gemeinsame Planung zusammen mit der Stadt Schwalbach am Taunus betrie
ben rSportpark ArboretumM). Nach einem BOrgerentscheld in Schwalbach wird diese Inter
kommunale Planung nimt mehr verfolgt. FDr die Schwalbacher Flächen wurde ein Ergän
zungsverfahren durchgefOhrt. das die Im RPS/RegFNP 2010 dargestellte, von der Genehmi
gung ausgenommene Fläche (WeißHache) zugunsten einer Ausweisung als im Wesentlichen 
"Fläche fOr die landbewirtschaftungM am Nord- und SOdrand des Erganzungsberelchs und 
als "Vorranggebiet fOr landwirtschaftM andert . Eschborn betreibt die Sportpark-Planung in
zwismen ausschließlich auf eigenem Gemeindegebiet weiter. Der entsprechende Bebau
ungsplan Nr. 241 "Sportpa/1( Phönix" befindet sich gegenwartig Im AufsteUungsverfahren. 

Der Bebauungsplan setzt zwischen der L 3005 und der Ortslage von Eschbom eine öffentli
che GrOnflache "Spielplatz und Parkanlage" fest. Diese Festsetzung Ist bereits aus dem 
RPS/RegFNP 2010 entwickelt und deshalb nicht Teil des Anderungsgebletes. In diesem Be
reich sieht der Bebauungsplan auch eine weitere BrOcke Ober die l3005 vor, um die Anbin
dung der neuen Sportfelder an die bestehende Heinrich-Graf-Sportanlage zu verbessern. 
Diese BrOcke ist Fußgangern und Radfahrern vorbehalten und wird im RPSlRegFNP 2010 
nicht dargestet~ . 
Zwischen der l 3005 und der Gemarkungsgrenze setzt der Bebauungsplan-Entwurf eine 
private GrOnfläche MSportanlageM fest. Vorgesehen sind dort zwei Kleinspielfelder. eine 
leichtathletikanlage Kampfbahntyp B mit einer Tribüne fOr 500 Zuschauer (aut maximal 350 
m2 Grundfläche), ein Spielfeld. sowie die erforderlichen Parkplätze und Wege, 
Zwar stimmt der Bebauungsplan-Entwurf von der Grundkonzeption her (Sportftachen) mit 
dem RPS/RegFNP 2010 Oberein. der dort ebenfalls Sportflächen. jedoch in anderer Abgren
zung, vorsieht. Damit der Bebauungsplan als aus dem RPSlRegFNP 2010 entwlckett ange
sehen werden kann. Ist deshalb eine Änderung des RPSfRegFNP 2010 erforderlich. 
Die Darstellungen der ursprOnglichen "Sportpark Arboretum"-Planung gehen Im 
RPSJRegFNP 2010 Ober den unmittelbaren Geltungsbereidl des Bebauungsp/an-Entwurfs 
hinaus. So wird bislang Im nördlichen Teil der TeilflAche 2 eine "GronßAche - Parkanlage" 
ausgewiesen, deren Realisierung weder absehbar noch als an diesem Standort und bei die
sem FlachenzuschnItt planerisch sinnvoll anzusehen ist. Hier wird im RPS/RegFNP 2010 
zukOnftig entsprechend der tatsächlich Oberwlegenden Nutzung und basierend auf den Aus
sagen des so genannten MLandwirtschaftlichen Fachplans SOdhessens" zukOnftig eine "Fla
che tOr die Landbewirtschaftung" dargestellt. 
Im Bereich der "Heinrich-Graf-SportanlageM weist der RPS/RegFNP 2010 derzeit eine ge
plante Wohnbauflache aus, da im Rahmen der "Sportpa/1(-Arboretum"-Planung die Sportflä
men von der Straße "Am SportfeldM in den Sportpark verlagert werden sollten. Die Heinrich
Grat-Sportanlage sofl inzwischen jedoch beibehalten werden, so dass die Wohnnutzung 
nicht mehr umsetzbar Ist. Dementsprechend wird in diesem Bereich entsprechend der tat
sachlichen Nutzung die Darstellung Im RPSJRegFNP 2010 in "Grilnflache - Sportanlage, ... .. 
geändert. Dadurch entfAllt die Möglichkeit, stadtebauliche Konflikte zwischen emittierenden 
und schutzbedOrftigen Nutzungen zu entscharfen. Da es sich bei der zukOnftigen Darstellung 
aber um die tatsachlich vorhandene Nutzung handett. die nach derzeitiger Kenntnis des Re
gionalverbandes nicht intensiviert werden soll. Ist fOr die Anwohner nicht mit einer Ver
schlechterung der Situation zu rechnen. 

Die ROckW'idmung von Bauflächen ("Wohnbauflache, geplant" Im Bereich der Heinrich-Grat
Sportanlage und "Sonderbaufläche - Sport und Em~ung. geplant" sOdlich der L 3005 an der 
Elly-Belnhorn-Straße) Ist insbesondere aus GrOnden des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden sowie aus kllmatischen Granden zu begrOßen. Sie dient dem Flachenausgleich 
für die t . Änderung des RPS/RegFNP 2010 für die Stadt Eschbom, "Notfallzentrum". 

Die Belange der GrOnordnung und Frelflachenplanung wurden auf Bebauungsplan-Ebene 
durch Maßnahmen wie Be- und DurchgrOnung des Sportparks, Maßnahmen fOr die Entwick
lung von lebensrAumen (Or wildlebende Pflanzen und Tiere. Erhalt der Fuß- und Radwege
verbindungen etc. berücksichtigt. 
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Oie Abweichung vom Landschaftsplan UVF 2000 zugunsten einer verbesserten Sportstät
tenversorgung ist daher gerechtfertigt. 
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B: Umwellborlchl 

B 1. Einleitung 

81 .11nhllt und wlchtlglt. Ziele der Änderung 

Die Stadt Eschbom beabsichtigt, nordwestlich des Inter1(ommunalen Gewerbegebiets "Camp 
Phönix Park" an der Gemarkungsgrenze zu Schwalbach einen ·Sportpark Phönix" zu entwi
ckeln. Vorgesehen ist eine Reihe von Sportpl~tzen . Inklusive einer Leichtathletikanlage mit 
bis zu 500 Zuschauerplätzen. Der Regionalplan SOdhesseniRegionale Flachennutzungsplan 
2010 (RPSlRegFNP 2010) stellt In diesem Bereich noch die Planaussagen des ehemaligen 
·Sportparks Arboretum" dar, der auf Eschborner und Schwalbacher Gemarkung vorgesehen 
war, Inzwischen aber nicht mehr umgesetzt werden kann. Damit der Bebauungsplan aus 
dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt werden kann, ist es erforderlich. die Darstellung an das 
aktuelle Planungskonzept anzupassen. In diesem Zusammenhang werden auch weitere FIS· 
chenausweisungen, die von der ehemaligen "SportparX Arboretum"·Planung herrOhren, in 
der Plandarstellung an die tatsächliche Bodennutzung angepasst. 

Der Änderungsbereich besteht aus zwei TeUnachen. Die Tellnäche 1 umfasst den Bereich 
der Helnrich...Graf·Sportanlage nördlich der Einmondung der Zeppelinstraße in die Straße 
"Am Sportfeld". Die Darstellung 'Wohnbaunache, geplant' (ca. 2,9 ha) wird geändert In 
"GrOnfläche • Sportanlage, ... ". 

Die TeilfIache 2 wird im Norden durch waldartigen GehOlzbestand und Im OSten durch die 
Landesstraße L 3005 begrenzt. Im Südosten endet die Fläche an der Elly·Beinhorn..$traße, 
im SOden und Westen an der Gemarkungsgrenze zur Stadt Schwalbach am T aunus. Im 
Norcf'oNesten endet die Teilfläche in der freien Feldflur. Im SOdosten des Gebiets werden die 
Darstellungen "Sonderbaufläche· Sport und Erholung, geplanr (ca. 0,7 ha) und "GrOnfläche 
• Par1<anlage· (ca. 1,9 ha) geändert in ·GrOnfläche • Sportanlage, ...• (zusammen ca. 2,6 halo 
Nordwestlich des Vorranggebietes fOr RegionalparXkorridor und der Oberörtlichen Fahrrad· 
roule wird die Darslellung ·GrOnfläche· Par1<anlage· (ca. 2,6 ha) geändert In ·Fläche fOr die 
Landbewirtschaftung·. 

B 1.2 Umwaltachutzzlele d.r Fachg ... tze und Fachpllna 

Die folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten: 
BlmlchG § 1, BlmlchG § SO, BNotSchG t 1 Abi. 1 .5, BBodSchG § I, HAIIIBodSchG § 
1 

Sie lauten: 

BlmSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini· 
gungen, Geräusche, ErschOtterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes· Immissionsschutzgesetz) 
11 zweck d •• GaHtza. 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur· und sonstige SachgOter vor schädlichen Um'N8lteinwirkungen 
zu schatzen und dem Entstehen schadlicher UmVt'elteinwirkungen vorzubeugen. 

BlmSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini· 
gungen, Gerausche, ErschOtterungen und ahnliche Vorgange 
(Bundes·lmmissionsschutzgesetz) 
f SO Planung 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die tOr eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirl<ungen und 
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von schweren Unfällen Im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/821EG in Betriebsbe
reichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder Oberwiegend dem WOh
nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedOrftige Gebiete. insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge
nutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 fest· 
gelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwä
gung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu 
berOcksichtigen. 

BNatSchG: Gesetz Ober Naturschulz und Landschaftspflage 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise: 
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fOr Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die kOnftigen Generationen im 
besiedelten und unbesledelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schOtzen, dass 
1. die biologische Vielfan. 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati
onsfAhlgkeit und nachhaHigen Nutzungsfähigkeit der Naturgoter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich. die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnlttene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer
schneldung zu bewahren. Die emeute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich. soweit sie nicht 
tar GTOnflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts
gerecht gefOhrt, gestaltet und so gebandelt werden, dass die Zerschneldung und die Inan
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder 
so gering wie mOglich gehalten \Narden .... " 

BBodSchG: Gesetz zum Schulz vor schädlichen Bodenverllnderungen und zur Sanierung 
von Altlasten 
§ t Zweck und Grund.atze des Gesetzes 
Z\Nack dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichem oder wie
derherzustellen. Hierzu sind schadllche Bodenveränderungen abzuwehren. der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bel Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur· und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

HAltlBodSchG: Hessisches Geselz zur AusfOhrung des Bundes-Bodenschulzgaselzes und 
zur Altlastensanierung (Hessisches Anlaslen- und Bodenschulzgeselz) vom 28. Sept. 2007 
§ 1 Ziele des Bodenschutzes 
Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 
17. März 1998 (8GB!. I S. 502). zuletzt geändert durch Geselz vom 9. Dezember 2004 
(aGBI. I S. 3214), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechts
verordnungen nachhaltig zu sichem oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet insbesondere 
1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedlngter schädlicher Bodenveränderungen, 
2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkun
gen auf die Bodenstruktur . 
3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Be
grenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß, 
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4. die Sanierung von schädlichen Bodenveranderungen und Altlasten sowie hierdurch verur· 
sachten Gewässerverunreinigungen. 

B 2. Umweltauswlrkungen der Änderung 

B 2.1 Bestandsaufnahme 

In der Teilfläche 1 befindet sich die "Heinrich.(3raf·Sportanlage". Der Bereich Ist daher heute 
bereits durch Sportplätze geprägt. Zwischen 1941 und 1960 befand sich dort einelehmgru
be mit Ziegelei. Gegenwärtig liegen keine gesicherten Informationen vor, womit diese Lehm· 
grube verfallt wurde. Ein Sanierungserfordernis wurde seitens des zuständigen Regierungs· 
präsidiums nicht vorgebracht. 

Die Tellfläche 2 ist Im nördlichen Teil geprägt von Ackerflächen und Gehölzstrukturen rund 
um die Fahrzeughalle am Weg von der Ortslage Eschbom zum Arboretum, SOdöstlich die· 
ses Weges Ist die Fläche geprägt von ausgedehnten GehOlzflächen, an die gehölzarme 
Sukzessionsflächen anschließen, In den sOdwestlichen Gebietsrand ragen schmale acker· 
baulich genutzte Flächen hinein, Daran schließt sich weiter im SOdosten eine Pappelreihe 
an, die eine Zäsur bildet zwischen der freien Landschaft nordwestlich der Pappelreihe und 
den bereits eher anthropogen gepragten Sukzessionsflächen im Bereich der bisherigen 
"Sonderbaufläche • Sport und Erholung" am Rand des interkommunalen Gewerbegebtets 
"Camp PMnix Pall<". 
8ezOglich der Flora konnte eine mittlere Artenvielfalt festgestellt werden, seltene oder ge· 
fährdete Pflanzenarten fehlen. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleltplanung fanden faunistische 8estandserhebungen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Vögel, Fledermäuse und Reptilien wurden 2011 kartiert, 
weitere Artengruppen 2005 mit Nacherhebungen bis 2008. 2012 wurden weitere Untersu-
chungen durchgefOhrt. Insgesamt weist das Gebiet eine artenreiche Fauna auf, darunter 
auch seltene und geschOtzte Arten, wenngleich oft nur einzeln oder in geringer Individuen· 
zahl. Nachgewiesen wurde u.a. die Zauneidechse und 29 Vogelarten. Erwähnenswert ist vor 
allem das Vorkommen der im Gebiet brütenden sowie in der Roten Liste getahrten Vogelar· 
ten Klappergrasmacke und Schwarzkehlchen, deren Population sich In einem ungOnstig. 
unzureichenden Erhaltungszustand befindet. FOr diese wurde Im Bebauungsplanverfahren 
eine spezielle artenschutzrechtliche PrOfung erstellt. Fledermäuse konnten trotz gezlelter 
Nachsuche nicht festgestellt werden. Auch Vorkommen des Feldhamsters wurden ausge· 
schlossen. 
In der Vergangenheit wurde die T eltfläche 2 landwirtschaftlich intensiv genutzt. Teile des 
Gebiets wurden als Baustellenelnrlchtungs- und Lagerfläche zwischengenutzt. Es gibt ge· 
genwärtig klein räumige Geländemodellierungen. Es Ist daher davon auszugehen, dass das 
BodengefOge bereits massiv anthropogen Oberformt Ist. Seltene oder kulturhistorisch b&
deutsame Böden liegen nicht vor. 
Im Plangebiet befinden sich insbesondere im Bereich der Telmäche 1 archäologische Funcf.. 
stellen unterschiedlicher Zeitstellung. 
Das Gebiet weist ein Ka~luftentstehungspotenzial auf. Ist jedoch als Ausgleichsraum von 
geringer Bedeutung, da die angrenzenden Siedlungsbereiche aufgrund verschiedener Fakter 
ren nicht direkt von der KlimaaktivItät profitieren. 
Das Landschaftsbild wird durch die angrenzende großflächige Ackemutzung, Brachen, Ge-
hölzflächen und die Pappelreihe Im SOden geprägt, aber auch durch das daran anschließen· 
da Gewerbegebiet mit z. T. großvolumigen Baul<Orpem. 
Das Gebiet ist aufgrund der WegebezIehungen zwischen Ortslage, freier Landschaft und 
Arboretum ein stadtnaher Naherholungsbereich. 
Durch die stall< befahrene l 3005 wirken lAnn- und Schadstoflbelastung in des PIangebIet 
hinein. 
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B 2.2 Prognose und Bewertung 

Auswirkungen der bisherigen Planung 

Der Bereich der Tellfläche 1 ("Helnrich-Graf-Sportanlage") wurde bislang als 'Wohnbauflä
che, geplant" dargestellt. Diese Planung wird voraussichtlich durch Straßenverkehrslärm der 
sOdlich gelegenen L 3005 belastet. Auch können Konflikte mit sOdlich gelegenen Spiel- und 
Sportplatzen auftreten. Die Verlagerung der Heinrich-Graf-Sportanlage kann jedoch die 
Larmkonfllkte mit der umliegenden Wohnbebauung entschärfen. 
Der Bereich befindet sich in einem Gebiet mit hoher Wärme- und hoher Luftschadstoffbelas
tung. Die ursprüngliche Planungsabsicht verschärft diese Problematik tendenziell weiter. 

Im Bereich der Teilfläche 2 sind Vorkommen streng geschOtzler Tierarten bekannt. Durch die 
Realisierung der Planung gehen die Lebensräume dieser Arten verloren oder werden beein
trächtigt. 
Im Norden der Teilfläche 2 ist bislang eine "Grünfläche - Parkanlage" dargestellt. Bel der 
Realisierung dieser Planungsabsicht wird die GrUnfläche durch den Straßenverkehrslärm der 
l 3005 in ihrer ErholungseIgnung beeinträchtigt. Die Wärme- und Luftschadstoffbelastung 
verringert die Erholungseignung weiter. Böden mit hoher Produktionsfunktion werden der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die Umsetzung der Planung kann jedoch die das 
Gebiet durchquerende Regionalparkroute und die Oberörtliche Fahrradroute weiter aufwer
ten. Bei Realisierung der Parknutzung kann es zu Geländemodellierungen und der Neuanla
ge von Wegen kommen, wodurch das vorhandene Bodengefüge gestört und die Grundwas
semeubildung beeinträchtigt werden können. Bei intensiver landschaftlicher Umgestaltung 
können wertvone Biotope beeinträchtigt werden oder verloren gehen. 
Im sOdöstlichen Bereich der Teilftache 2 Ist bislang eine "Sonderbaufläche - Sport und Erho
lung, geplant" dargestellt. Durch die Realisierung dieser Planung werden große Teile dieser 
bislang unversiegelten Bodenflächen versiegelt. Eine Bebauung an diesem Standort wird 
Lebensräume vernichten, das Bodengefüge stören und kann die Kaltluftentstehung und den 
Kaltluftabfluss beeinträchtigen. 

Auswirkungen der Planändarung 

In der Teimache 1 kommt es durch diese Planänderung zu keinen zusätzlichen Auswirkun
gen. Die neue Darstellung entspricht der tatsächlichen gegenwärtigen Nutzung. 

Im nördlichen Tell der Teilfläche 2 wird zukLlnftig "Fläche tor die Landbewirtschaftung" dar
gesteift. Diese Darstellung entspricht Im Wesentlichen der gegenwärtigen Nutzung. Die Ge
hölzstrukturen sind maßstabsbedingt nicht darstellbar. Auswirkungen der Planänderung sind 
in diesem Bereich daher nicht zu erwarten. 
Im Bereich der geplanten "GrünflAche - Sportanlage, ... " werden bei der Umsetzung der Pla
nung die Sukzesslonsftächen und die Gehölzstrukturen in großem Umfang verloren gehen, 
was einen Verlust von wertvollen Biotopen und lebensräumen tor die Fauna bedeutet. 
Durch entsprechende Gestaltung und Pflege von Ausgleichsflächen westlich angrenzend 
(extensfve Weidenutzung und GehOlzpflanzungen) kann der Lebensraum fOr die lokale Po
pulation erhalten bleiben. FOr die Zauneidechse, die KlappergrasmOcke und das Schwarz
kehlchen wurde auf der Ebene des Bebauungsplanes eine artenschutzrechtliche PrOfung 
erarbeitet und es wurden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, so genannte CEF
Maßnahmen, vorgesehen (siehe Anlage: Umweltbericht zum Bebauungsplan). 
Die Sportflächen werden in Ihrer Erholungseignung voraussichtlich durch den Straßenver
kehrsiArm der L 3005 sowie durch die wanne- und Lullschadstoffbelastung beelntrlchtigt. 
Die Sportnutzung wird wiederum zu lännimmissionen in den benachbarten Wohngebieten 
und im Naherholungsgebiet Arboretum führen. Das Schallgutachten zum Bebauungsplan 
kommt zu dem Ergebnis, dass die mit dem Betrieb der geplanten Sportanlage verbundenen 
LArrnlmmissionen fOr die benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen keine Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte verursachen. 
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BOden mit hoher Produktionsfunktion werden der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Im 
Bereich der Ausgleichsflachen bleibt die landwirtschaftliche Nutzung jedoch erhalten (Wei~ 
denutzung). 
Innerhalb der Gronfläche ist die Errichtung von Gebäuden In geringem Umfang möglich, 
ebenso die Versiegelung von Flächen fOr die Anlage von Wegen. Dort wird die Grundwas· 
semeubildung tendenziell beeinträchtlgt. 
Durch die Errichtung der Sportanlagen und die damit verbundenen Bodenversiegelungen im 
Bereich von Wegen und Gebäuden wird das BodengefOge weiter beeinträchtigt werden. 
Oie Realisierung des Sportparks wird sich nur lokal auf die örtliche Klimasituation auswirken, 
\Yeil insbesondere die Errichtung von Hochbauten nur einen untergeordneten FlAchenanteil 
einnehmen können und die Sportanjagen selbst weiterhin als Kaltluftentstehungs- und ab
flussgebiet wirken können. 
Durch die vorgesehenen Eingrünungsmaßnahmen und die Entwicklung der westlich angren
zenden Ausgleichsfläche Ist die Veränderung des Landschaftsbildes insgesamt nicht als ne
gativ zu bewerten. 
Der SportparI< selbst bedingt als Anlage für Sport und Freizen eine zusätzliche Erholungs
funktion far die Bevölkerung. Das Rad- und Fußwegenetzt btelbt fOr die Naherholung erhal
ten. 

FFH-Verträgtlchkellsprü!ung 

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Pläne und Projekte vor Ihrer Zulassung auf Ihre 
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu 
prOfen. In den maßgeblichen Gesetzen ist festgelegt, dass FläChennutzungspläne zu den zu 
prOfenden Plänen zählen. Natura 2000-Geblete sind GebIete nach der Flora-Fauna-Habitat
Richtlinie oder der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. 
Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt, 
dass geplante Bauflächen Innerhalb eines 1000 m-Radius um FFH-Geblete einer FFH
Prognose zu unterziehen sind, geplante GrOnflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-Radius. 
Die PrOfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb dieser Abstandsbereiche. 

B 2.3 Malnahmen zur Venneldung, Verringerung und zum Ausgleich 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ergeben sich folgende Zielsetzungen. um die 
Beeinträchtigungen der Umweltbelange zu vermeiden, zu minimieren und auszugleichen: 
- Erhalt, Entwicklung und Neuschaffung von Lebensräumen 
- DurchfOhrung von Baufeidräumung und Fallen von Bäumen außerhalb der Brutzeiten 
- Minimierung von Bodenversiegelung 
- Bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde sind dem Landesamt fOr Denkmalpflege zu 
melden 
- Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 
- Be-. Durch- und Eingrünung des SportparXs 
- BerOcksichtigung der Belange von Freizeit und Erholung bei der Überplanung des Fuß- und 
Raclwegonelzes 
- Errichtung einer Larmschutzanlage entlang der Landesstraße L 3005 

B 2,4 And.rwelUge Planung.möglichkelten 

Im Vorfetd der verbindlichen Bauleltplanung der Stadt Eschbom wurden vier Standorte in der 
Gemarl<ung Eschbom auf ihre Standorleignung für einen Sporlparl< OberprOft. Der Begrün
dung zum Bebauungsplan ist zu entnehmen. dass der vorliegende Standort nordwestlich des 
inter1<ommunalen GewerbegebIets -Camp Phönix Pari<" für die Entwicklung eines Sportpar1<s 
empfohlen wurde. 
In cfl8sem Zusammenhang wurden auch Nutzungsaltemativen untersucht. Diese betreffen 
jedoch ausschließlich des Maß der baulichen Nutzung (von der Leichlathletikanlage mfi 250 
Zuschauerplätzen bis zum Sporlstadlon für 7,000 Zuschauer), Geplant wird im Rahmen des 
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Bebauungsplanverfahrens eine Leichtathletikanlage mit 500 Zuschauerplätzen. Für diese 
Anderung des RPSJRegFNP 2010 sind die genannten Nutzungsaltemativen ohne Belang, 
weil auf dieser Planungsebene keine Aussagen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen 
werden. 

B 3. Zusltzllche Angaben 

B 3.1 PrOfverfahren 

Das verwendete Protverfahren ist in Umfang, Oetaillierungsgrad und Methodik identisch mit 
den in Kapitel 3.1 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen PrOfverfah
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen T eilverfahren zur PrO
fung von Einzelflächen (Einzelprofung) und zur Prognose der Natura 2000-Verträglichkelt. 
Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA Länn, TA Luft) 
oder anerkannten Regeiwerken der Technik (z.8. DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städte
bau) aufgetreten. 

FUr die EinzelprOfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-. 
Dokumentations- und Erstbewertungsinstrumentarium entwickelt, mit dem alle relevanten 
Umweltbelange ennittelt und In die weiter eingrenzende, verbal-argumentative Bewertung 
eingebracht werden können. Die EinzelprOfung bezieht sich auf geplante Einzetvorhaben 
bzw. auf die geplante Anderung des RPS/RegFNP 2010. 

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene SchutzgOter (Ge
sundheit des MenschenJBevölkerung, Tiere und PflanzenlBIologische Vielfalt, Boden, Was
ser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und SachgOler) sowie Wechselwirkungen und 42 
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zählen sowohl Gebiete hoher 
Umweltqualität, die negativ oder positiv beeinflusst werden kOnnen, als auch Vorbelastun
gen, die die Planung selbst beeinträchtjgen können. Ein Tell dieser Umweltthemen Ist zu
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als 
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge
nannte .Erheblichkeitsschwellen" definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswlrkungen zu rechnen ist. 

Die Prüfung der Natura 2000-Vertraglichkeit wird auf die erste Verlahrensstufe, die Progno
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine Oberschllglge Bewertung, ob erhebliche Beein
trächtigungen der Entwlcldungs- und Erhaltungsziele eines Natura-2000 Gebietes oder sei
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die 
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur 
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleltplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele 
durchzufahren. 

B 3.2 Geplante Oberwachunglmaßnahmen (Monltorlng) 

Das Konzept zum Monltoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010. 
Die Bauamter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der 
RPSlRegFNP-Anderung, Insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage 
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionalverband Frank
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange anzuhören. 

B 3.3 Zu .. nvnanfa •• ung 

Die Stadt Eschbom plant. zwischen der L 3005 und der Gemarkungsgrenze zu Schwalbach 
den sogenannten "Sportpark Phönix". In diesem Bereich stellt der Regkmalplan SOdhes-
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senIRegionale Flächennutzungsplan derzeit noch die inzwischen obsolete Planung des 
·Sportparks Arboretum- dar. SOdöstlich des "Vorranggebietes fOr Regionalparkkorridor" und 
der ·Oberörtlichen Fahrradrouts- wird die Plandarstellung an die geAnderte Sportparkkon
zeptlon angepasst. Wegen der zu erwartenden Nutzungsanderungen werden Insbesondere 
Lebensraume vernichtet, jedoch auch neue im Rahmen der westlich angrenzenden Aus· 
gleichsflache geschaffen. Diese beinhalten auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF
Maßnahmen) für die streng geschotzte Arten Zauneidechse, KlappergrasmOcke und 
Schwarzkehlchen. 
Im nördlichen Bereich der Teilflache 2 entspricht die gegenwärtige Darstellung noch der in
zwischen Oberhotten Planung fOr den ·Sportpai'X Arboretum-, Die Darstellung wird daher an 
die In diesem Bereich vorherrschende Nutzung angepasst. 
Im Bereich der Heinrich-Graf-Sportanlage nördlich der EInmOndung der Zeppelinstraße in die 
Straße "Am Sportfeld" (T eilftäche 1) wird die Darstellung ebenfalls an die tatsächliche Nut· 
zung angepasst. 

B 3.4 Ootonblatt PlanUP 

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage fOr den vorliegenden Umweltbericht und können 
beim Regionalverband FrankfurtRhelnMaln eingesehen werden. 
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2. Änderung des Regionalplans SQdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 tar die 
Stadt Eschbom, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpar1< Phönix" 

Beschluss Ober d.., Offentllche Auslegung nach § 3 Abi;. 2 Baugesetzbuch CBeuGB) sowie die 
Beh6rdenbelelllgung nach S 4 Abs. 2 SauGB. Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Poflzelprlsldlum WHthesHn AbWllung Einsatz 
E.3 
Gruppe: TOB 

Dokument vom: 02.04.2013 
Dokurnent-Nr.: 8.01251 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Gegen die 2. Änderung des Regionalplans SQdhessen bestehen aus verkehrs polizeilicher Sicht keine Bedenken. 

Gleicttwohl bittet die zustandige Polizeidirektion Main-raunus in Bezug auf den sog. NRuhenden Verkehr". beim 
Anlegen von ParkplätZen und Parkbuchten im öffentlichen und eingeschränkt öffentlichen Verkehrsraum um 
Einhaltung der Richtlinie EAR 05 der Forachungsgesellschaft. fIlr Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2005) 
hinsichtlich Parkplatz:breiten und Parkplatzlangen. Hierdurch kann die Gefahr von UnfalIen und daraus 
resultierenden Unfallftuchten minimiert werden. 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

BegrOndung: 

Oie Stellungnahme betrifft nicht die Ebene der Regionalen FlachennufzungSpianung, sondern die verbindliche 
Bauleltplanung. Oie Hinweise kommen erst bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Tragen. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Bnchluaa über die Offentllche Aualegung nach § 3 Abs. 2 B8u~etzbuch (SauGB) aowle die 
Beh6rdenbellllllgung nach S 4 Abi!. 2 BeuGB, Behandlung der Stellungnahmen 

81ellungneruner: Stadtwerke Verkehraguellechatt Frankfurt am 
M.lnVGFmbH 
Gruppe: TeB 

Dokument vom: 01.04.2013 
Dokument-Nr.: 8-01214 

DIe5e BE kommt In 1 Dokumenteen) vor. 

Stellungnahme: 

Die Stadtwerke Verkehr_gesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) hat zur 2. Anderung des Regionalplans 
Sildhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 filr die Sladt Eschbom, Stadtteil Eschborn, Gebiet: .Sportpark 
Phönix", keine grundsatzlichen Bedenken. 

Wir weisen darauf hin, dass dia Frankfurter Buslinia 68 (Eschbom - Flughafen Frankfurt) und die regionale Buslinie 
810 (Hofheim - Schwalbach) den Knotenpunkt HSossenheimer Straße"'"Frankfurter StraßeK'"ElIy~Beinhom-Streße' 
befahren. Momentan erfolgen Kurzfahrten der Buslinie 58 montags bis samstags zwischen 4:00 Uhr und 6:00 Uhr, 
bei denen die Bosse in der "BIy~ Beinhom-Straße" wenden. Ob zukünftig zeitliche Anderungen der Kurzfahrten 
geplant sind, die mit dem Verkehrsaufkommen vom/zum Sportpark kollidieren, bitten wir, mit der lokalen 
Nahverkehrsgeseßschaft traffiQ abzustimmen. 

Behandlung: 

Die Stellungl\8hme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Stellungnahme betrifft nicht die Ebene der Regionalen Fllchennuizungsplanung, sondern die verbindliche 
e8uleitpl8nung. Die Hinweise kommen erst bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen %Um Tragen. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschbom 
Gebiet: "Sportpar1< Phönix" 

Beschlu .. Ober die öffentliche AUllegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehlSrdenbetelligung nach S 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

8tellungMhrMr. 8chwlllbltch.m Taunus Bau· und Planungumt 
Gruppe: Gern.lnd. 

Dokument vom: 11.D4.2013 
Dokument.Nr.: 8.01341 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Die geplante leichtathletikanlage, das Kleinspielfeld mit den Abmessungen 55 m x 3S m sowie das Spielfeld mit den 
Abmessungen 90 m x 55 m sollen In der Flache für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft errichtet werden. 
Diese Flache wurde In dem gemeinsam aufgestaUten Bebauungsplan Nr. 98 JOr die Gemarkung Schwalbach am 
launus und Nr. 216 JOr die Gemarkung Eschbom festgesetzt. Wenn dieae Ausgleichsfilche nun mit der geplanten 
Sportanlage bebaut werden soll, halt die Stadt Schwalbach am launus einen FJachenausgleich in unmiUelbarer 
Nähe dieses Gel4nc1e:s {Ur Mmaend. notwendig. Landwirtsche.fUich ~ Fliehen dIlrf&n dafUr jedoch n\eht In 
Anspruch genommen werden, da die hiesigen landwirte ohnehin schon unter knappen zur Verfügung stehenden 
landwirtschaftlichen Fllctlen zu leiden haben. 

Behandlung: 

[ Die Stellungnahme wird zur Karmlnls genommen. 

Begründung: 

Ourt:h die Neukonzeption Im Rahmen des Bebauungsplanes ·Sportpark Phonix" werden die Festsetzungen der aRen 
Bebauungspilne In diesem Bereich entsprechend gelndert. Die ursprüngliche Oarltellung der Oberplanten 
Maßnahmefilchen wird als Vorelngriffszustand der naturschutzrech6lchen Elngritrs-Ausgleichsbilanzierung 
zugrunde gelegt. Insofern Ist das Ausgleic:hserfordemls fIlr die Inanspruchnahme der Maßnahmenftiche 
berocklichtlgt. 
Ein Fllchenausgleich in unmittelbarer Nihe ist in der Ausgleichskonzepllon vorgesehen. Es werden hierbei auch 
AckerfllChen mit einbezogen deren landwirtschaftliche Nutzung in Form einer Exlenslvlerung langfristig gesicheri 
werden soll. 
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2. Änderung des Regionalpisns SOdhessenIRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eochborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Beschluss über die GffenUiche AlotIlegung nach S 3 Aba. 2 Blugesetzbuch (SauGB) sowie die 
Beh6rdenbelelligung nach S" AbS. 2 a.uGB, Behandlung der Stellungnahmen 

8tellungnehmer: Netzdtenate Rhtln~ln GmbH 
Grup".: TaB 

Ookument.vam: 21.04.20'" 
Dokument-Nr.: s.D1H1 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungßllhme: 

Auf Itve Anfrage vom 22.03.2013 kOnnen wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber der 
2. Anderung des RegIonalplans SOdhessenJRegionlllen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschbom, Gebiet: .Sportpark Phönix" folgende Anmerkungen und 
Einwlnde bestehen. 
Wir erhaben Einspruch, da bereits Abstimmungen zur AusfOhrung der Rampe und der W1nkelstotzwande 
(LlrmSchutzwande) im Bereich der Gas-Hochdruckleitung getroffen wurden, 
welche noch .rgebnisoffen sind. Oie Änderungen, welche bei einem Termin Im 15.02.2013 
zwischen Vertretern der Stadt Esc:hbom, dem Energlewrsorger der Syna GmbH, dem 
Planungsbüro Albert Speer & Partner GmbH und der NRM vereinbart wurden, finden ,ich nicht 
In den Unterlagen wieder. Zudem handelt es sich bei den zur Verfügung gestelhen Unterlagen 
nicht um den aktuellsten Stand. Benötigen Sie weitere Informationen zum o. g. Termin bzw. zu 
den Unterlagen, bitten wir um Kontaktaufnahme zum Planungsbaro Albert Speer & Partner 
GmbH oder direkt ZIJl' Stadt EschbOm. 

Außerdem ertleben wir wiederum Einspruch gegen den Abschnitt 14.1.7, unter Begtilndung, 
.Der genlue Verlauf der leitungen ist durch den VersorgungstrAger zu be.timmen~. 

Als Anlage fOgen wir diesem Schreiben die Stellungnahmen zum Bebauungsplan BP Nr. 241 
.Sportpark Phönix" vom 27.04.2012 und vom 10.01.2013, welche an das PlanungsbOto Albert 
Speer & Partner GmbH in Frankfurt am Main versandt wurden, bei, 
Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Vertußerung sowie bei Umwidmung von 
GrundstOcksNlchen eine dingliche Sicherung aller Malnova-Trassen erforderlich wird. 

Voraussetzung für die Planungen von GrünflAchen bildet die aktuelle Version des DVGW· Arbeitsblattes GW 125 
.Baumptlanzungan im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen-, 

Für alle BaumaBnahmen Ist die NRM - Norm .Schutz unterirdischer VersorgungsleItungen, Armaruren, Mess-, 
Signal· und Steuerkabel der Mainova~ einzuhalten. Zudem mOchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Oberbauung 
vorhandener LeItungstrassen unzulässig ist. 

Beh.ndlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Regionalplan SOdheslenlRegiOnalen FilcheMUlZung8p1an 2010 (RPSlRegFNP 2010) werden nur die 
Heuplver80rgungsleltungen dargettellt. Solche sind im AncIerungsgebiet nicht vorhanden, 
Oie genamten V8f'lorgungsleitungen werden daher nicht In den RPSlRegFNP 20tO aufgenommen, Oie 
erforderliChen 5chutzabsttnde und sonstigen Schutzbestimmungen sind Im Rahmen cterverbindlichen 
Bauleitpllinung 10wie der Bauplanung und Bau.usfOhrung zu beachten. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Eochborn. Stadtteil Eschbom 
GebIet: ·SpoI\paII< Phßnix" 

Beschlun übe, die öffentliche Auslegung nach t 3 Abs. 2 Baugnetzbuch (BAuGB) sowie dIe 
Beh6rdenbeteillgung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmttn 

8tellungnehmer. 
ON.,.,.: PrlvatlElnzelperson 

Dokum .... vom: 21.04.2013 
Dokument-Nr.: 8-01310 

Diese BE kommt in 1 Dokumenteen) \10(. 

Stellungnahme: 

Nachdem Ich bereits seit Jahren vergeblich versucht und angeregt habe, meine obigen GrundstOcksftächen durch 
eine \lemonftige und angemessene Planung in die hoch entwickelte Umgebung einzubeziehen. muß Ich nun auch 
noch feststellen, daß ganz offensichtlich die seit Jahrzehnten bestehende Zufahrt aber einen OffenUichen 
V8Itehrsweg In dieser Qu.r.tat nicht mehr gegeben ist und dieser Bereich soger weiter bebaut wurde. 

Meine Grundstocke unter den oben geschilderten Umständen nun auch noch Yon der offentlichen 
Verkehrsanblndung in dieser Form -abzuscmeicien" und die Zu- und Abfahrt eventuell nur noch durch ein 
·OberfahrtsreChf' zu sichem, kann von mir nicht akzeptiert werden. Es ist nimt nttchvollziehbar, weshalb dieses 
GrundstOck, bestehend aus 3 zusammenhängenden Parzellen, völlig unmotiviert von der rasanten Entwicklung der 
Umgebung abgeschnitten wurde. 

Mit diesem Schreiben außere ich mich bewußt zu einer Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans innerhalb 
der Frist bis zum 30.04.2013, die fOr mögliche Äußerungen der BOrger festgesetzt wurde, in der Hoffnung auf eine 
Berücksichtigung meiner Anregungen, die ich bereit. vor Jahren formuliert hatte und die im weiterhin aufrecht 
erhalte. 

Behandlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

BegrOndung: 

Der RegIonalplan SOdhessenJRegioll8le Flimennutzungsp!an 2010 ist ein vorbereitender Bauleitplan, In dem die 
GrundzUge der Planung dargestellt sind. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Maßstabes (1 :50.000) können 
die Darstellungen nicht perzellensdtarf sein. 
Oie Einl:leziehung einzelner GrundstOcke liegt im Entwicklungsspieiraum der verbindlichen Bauleitplanung und wh"d 
deher im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens geregen. 



2. Änderung des Regionarptans SOdhessenIRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eochbom, Stadtteil Eschbom 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (a.UOB) sowie die 
Beh6rdenbeteiligung nach § 4 Abi. 2 BauGB, Behandlung der Stallungnahmen 

8tellungnehmltr. Schutzgem.lnschatt Deutliche, WIIld MIIttw. .... 
T .. pt> 
Oruppe:TOB 
Dakum.ntvom: 01.M.2013 
Dokum.nt .... '.: 8.01513 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en} vor. 

SteUungllIhme: 

Der Ursprungsplan .Sportpark Arboretum" hille planungsrechtlIch aufgrund Ihrer eigenen Darstellungen Oberhaupt 
nicht zur Debatte stehen dOrten; die gesetzHchen Vorgaben bereits fOr dessen FNP-Mderung wurden u. E. 
wlclerrechdich von den Kammern offenbar bewußt oder unbewußt mißachtet. Insofern ist schon die FNP· Anderung 
zu Gunsten des ,Sportpark ArboretumH ungQltig und muß rOckwirkend auf den alten Stand vor der FNP-Anderung 
zwecks ,Sportpark Arboretum" korrigiert werden. Das gesamte FNP- AncIerungsverfahren im Hinblick auf Sportpark 
Phönix muß daher neu aufgerollt werden; dabei muß der FNP mit dem Status vor der Anderung zu Gunsten des 
Sportpatk Arboretum als Grundlage 10r die FNP-Änderung 10r den Sportpark Phönix genommen werden. 

Behandlung: 

I Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Stadt Schwalbach am raunus hai im Rahmen der Aufstellung des Regional plans SOdhessenlRegionalen 
Fllcheooutzungsplanes 2010 (RPSlRegFNP 2010) die Rücknahme der Darstellung der sog. "Sportpark Arboretum'· 
Planung auf ihrem Gematkungsgebiet angeregt. Dieser Anregung wurde gefolgt. Diese ROCknahme wurde von der 
Genehmigung ausgenommen (Weißflache Nr. 38). weil sie erneut hälte offengelegt werden mOSsen, was unterblieb. 
Diese Weißfläche ist durch das Erglnzungsvenahren inzwischen In den RPSlRegFNP 2010 elngegangen.Die 
Sportpark-Arboretum.Planung auf dem Eschbomer Gemarkungsteil war hiervon nicht betroffen. Die vom 
Stellungnehmer erkannte PlanungspflIcht zur ROcltnahme der bisherigen Darstellung auf Eschbomer Gemarkung Ist 
gänzlich nicht nachvollziehbar. 
Eine Mißachtung gesetzlicher Vorgaben durch die Regionalversammlung und die Verbandskammer Ist nicht 
erkennbar. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 tor die 
Stadt Eochborn. Stadtteil Eschbom 
Gebiet: ·Sportpar1< PhOnix" 

Beschluss über die öff&ntllche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehGrdenbltlllllgung nach § .. Abs, 2 BauOB, Behandlung der Stellungnahmen 

8tellungnlhmer: Schutzgemelnlchaft Deutscher Wlild MarkuI-J. 
r .. pto 
Gruppe: TOB 

Dokument vom: 01.N.2013 
Dokument-Nr.: S~1513 

Dlee BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Auf Seite 11 wird davon geredet, daß der Regionale GrOnzug mit 2,3 ha In das beplante Gebiet hinein reiche und 
damit keine oberregionale Bedeutung habe. Diese, Ihre, zitierte Darstellung aus den Unter1agen isl m.E. als 
moralisch verwerflich und sctvnutzig zu bezeichnen, denn das beplante Gebiet ragt in den Regionalen Gronzug mit 
2,3 ha und hat somit einen sehr hohen Oberregionalen NEGATIVEN Einftuß auf den Regionalen GrOnzug. Wie Sie 
zu der Einschätzung gelangen, daß die Überplanung von 2,3 ha des .Regionalen Gronzog- von geringer Bedeutung 
sei, z.B. wie von Ihnen behauptet für die Klima- und GrundwasserbIldung, den Verlust von Nanerholungswert, der 
Schädigung des Naturschutz, dem Blodiveraitatsverlust, den Vertust von Biotopyernetztungsstrukturen im Sinne der 
von Ihnen aufgelisillten Gesetzt(BNatSmG, BlmschG, BBodSchG, HAIlIBodSchG), haben Sie zu erklären 

Behandlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

BegrOndung: 

In der SItzung vom 1".09.2012 hat der Haupt- und Planungsausschuss der Durchführung des vorliegenden 
Planlnderungsverfahrens ZlJ9Elstimmt und damit die Behandlung der regionalplanerischen Belange anerkannt. 



2. Änderung des Regionalplans SOdhesseniRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eochbom, Stadtteil Eschbom 
Gebiet: "Sporlpar1< Phönix" 

BMchluss Ober die öffentflche Auslegung nach § 3 Aba. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Beh6rdenbetelligung nach S 4 Alts. 2 SauGB. Behandlung der Stellungnahmen 

St.llungnehmer: Sc:hutzgamelnllChaft Deutscher Weid MarkUl.J. r_ 
Gruppe: T68 

Dokument vom: 01.D4.2013 
Dokument"",: N1513 

Diese BE konunt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Ihr Umweitbericht bezieht sich auf Emebungen aus dem Jahre 2011 und zuvor und ist damit veraltet. Ihr 
Umweltbelicht entstammt weitgehend aus dem Umweltbericht von GOTTE GmbH & Partner des B-Plan 241 
Sportpark Phönix. Auftraggeber Magistrat der Stadt Eschbom: Diese gesamte Ausarbeitung der Verfasser des 
Götte-Umweltberichtes ist nach veralteten Informations-Kenntnisstand zu beurteilen; so wird im besagten 
Umweltbericht behauptet. das Arboretum sei ein Landschaf'tsschutzgebiet. Der Schutzstatus des 
Landschaftsschutzgebietes fIlr das Arboretum ist per Erlaß der Hessischen landesregierung zum 01.01.2008 
aufgehoben worden. Das Arboretum hat faktisch keinen Schulzstatus. Eine Bannwalderklarung ist reine Makulatur, 
wie es an der aktuellen Flughafenetweiterung Frankfurt zu ersehen Ist. 

Die oben aufgefllhrte negative Kritik bestltigt und beweist sich hiennit selbst, da sonst nach unseren 
Beobachtungen und photo- sowie film-dokumentarisdten Beweisaufnahmen der von uns gemeldeten Arten 
.Blaufloglige Odlandsctlrecke" sowie .Neuntöter" mittlerweile hier aufgefllhrt waren, welche in unseren 
Stellungnahmen zum B-Plan Nr. 241 Sportpark Phönix aber auch In unsrige vorige FNP-Stellungnahme bereits 
eingearbeitet wurden. Zwischenulillich wurden weder Ober gängige Insekten-Arten, wie rudimentar Kater, 
Heuschrecken und Schmetterlinge keine weiteren wirbellose Tierarten In der Arterfasaung. wie Mollusken. 
aufgenommen, noch berücksichtigt, obwohl auf den Oberplanten Fliehen eine recht hohe Populations-Dichte der 
gesc:hOlzten Weinbergschnecke zu verzeichnen ist. Auch wird vehement das Vorhandensein von Fledermausen 
massiv geleugnet! Liegen Nachunlel'8uchungsergebnisse aus 2012 vor? Wir fordem von Ihnen das entsprechende 
Gutachten hiermit ein! 
Es hegt sich somit der berechtigte Verdacht, daß Sie als Grundlage fOr den Umwellbericht kein unabhängiges 
Gutachten verwendet haben, sondem ganzlich das .Gutachten· aus den von Ihnen vielzHierten Eschborner 
Bebauungsplan B-Plan Nr. 2041 verwendete, bei welchem es sich unseres Erachtens (u. E.) um ein nach 
Auflragsgeberselte d81 Stadt Eschbom ergebnisorientiertes .Gutachten· handelt Insofern ist u. E. der Umweltbericht 
nicht als unabhlngig anzusehen und wird VOllständig abgelehnt; i.V.m. der Anderung des FNP zu Gunslen des 
fragwOrdigen Vomabens Eschboms ist u. E. Ihre gesamte Ausarbeitung nicht neutral sondern parteiisch fIlr 
Eschboml Kommunalpoiitiker-Mehrheit rhetorisch verfaßt. 

Behandlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Unter Punkt A 6 (Landsc:haft.sp!anelische Aspekte) der Begründung zum Änderungsverfahren des Regionalplans 
SOdhessenJReglonalef Flächennutzungsplans 2010 wird bereits richtig gestellt. da" das Landschaftaschutzgeblet 
Inzwischen zurückgenommen wurde. 
Der Untersuchungs"'men wurde im Vorfeld der Baulel1planung mit der zuständigen Naturschutzbehörde des Mein
Taunul-KreiHt abgestimmt 
Oie BleuflOgelige OdIandschrecke konnte bei den Untersuchungen in 2012 nicht mehr nachgewiesen werden. 
Insofem besteht kein Handlungserfordernls mangels Vorhandensein sowie aufgrund des fehlenden 
europarechtllchen Schutzstatus. 
Tagfalter, Heuschrecten und Laulklfer waren bereits 2005 Gegenstand systematischer Untersuchungen. In 2012 
fanden ergInZende, ebenfalls hinsichtlich Art und Umfang mit der UNB abgnlimmte Erhebungen zu Tagfaltem und 
Heuschrecken statt. 



Weichtiere waren weder im laufenden Bauleitplanverfahren, noch in der Vorglngerplanung Sportpal'k Arboretum 
Untersuchungsgegenstand. Da die Abstimmung des Untersuchungsrahmens Im Vorfeld der Planung mil der 
zuständigen UNB beim Main-Taunus-Krels erfolgt Ist und auch Im frOhzeitigen BeteUigungsverfahren keine 
entsprechende Fomerung erhoben wurde, stellte sich die Frage nach einer entsprechenden Untersuchung dieser 
Tlergruppe nicht. Im übrigen isl ein Vorkommen geschotzter Arten dieser Gruppe ist im Untersuchungsgebiel 
unwatnchelnilch, da die In Hessen auftretenden geschotzten Weichtierarten v.a. in sauberen StilIgeWIssem bzw. 
Feuchtbiotopen leben und derartige Strukturen im Plenungsberelch niehl vOfkommen. DIe In der Stellungnahme 
angefllhrte Weinbergschnecke stelliin diesem ZUsammenhang eine Ausnahme dar, da sie In Anlage 1 
Bundesartenschutzverordnung geführt wird und somit besonders geschOtzi Ist. Dem strengen Artenschutzregime 
des BNatSchG unterlleglsle aber nicht. Grund für den Sehutzslatus isl der Umstand, dass die Art fOr KOChenzwecke 
sehr stark dezimiert wurde. Eine besondere Problematik In Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
ist nicht erkennbar. 
Die Finanzierung eines zweiten Gutachtens zu den gleichen Inhalten wird von unserer Seite als nicht 
nachvollziehbar bewertet. Es liegen uns keine Anhaltspunkte dafOr vor, dass das von der Stadt Eschbom 
beauftragte Gutachten Inhaltliche MAngel eufwelst. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt EBchbom, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Buchluss Ober die öffIInUlche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BaugeHtzbuch (BeuOB) sowte die 
Behördenbetetllgung n.ch § 4 Abi. 2 B.uGB, Behandlung der Stellungnahmen 

8te1lungnetllMr: 8chutzgemelnachaft DMrtKher wald Marku ...... 
r ..... 
Oruppe: löS 

Dokument vom: OUM.2013 
Dokument-Nr.: W1513 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Oie Tiere sind dort einzig und alleine durch die Umsetzung du Bauvorhabens genihrdet und es werden euch keine 
un.bhlngige Ersatz-Maßnahmen nach § 44 BundesNaturschulZGesetz, weder für Zauneidechse, Blauflllglige 
Ödlend5dlfeGke. Neun\ater, Schwankehlchen, Klappergrasm[)cke noch für andere gefährdete Tierarten 
vorgesehen; lediglich vollkommen unzureichende AusgleichsflAchen werden geplant. deren sinnlose halbherzige 
Strukturm.ßnahmen als Ersatzmaßnahmen auch noch unrechtmäßig POSITIV in die Öll:o-Punkte- Bilanz, sogar zu 
einen ObersChuß für Esdlbom führe (B-Plan 241). 
Ist gezien nach Feldhamstem und Fledermäusen jüngst Oberhaupl gesucht worden? Uns kommt im Umwehbericht 
eher vor, daß das Nichtvorhandenseln eher vennutet wird. 
Ist gezien nech Amphibien und anderen Replilienarten jüngst Oberhaupt gesucht worden? Uns kommt im 
Umwenbericht luldrOcklich eher so vor, daß das Nichtvorhandensein eher vermutet wird (WIr fordern von Ihnen das 
entsprechende Gutachten samt Kertierungs-Prolokolle Incluslve Wetterangaben wAhrend der Kartief"Ungs-Glnge 
hlermh ein!)!!! 

Behandlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

BtigrOndung: 

In der Anlege zum Umwenbericht des Bebauungsplenes wurde für die drei relevanten Arten (Klappergrasmücke, 
Schwarzkehlchen und zauneidechse) eine spezielle artenschutzrechtliche PrOfung durchgefOhrt und die 
entsprechenden CEF-Meßnahmen festgelegt, um damit einen Verstoß gegen die Verbote des § 44 BNetSchG zu 
vermeiden. AUe Maßnahmen sind im Planungsbereich bzw. im Bereich der Ausgleichskonzeption vorgesehen. In der 
Bewertung wird davon ausgegangen, dass dadurch geeignete lebensraumverhlltnlsse für den Ernan der Arten 
<auch der Arten. die nicht dem strengen Artenschutzrecht unterliegen) im Planungsgebiet gewahrleistet werden 
können. 

1m Rahmen der verbindliChen aauleltplanung fanden faunistische Beltandserhebungen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten steH. Vögel, FledermAuse und Replilien wurden 2011 karliert, weitere Artengruppen 2005 mit 
Nacherhebungen bis 2008. 2012 wurden weitere UnterSUChungen durchgefCIhrt. Des Vorkommen des Feldhamsters 
wurde ausgeschlossen und auch die gezlene Suche nach Flederm6usen blieb ohne Nachweis. 



2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

aeschluu über die 6ffentliche Auslegung nach 13 AM. 2 Saug .. etzbuch (BauGB) sowie die 
aeh6rdenbetelligung Mich §" Abs. 2 SauGB, Behandlung der StellungMihmen 

at.llungnehmer: Schutzclemelnschaft Deutscher Wald MIIrkue"'. 
T ..... 
Grupf»: TaB 

Dokument vom: 01.04.2013 
Dokumem-Nr.: S-01I13 

Diese BE kommt In 1 Dokument{en) vor. 

Stellungnahme: 

Es wird In Ihren Darstellungen suggeriert. die Qberplante Fliehe sei in Bezug auf Naherholung wertlos wegen des 
Verkehrsllrms der Landesstraße L 3005. Damit wird gesagt, daß du. geum\ilo RM~in-Geb\et UM du 
Naturschutzgebiet MOnchbruch, das direkt Im Flughafen Frankfurt liegt, wertlos sei. da es zum Teil noch erheblicher 
vom Fluglillrm belastet wird. 

Behandlung: 

Oie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Umwellberic:ht wird angefl.lhrt, dass das Plangebiet den Lärm- und Schadstoflbel85tungen durch die stark 
befahrene L 3005 ausgesetzt ist und die Erholungseignung dadurch beeinlrlchtigt werden kann. Die grundsätzliche 
Eignung als Naherholungsgebiet wird dadurch jedoch nicht In frage gesteiH. 
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2. Änderung des Regionalplans SüdhesseniRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn. Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpar1< Phönix' 

Beschluss Ober eile Offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Bauguetzbuch (BauGB) sowie die 
BaMrdenbetelllgung JMc:h § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

8tellungnehmer: Schutzgemelnschlft Deutscher Wald Markus"". 
rro"", 
Grupp.: TOB 
Dokument vom: 01.04.2013 
Dokument-Nr.: 8.01113 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Im Hinblick auf die Lage des Stadions beziehen Sie sich (und begrOnden damit des weiteren mehrfach die Auswahl 
des Standortes) auf den B-Plan 241, der durch Albert SPEER & Partner ausgearbeitet wurde in Zusammenarbeit mit 
Gotte & Partner. Albert SpUr & Partner (kurz: AS&P) begrOndet: .... die Lage des Vorhabens als besten Standort 
der leichtathletik-Sport8nlage, da eine Weiterentwicklung zu einem 7.000 Platz- Stadion auch möglich isr ... , was 
aohand mehrfacher Wiederholung belont wird. Dies wird für die Zukunft somit nicht ausgeschlossen, sondern 
durchaus als reell zu bewerten sein. Betont werden muß auch die mehrfach dargestelHe Schlußfolgerung von AS&P, 
daß die Umsetzung des B-Plans einen erheblichen, negativen Einfluß auf den ökologischen Wert der Oberplanten 
Flachen habe. Ihre Behauptung, daß hier keine Erweiterung mehr vorgesehen sei, muß daher als UNRICHTIG 
beurteiH werden; Ihre Gremien werden sich somit als Helfers-Helfer bewußt oder unbewußt mißbrauchen lassen, die 
Schutz-Zone "Regionalar Grünzug~ mit all seinen rastriktiven Einschrlnkungen auf das Planungsrecht per Salami
Taktik aushebeln. Dafür wurde ja bereits der landschaftsschutz- Status vom Hessisc:hen landtag gezielt für diese 
Region "Arboretum und Umgebung" aufgehoben. 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begrilndung: 

Es liegen uns keinerlei AnhaHspunkte für einen weiteren Ausbau der Zuschauerplälze innerhalb des inzwischen 
verkleinerten PIanunQ$QebieteSIJOl'. Oie konkrete Umsetzung der Maßnahmen betrifft jedoch die verbindliche 
Planungsebene. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschbom 
Gebiet: "Sportpark Phönix" 

Beschluss Ober die öffenUiche Auslegung nach § 3 Aba. 2 Baugesetzbuch IBauGB) sowie die 
Behördenbetrtillgung nach § .. Abs. 2 BeuGS, Behandlung der Stellungnahm.n 

8tellungMhmer: Schutzgemelnllchaft OeutscherW8ld Marku • .J. 
r ..... 
ONP",: TöB 

Dokument vom: 01."'.2013 
Dokument.Nr.: S~1513 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Sämtliche Gutachten. die zur Erstellung Ihrer Unterlagen fOr die Änderung des FNP als Grundlage dienten, fordern 
wir hiermit schriftlich In Papierform im Sinne des Umwelt-Informations-Recht UIG en. Besonderen Wert legen wir auf 
die Gutachten, die zu Ihrer Meinung fUhren, daß durch die Oberplanung von 2,3 he Regionelen GrOnzugs keine eder 
vernachlässigenswerte Einflüsse im Hinblick Klima- und Grundwasserbildung, den Verlust von Naherholungswert, 
der Schädigung des Naturschutzes, dem Bioc:liversit&tsverlusl, den Verlust von BioIopvemelztuT\9sstrukturen im 
Sinne der von Ihnen eufgelisleten Gesetzt(BNatSctJG, BlmschG, BBodSchG, HAHIBodSctJG) fOhren, WIr fordern von 
Ihnen die entsprechenden Gutachten samt Nebenaufzeichnungen hiermit anl), dann womöglich beruhen u. E. hier 
hier Ihre DartsteIlungen nur auf Meinungen oder Polemik zur Stimmungsmache des Wahlverhahens der 
Abgesandten der zustindigen wahlberectltigten Kammer, steH sich auf schriftliche Gutachten zu berufen, läßt sich 
aus den uns vorgelegten Unterlagen u. E. durchaus interpretieren ... Ob Oberhliluptlhnen das Rechlauf 
Abwägbarkeit .geringe Bedeutung" •• geringen Einfluß~ etc. zusteht zu beurteiten, wagen wir ausdrilckllch zu 
bezweifelnlll 

Behandlung: 

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Det Antrag aufAkIeneinsIcht nach Hessischem Umweltinformationsgesetz wird gesondert beerbeitet und betrifft. 
nicht dieses Anderungsverfehren. 
GemAß § 1 Abt. 7 BauGB sind bei der Aufstellung und Anderung von Bauleitplänen die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Kontrolle des Abwägungsvorgangs obliegt der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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2. Änderung des Regionalplans SQdhesseniRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eechborn, Stadtteil Eschborn 
Gebiet: "Sportpar1< Phönix" 

Beschluss Ober die 6ffentJlche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Beugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach 14 Abs. 2 BeuGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: SChutzgemeln.chaft Dtut:acher Wald Marku • ...J. 
T ...... 
Gruppe: T6B 

Dokument vom: 01.04.2013 
Dokument-Nr.: S.o1513 

Diese BE kommt In 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Des weiteren fordern wir eine artenschutz:rechtliche Einzelberuteilung tur die Nachtigall und besonders tur den 
Neuntöter, die von Ihnen Oberhaupt nicht erfaßt worden sind, obgleiCh von uns der Neuntöter vor Bekanntwerden 
des Eschbomer Vorhabens .Sportpark Phönix" und FNP·Anderung der Neuntöter dort als Bestands- Vogel der UNB
MTK gemeldet wurde. Der Neuntöter ist eine lichtempfindliche Brutvogelart. die negativ auf FIUlllchlanlagen reagiert 
und Ihr Brutrevier irreversibel verlaßt. Ausgleichsflächen und Ersatzmaßnahmen für den Neuntöter zu schaffen, sind 
wertlos, wenn FIUllichtanlagen \lorhanden sind, die indirekt durch ihr difuses Ablicht auf die Ausgleichsflichen 
imitieren. oi .. konnte von Or.Keil (damals Leiter der staatl.Vogelschutzwarte, Hessen-Saarland·Rheinland Pfalz) im 
Rahmen der Flutlichtenlagen der BAB 66 festgestellt werden (mndl. Helnz Kissling, NaBu Ffm und Siel mann
Stiftung), weswegen der Neuntöter und der RaubMlrger in Frankfwt- Sossenheim durch das Flutlicht vertrieben 
wurden. 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

&.gründung: 

Die Art wurde Im Rahmen der acht 2011 durchgetuhrten avifaunistisehen Erhebungen nicht erfasst. Laut Aussage 
der staadlchen Vogel8chutzwarte Frankfurt von 2013 konnte das Verhören der Art im Sommer Im Rahmen einer 
Exkursion im Berelch Arboretum bestätigt werden. Der GeHungsbereich des Bebauungsplans Ist aufgrund seiner 
Biotopstruktur grundsätzlich tur den Neuntc5ter geeignet. Enlsprect1end ist für die Planung \/On einem Vorkommen 
der Art auszugehen. Eine besondere artenschutzrechtlIche Relevanz, die eine spezielle artenschutzrechttiche 
Prüfung erfordern wUrde, besteht aber nicht. Der Neuntöter ist keine sehr gefährdete Vogetart, aondem wird in der 
der VOlWamliste der Roten Uste Hessen geführt, die Population befindet sich In Hessen in einem gOnstigen 
Erhaltungszustand.ln Zusammenhang mH der geplanten AusgleichskonzeptIon kann aufgrund der 
LebensraumansprOche der Art davon ausgegangen werden, dass der Neuntöter durch die im Anschtussbereich IIn 
die Sportanlage vorgesehenen Maßnahmen auch weiterhin geeignete lebensraumstrulduren zwischen 
Lanclesstraße. und Arboretum finden wird und insofern ein Ausgleich tur den lebensraumverlust im Geflungsbereich 
gewlhrlelstet werden kann. 

Hinsichttich der negativen Folgen von Flutlichtanlagen auf TIere sind vorrangig die Auswirkungen auf Insekten 
bekannt und wissenschaftlich untersucht. In Bezog auf die in der Stellungnahme genannte Lichtempfindlichkeit von 
VOgeln bzw. insbesondere von Neuntöter und Schwarzkehlchen konnten von seiten des PlanungsbOros auch im 
Rllhmen gezietter Recherchen keine entsprechenden Hinweise gefunden warden. 
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2. Änderung des Regionalplans SOdhessenJRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Eschborn. Stadtteil Eschbom 
Gebiet: "Sportpari< Phönix" 

a.chluss Ober die ßffentliche Auslegung nech § 3 Abs. 2 Bsug ... tzbuch (BlluGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach §" Ab6. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Schutzgemelnschaft Deutscher Wald Markus"'. 
T ..... 
Gruppe:T68 

Dokument vom: 01.04.2013 
Dokument-Nr.: 5-01513 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Aufgrund der nachhaltigen m. E. Renitenz der politisch Verantwortlichen im Eschborner Rathaus muß wiederholt die 
Forderung In Utane' gestein werden, daß Eschbom im Rahmen einer Gemeindereform als Ortsteil der Stadt 
Frankfurt am Main untergeordnet wird, um endlich einheitliche, sinnvone Infrastrukturen für den ÖPNV, 
Individualverkehr im Hinblick auf Freizeit, Naherholung. Sport, Natur- und Umweltschutz fllr die Bewohner 
ESChboms, aber auch für die übrigen Anrainer des Arboretum und der Bundesautobahn BAB 66 schaffen und 
durchsetzten zu können. 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genorrvnen. 

Begründung: 

Die Durchführung einer Gemeindereform liegt nicht im ZustAndigkeitsbereich des RegionaIverbandes 
FrankfurtRheinMain. 
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Reglonalverband 
FrankfurtRhelnMaln 

Drucksache Nr. 111-146 

Verbands kammer 

Betr. : 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochheim am Main, 
Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenstraße" 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Ände
rung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 

Vorg.: Beschluss Nr. 111-61 des Regionalvorstandes vom 16.08.2012 
Beschluss Nr. 111-61 der Verbandskammer vom 19.09.2012 zu OS 111-71 
(Aufstellungsbesch luss) 
Beschluss Nr. 111-99 des Regionalvorstands vom 24.01 .2013 
Beschluss Nr. 111-97 der Verbandskammer vom 06.03.2013 zu OS 111-101 (Offenle
gungsbeschluss) 

I. Antrag 

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt. 

2. Die 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochheim 
am Main, Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenslraße" wird somit aufgrund 
§§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Melropolregion Frankfurt IRhein-Main (MetropoIG) abschließend beschlossen. Die 
Begründung ist beigefügt. 

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
- die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

DER REGIONALVORSTAND 
Frankfurt am Main, 22.08.2013 
Für die Richtigkeit: 

~~i'-C 
Esther Stegmann 
Schriftführerin 
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11 . Er1äuterung der Beteiligungssituation 

Die öffentliche Auslegung wurde am 18.03.2013 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
12113 bekannt gemacht. Sie fand vom 26.03.2013 bis 30.04.2013 statt. Die benachbarten 
Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei
ben vom 22.03.2013 beteiligt. 

1) Die betroffene Stadt Hochheim am Main hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert : 

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main, Liegenschafts- und Stadtplanungsamt 
Magistrat der Stadt Ginsheim-Gustavsburg, Raum Bau Umwelt 

haben keine fü r die Ennlttlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Infonnationen mitgeteilt : 

Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim 
Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim, Fachbereich Umwelt und Planung 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägem öffentlicher Belange 

haben s ich nicht geäußert: 

Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie- und Handelskammern 
Bischöfliches Ordinariat Limburg, Dez. Finanzen, Verwaltung und Bau 
Botanische Vereinigung für Naturschutz. in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegertand, Leiterin des Landesverbandes 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Verkauf 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur, AußensteIle Eschbom 
OB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur, Niederlassung Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung 
Eisenbahn-Bundesamt, AußensteIle FrankfurVSaarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Forstamt Groß-Gerau, Hessen-Forst 
Hessenenergie GmbH 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Landesbahn GmbH 
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung West 
Hessisches Immobilien management 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 

- 2-



Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Amt für den ländlichen Raum 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauenbüros, z.Hd. Frau Doris Globig 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
Landesjagdverband Hessen e.v. 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.v. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landrat des Main-Taunus-Kreises 
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
Neuapostolische Kirche, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
RWE Transportnetz Strom GmbH 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
Stadtwerke Hochheim 
Stadtwerke Mainz, Netze GmbH 
STRABAG, Property and Facility Services GmbH, RE 3132 
Syna GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserverband Kinzig 
Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West 
Wehrbereichsverwaltung West, AußensteUe Wiesbaden 
Zweckverband Naturpark Hochtaunus 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 

Amprion GmbH 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG 
Kreisausschuss des Main-T aunus-Kreises 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Netzdienste Rhein-Main GmbH, Technisches Büro GasUnion 
PLEOOC, LeitungsauskunfUFremdplanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Tennet TSO GmbH 
Wasserbeschaffungsverband Hofheim 

haben Stellungnahmen abgegeben: 

OB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
IHK Wiesbaden 
Polizeipräsidium Westhessen, Abteilung Einsatz E13 
Regierungspräsidium Darmstadt, 11131.2 
Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 

Wenn im Verlahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio
nalplans SüdhessenfRegionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 
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Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 
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111. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 

Da die Vertahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden. 
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BegrUndung 

zur 1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Hochheim am Maln, Stadtteil Hochheim 3m Main. 
Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenslraße" 

A: Erläuterung der Planung 

A 1. Formelle Gründe für die Durchführung des Änderungsverfahrens 

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch 
(8auGB) in Verbindung mit § 8 Abs, 1 Nr. 1 des Gesetzes über die MetropDlregion Frank
furt/Rhein-Main (MetropoIG) durchgeführt Der RPS/RegFNP 2010 steUt gem3ß § 5 BauGB 
fOr den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesptanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor
dernisse der Raumordnung fest. 

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
ist es erforderlich, die Planaussagen im Gebiet "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenstraße" 
der Stadt Hochheim am Main. StadHeil Hochheim am Main zu Oberarbeiten, 

A 2. Geltungsbereich der Änderung 

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3,0 ha. Der Änderungsbereich liegt im 
Osten des Stadtteils Hochheim am Main. Er w1rd im Westen von der Altkönigstraße und im 
Norden von der Feldbergstraße begrenzt. Im Osten grenzt der Bereich an brach liegende 
Gewerbeflächen und an eine gewerblich genutzte Halle, im Süden an eine Grünfläche und 
daTan anschließende gewerbliche Nutzungen. 

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 

A 3. Anlass und Inhalt der Änderung 

Die Stadt Hochheim am Main beabsichtigt. eine teilweise brach liegende Fläche neu zu ord
nen und zu entwickeln Etwas mehr als die Hälfte der Fläche soll weiterhin gewerblich ge
nutzt werden. Die andere Hälfte soU als Wohnbaufläche entwickelt werden. Der entspre
chende 8ebauungsplan ist im Verfahren (Parallelverfahren) und weist im Änderungsbereich 
ein allgemeines Wohngebiet aus. Für den westlichen Teilbereich des Bebauungsplanes Vllc 
(5. Änderung) wird daher der RPS/RegFNP 2010 geändert. 

In dem am 17. Oktober 2011 in Kraft getretenen Regionalplan SOdhessen/Regionalen Flä
chennutzungsplan 2010 (RPSIRegFNP 2010) ist die Flache als "Gewerbliche Baufläche, 
Bestand" dargestellt. Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt 
angesehen werden kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der 
Festsetzung im Bebauungsplan wie folgt zu ändern: 

"Gewerbliche Bauflache, Bestand" (ca. 3 ha) wird geändert in 'Wohnbaufläche. geplant" 

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor
derlich - an diese Änderung der Hauptkarte angepasst. 



A 4. Regionalplanerische Aspekte 

Es handel! sich bei der geplanten Wohnbaunache um die Umstruklunerung eines bestehen
den Gewerbestandortes Der ca. 3 ha große Planänderungsberek:h liegt unterhalb der regio
nalplanenschen Darstellungsgrenze von 5 ha und stellt keine raumbedeutsame Maßnahme 
dar Laut Stellungnahme des RegierungsprAsldlums Darmstadt vom 02 05.20 12 zum Be
bauungsplanentwurl ist kein ZIelabweichungsverfahren gemäß § 12 HLPG erforderlich 

Gemäß RPSJRegFNP 2010 lieg t der Änderungsbereich im Siedlungsbeschrankungsgeblet 
des Flughafens Frankfurt/Main Da es sich bei dem PIangebiet um Flächen Innerhalb des 
Siedlungsbestandes fOr sUidtebauliche Umslrukturierungsmaßnahmen handelt , bleibt es ... on 
der Regelung zur SIedlungsbeschränkung unberOhrt 

A 5. Vorkohrsplanorischo Aspekte 

Das ErschlIeßungskonzept des Bebauungsplans Sieht eine getrennte Erschließung der ein
zelnen geplanten WohnbaugrundslOcke und die Erschließung der GewerbefläChen vor. Die 
Ve~ehrsanbindung des Änderungsbereiches erfolgt Ober die Feldbergslraße und die Altkb
nigsstraße, wobei die Erschließung der gewerblichen Bauflachen primär Ober die Feldberg
slraße vorgesehen Ist Im wetleren Verlauf Ober den Freiherr-vom-Stein-Ring Ist der An
schluss an das OberörtlIche Straßennetz gegeben FOr die innere Haupierschließung ist eine 
Sammelstraße vorgesehen, an die die separat verkehrsberuhigten Anwohnersiraßen der 
einzelnen Wohnbaugrundstacke anschließen Der S-Bahn-Hattepunkt ~Hochheim Bahnhor' 
Ist ca 2,0 km vom Änderungsbereich entferni Der Haltepunkt verlOgt Ober einen Park+Rtde
Platz Dte weitere Erschließung des Geb+eles durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) erfolgt mit der Susllme 826 (Hochheim Bahnhof - Gewerbegebiel Osl - Bahnhof) 
Ober die Haltestelle "AllkOnlgstraße". Zudem ist das Plangebiet gut an das angrenzende 
OberOrthche Fahrradroutennetz angebunden 

A 6. Landschaftsplanorlsche Aspekte 

Im landschahsplan des fruheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: "Entwick
lungskarte") Ist das ÄnderungsgebleI überwiegend als "Siedtungsfföche" dargestellt 

Im weslltchen Teil des Änderungsbereiches hegt eine rechtlich gebundene und teilweise rea
lisierte AusglelchsOäche fOr die Eingriffe des Bebauungsplans VUc. Dieser Bereich Ist Im 0.9 
Landschaftsplan als "Ökologisch bedeutsames Grünland'" und "Flache fOr Ausglelchs- und 
Ersatzmaßnahmen" dargestellt. im Flächennutzungsplan des Umlandverbandes Frankfurt 
sowie im RPS/RegFNP 20 10 jedoch als Gewerbliche Bal/flAche Durch die weitere bauliche 
Verdichtung Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplans wird diese bereits rechtlich 
gebundene Ausglek:hsfläche in Anspruch genommen 

Der Ausgleich erfolgt innerhalb des Bereiches "Gleisdreieck- durch die Zuordnung ... on Oko
kontomaßnahmen. 

Die landschaftsplanenschen Belange bezOghch der Umweltfaktoren Boden. Grundwasser 
Klima und ArtenSchutz sind In Teil B Umweltbencht behandelt. 

A 7. Erklärung zur BorOcks ichtigung der Umwoltbelange 

Der Anderungsbereich hegt mit dem sOdlichen Teilgebiet im Lärmschutzbereich des Flugha
fens Frankfurt Für die geplanten Wohnbauflächen innerhalb der Tag-Schutzzone 2 sind ge
mäß § 7 dos Gesetzes zum Schul2 gegen Fluglärm SChaUschulzanrorderungen zu erlOUen 
Dies isl auf der Ebene der verbindlichen Bautellplanung zu ben1ckslchtigen Im Bebauungs
plan ... erlahren Sind bereits textliche Festsetzungen für larmpegelmlndemde Maßnahmen 
aufgrund eines schallteChnischen Gutachtens zum Gewerbelarm getroffen worden 
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Altlasten oder Altablagerungen sind im Änderungsgebiet nicht bekannt. Dies geht zumindest 
aus den orientierenden Untersuchungen vom 1.02.2007 "Phase II Standortbewertung Amcor 
Flexibles Hochheim GmbH, Feldbergstraße 9, Hochheim" der Golder Associates hervor. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Festsetzungen zu treffen, die der Beein
trächtigung von Umweltbelangen so weit wie möglich entgegen wirken, wie Begrünung von 
Fassaden, Grundstücksfreiftächen und an Straßen, Festsetzung von Maßnahmenflächen für 
Naturschutz und Landschaftspflege, Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, etc .. 

A 8. Darlegung der planerischen Erwägungen 

Ein Großteil des Plangebietes hegt seit einigen Jahren brach. Hier bietet sich nun die Mög
lichkeit, innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers Wohnbauflächen zu entwickeln. Dies 
entspricht der Strategie Hochheims, prioritär innerstädtische Potenziale zu nutzen. Im Ände
rungsbereich, der für Wohnbauzwecke umgenutzt werden soll, ist die Errichtung von Doppel
und Reihenhäusern vorgesehen. 

Aufgrund der direkten Nachbarschaft von Gewerbebetrieben und der geplanten Wohnbe
bauung, musste der Aspekt Lärm besondere Berücksichtigung finden. Daher wurde das 
städtebauliche Konzept auf Grundlage eines schalttechnischen Gutachtens entwickelt. Der 
Änderungsbereich liegt im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Frankfurter Flughafens ge
mäß RPSlRegFNP 2010 und mit dem südlichen Teilgebiet im Lärmschutzbereich des Flug
hafens Frankfurt (Tag-Schutzzone 2). Außerdem muss Sorge getragen werden, dass auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Anforderungen zum passiven Schallschutz Be
rOcksichtigung finden. Da es sich bei dem Plangebiet um Flächen innerhalb des Siedlungs
bestandes für städtebauliche Umstrukturierungsmaßnahmen handelt, bleibt es von der Re
gelung des Siedlungsbeschränkungsgebietes unberührt. 

Im Bebauungsplan-Verfahren erfolgt der naturschutzrechtliche Ausgleich sowohl für die In
anspruchnahme der bereits rechtlich gebundenen Ausgleichsfläche als auch für die Kom
pensation des Eingriffes durch die Wohnbebauung. 

Für die geplante Wohnbaufläche ist seitens der Stadt Hochheim keine RücknalYne geplanter 
Bauflächen an anderer Stelle erforderlich (Flächenkompensation), da es sich um eine Um
strukturierungsfläche innerhalb des Siedlungsbestandes handelt (Gewerbliche Baufläche, 
Bestand) und keine bisher unversiegelten Freiflächen am Ortsrand in Anspruch genommen 
werden. 
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B: Umwoltborlcht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele dor Änderung 

FOr das Gebiet "Feldberg·, Altkönig- und Schwedenstraßen" befindet sich ein Bebauungs
plan im ParalleiNerfahren (Bebauungsplan Ne Vllc • 5 Änderung) Dieser sieht eine Wie
dernulzung und Nachverdichtung einer innerönlichen SIedlungsfläche vor Hierbei wird durch 
Umnutzung In allgemeines Wohngebiet zusätzlicher, in Hochhelm dnngend benötigter Wohn· 
raum geschaffen Der Änderungsbereich liegt am östlichen Ortsrand der Ortslage von Hoch
helm sm Maln und umfasst eine ca. 3 ha große FI ehe. 

Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, Ist es erforderlich, die bisherige Darstellung des RPSJRegFNP 2010 von "Gewerbliche 
Baufläche, Bestand" 10 "Wohnbaufl ehe, geplant" zu ändern 

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgese120 und Fachpläno 

DIe folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten. 
BlmsehG § 1, BN.ISehG § 1 Ab • . 1 + 5, WHG § 6 Ab • . 1 Nr. 1, FluUlrmG §1, FluUlrmG 
§ 5, HOSe hG § 1 

Sie lauten 

BImSehG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelleinwirkungen durch luhverunrelni
gungen, Geräusche, ErschOtterungen und ähnhche Vorgänge 
(Bundes- Immisslonsschutzgesetz) 
§ 1 Zweck dos Gesetzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes Ist es, Menschen, Tiere und pnanzen, den Boden, das Wasser. 
die Atmosph re sowie Kultur· und sonstige SachgOler vor schädlichen UmwelteinWIrkungen 
zu schOtzen und dem Entstehen schädhcher Umwelt einwirkungen vorzubeugen 

BNatSchG. Gesetz über Naturschutz und landscha ftspflege 
Die Ziele des Naturschutzes und der l andschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna· 
turschutzgesetzes vom 2907 2009 (BGBI I S 2542). Sie I ulen auszugsweise. 
"(1) Natur und landschaft Sind auf Grund ihres eigenen Wenes und als Grundlage far leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fOr die kOnhigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absatze so zu 
schOtzen, dass 
1 die biologische VieUall , 
2 dlEt leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalls einschließlich der Regeneratl
onsf higkell und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der NaturgOter sowie 
3 dl8 Vielfalt, Eigenart und Schönheit SOWIO der Erholungswen von Nalur und landschaft 
auf Dauer gesichert sind, der Schutz umfasst aueh die pnege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und landschan (allgemeiner Grundsatz) 
(5) GroßnachIge, weitgehend unzerschnitlene landschaftsr urne sind vor weiterer Zer· 
schneldung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Ft ehen SQI.\lle die 
Bebauung unbebauter FI ehen im beplanten und unbeptanlen Innenbereich, soweit sie nicht 
für GrOnnäcllen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflachen Im 
Außenbereich Verkehrswege, Energlelellungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts
gerecht gefOhrt, gestaltet und so gebOndelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan
spruchnahme der Landschaft sowie Beelntrachtlgungen des Naturhaushalts vermieden oder 
so gering wie möglich gehalten werden.. ~ 
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WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz 
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
(1) Nr. 1: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, ihre 
Funktions- und leistungsfahigkelt als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum 
fi.lr Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nach
teUigen Veränderungen von Gewässereigenschaften. 
FluLärmG' Gesetz zum Schutz gegen Flugliirm 
§ 1 Zweck und Geltungsbereich 
Zum Schutz der Allgemeinheit \lor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Beläs
tigungen durch Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen werden für 
1 Verkehrsflughäfen, die dem Flughnienverkehr angeschlossen sind, und 
2 militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen 
bestimmt sind, 
Lärmschutzbereiche festgesetzt. Wenn der Schutz der Allgemeinheit es erfordert, sollen 
auch für andere Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen 
bestimmt sind, lärmschutzbereiche festgesetzt werden. Lärmschutzbereiche werden auch 
fOr geplante Verkehrsflughäfen, die dem Linienverkehr angeschlossen worden sollen, fest
gesetzt, wenn die Genehmigung für die Anlegung des Verkehrsflughafens nach § 6 des Lurt
verkehrsgesetzes erteilt ist .. 

FluLärmG: Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
§ 5 Bauverbote 
(1) In einem lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und 
ähnliche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden In den 
Tag-Schutzzonen des L3rmschutzbereiches gilt Gleiches für Schulen, Kindergarten und ähn
liche in gleichem Maße schutzbedOrftige Einrichtungen. Die nach Landesrecht zuständige 
Behörde kann Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentli
chen Einrichtungen oder sonst im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 
(2) In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-Schutzzone dOrfen Wohnungen nicht errichtet 
werden. 
(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für die Errichtung von 
1 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen von Betrieben oder öffentlichen Ein
richtungen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
2. Wohnungen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs im Außenbereich zulässig sind, 
3. Wohnungen und GemeinschaftsunterkOnften ftlr Angehörige der Bundeswehr und der auf 
Grund völkerrechtlicher Vertrage in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Streitkraf
te. 
4. Wohnungen Im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des lärmschutzbereIches be
kannt gemachten Bebauungsplanes, 
5. Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des 8auge
setzbuchs, 
6. Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs 
bekannt gemachten Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der An
passung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. 
Satz 1 Nr. 4 gilt nicht fOr Grundstücke, auf denen die Errichtung von Wohnungen baupla
nungsrechthch mehr als sieben Jahre nach einer nach dem 6. Juni 2007 erfolgten Festset
zung des Lärmschutzbereichs vorgesehen gewesen ist, sofern im Geltungsbereich des 8e
bauungsplans noch nicht mit der Erschließung oder der Bebauung begonnen worden ist. 
(4) Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 gelten nicht für bauliche Anlagen, für die vor der 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt warden ist, sowie für 
nlchtgenehmigungsbedOrftige bauliche Anlagen. mit deren Errichtung nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs hätte begonnen werden 
dürfen. 

HDSchG: Hessisches Gesetz zum SchulZe der Kulturdenkmäler 
§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
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(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und DenkmalpOege, die Kulturdenkmäler als Quellen 
und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwlcklung nach Maßgabe dieses Gesetzes 
zu schutzen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken. dass sie in die stldtebauhche Ent
wicklung, Raumordnung und LandschaftspOege einbezogen werden. 
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B 2. Umweltauswirkungen der Änderung 

B 2.1 Bestandsaufnahme 

Im westlichen Plangebiel befindet sich eine durch Sträucher und Bäume strukturierte Wje~ 
senfläche. die als Ausgleichsfläche im Bebauungsplan Vllc rechtlich gebunden ist. Der 
Nordosten der Fläche ist durch eine bebaute Gewerbebrache weitgehend versiegelt. Im 
Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnte die Zwergfledermaus und verschiedene 
für die Biotoptypen typische Vogelarten festgestellt werden. 

Auf dem Bereich der geplanten Wohnbebauung wirken Lärmimmissionen von angrenzenden 
Gewerbe~ und Industriebetrieben ein. Das Änderungsgebiet liegt im Siedlungsbeschrän~ 
kungsgebiel des Frankfurter Flughafens gemt:lß RPS/RegFNP 2010 und mit dem südlichen 
Teilgebiet im Lärmschutzbereich des Flughafens Frankfurt· Tag~Schutzzone 2 entsprechend 
des Fluglärmgesetzes (13.11.2011). 

DIe Böden im Änderungsgebiet sind stark anthropogen verändert. natürliche Bodentypen mit 
den entsprechenden Eigenschaften und Funktionen sind nicht mehr vomanden. Es liegen 
Hinweise vor. dass im Bereich der geplanten Bebauung Bodendenkmäler vorhanden sind. 

Das gesamte Gebiet weist eine sehr hohe Wärmebelastung und eine hohe Luftschadstoffbe
lastung auf. 

B 2.2 Prognose und Bewertung 

Auswirkungen der bisherigen Planung 

Die bisherige Planung sieht für das Gebiet "Gewerbhche Baufläche. Bestand" vor. das ent
spricht im östlichen Teil der Realnutzung Im Westen des Plangebietes befindet sich eine 
rechtlich gebundene Ausgleichsfläche mit teilweise umgesetzten Kompensationsmaßnah~ 
men. Eine geplante Nutzung als gewerbliche Baufläche führt dort zum Verlust von Lebens~ 
räumen für Flora und Fauna. Anthropogen überformle Böden werden versiegelt. eine Versi~ 
ckerung von Oberflächenwasser wird verringert und der Wasserkreislauf negativ beeinflußt. 
Bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde sind dem Landesamt für Denkmalpflege anzu
zeigen. 

Auswirkungen der Planänderung 

Aufgrund der Umnutzung der Planfläche in Wohnbaufläche sind folgende Auswirkungen zu 
erwarten: Fluglärm und Geräuschemissionen durch benachbarte Gewerbebetriebe wirken 
sich auf die geplante Wohnbauflache aus. Die Planfläche liegt im Siedlungsbeschränkungs
gebiet des Frankfurter Flughafens (RPS/RegFNP 2010). In diesem Bereich ist eine Wohnbe
bauung im Allgemeinen nicht zulässig. Da es sich allerdings um Flächen innerhalb des Sied
lungsbestandes für st.!ldtebauliche Umstruklurierungsmaßnahmen handelt. bleibt es in die~ 
sem Fall von den Regelungen des Siedlungsbeschränkungsgebietes unberührt. 

Durch die Inanspruchnahme der teilweise realisierten Ausgleichsfläche im Westen des Plan~ 
gebietes gehen lebensräume fOr Flora und Fauna verloren. Böden werden versiegelt. Im 
parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 
den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz in einem 
Fachbeitrag Artenschutz behandelt. Durch die geplante Nachverdichtung ist von einer Ver· 
ringerung der Versickerung von Oberflächenwasser und einer dadurch bedingten negativen 
Auswirkung auf den Wasserhaushalt auszugehen. Bei Erdarbeiten 99f. auftretende Boden
funde sind dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
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FFHN erträglichkeiis prOfung 

Gemaß § 34 8undesnaturschutzgesetz Sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung auf Ihre 
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhattungszielen von Nalura 2000-Gebleten zu 
prOfen. In den maßgeblichen Gesetzen ISt le51ge1egl , dass Flachennutzungspläne zu den zu 
prGfenden Plänen zählen Natura 2000-Gebiete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habltat
Richtlinie oder der Europ3ischen VogelschutzrichUinie. 
Im Scoping-Verfahren zum RPSfRegFNP 20 10 des Regionalverbandes wurde festgelegt 
dass geplante Ballßächen innerhalb eines 1000 rn-Radius um FFH-Gebiete einer FFH
Prognose zu unterziehen sind, geplante GrOnflächen (bis auf Sport ) in einem 200 rn-Radius 
Oie PrOfung ergab keine derart belroffenen Flächen Innerhalb dieser Abslandsberelche. 

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleilplanung werden Festsetzungen getroffen, die den 0·9 
Umweltauswirkungen entgegenwirken Das sind Im Wesenttfchen. 
- Lämlmlndemde Maßnahmen gegen die Geräuschimmission der Gewerbebetriebe laut 
textlicher Festsetzung im Bebauungsplan 
- Maßnahmen zum Schutz gegen den Fluglann 
_ Verwendung wasserdurchlässIger Materiahen rur Zuwegungen, Stellplätze und Terrassen 
- Minimierung des Eingriffs auf den Wasserhaushalt durch Nutzung des NIederschlagwas
sers 
- FOr einen Tell der gewerblichen Betriebe erfoigt eine FassadenbegrOnung, wodurch visuel
le Beeinträchtigungen und khmatlSChe Veränderungen durch die Bebauung miOlmlert wer
den 

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bel dem Gebiet haRdelt es sich um brach gefallene Gewerbeflächen. tor den durch die Er
stellung eines 8ebauungsplanes langfnstig eine sUidlebaul1ch sinnvolle EntWIcklung gesl' 
chert werden soll . Eine Allernativenprüfung kann daher entfalten 

B 3, Zusätzliche Angaben 

B 3.1 PrUfverfahren 

Das verwendete PrOfverfahren 151 In Umfang, Oelaillierungsgrad und Methodik kJentisch mit 
den Ln Kapitel 3 1 des Umweltbenchtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen Prüfverfah
ren . Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen TeUverfahren zur PrO
fung von ElnzelMchen (EinzelprOfung) und zur Prognose der Natura 2000-Venräglichkeit 
Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA L rm. TA Luft) 
oder anerkannten Regelwerken der Technik (z.B OIN 18005 Teil I. Schallschutz Im Städte
bau) aufgetreten 

Für die ElnzelprGfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-, 
Dokumentations- und Erslbewertungsinstrumentarlum entwicil:elt. mit dem aUe relevanten 
Umweltbelange ermittelt und in die weiter eingrenzende. verbal-argumentative Bewertung 
eingebracht werden können Die ElnzelprOfung beZieht sieh auf geplante EInzeivorhaben 
bzw. auf die geplante Anderung des RPS/RegFNP 2010 

Insgesamt werden dLe Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene SChutzgüter (Ge
sundheit des Menschen/Bevölkerung. Tiere und pnanzenlBiologLsche Vielfalt, Boden, Was
ser, Luft und Klima. Landschaft. Kullur- und Sachgüter) sowie WechselwIrkungen und 42 
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht Hierzu zahlen sowohl Gebiete hoher 
Umweltquailtäl , dLe negativ oder positiv beeinflusst werden können. als auch VOrbelastun
gen. dte die Planung selbst beeintrachtigen können Ein TeU dieser Umweltthemen ist zu-
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sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als 
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge
nannte "Erheblichkeitsschwellen" definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist 

Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein
trächtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura-2000 Gebietes oder sei
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die 
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur 
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele 
durchzuführen. 

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010. 
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der 
RPS/RegFNP-Änderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage 
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionalverband Frank
furtRheinMain behält sich vor. fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange anzuhören. 

B 3.3 Zusammenfassung 

Aufgrund des überschaubaren Verfahrens ist eine Zusammenfassung entbehrlich. 

B 3.4 Datenblatt PlanUP 

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können 
beim Regionalverband frankfurtRheinMain eingesehen werden. 
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1. Änderung des Regionalplans SUdhessen/Reglonalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochheim am Main, 
Gebiet: "Feldberg·, Altkönig· und Schwedenstraße" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördanbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: 
Gruppe: TöB 

Dokument vom: 03.04.2013 
Dokument-Hr.: 8-01250 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Die zustandige POlizeidirektion Main-Taunus billet darum, in Bezug auf den sog. "Ruhenden Verkehr" beim Anlegen 
von Parkplätzen und Parkbuchten im öffentlichen und eingeschränkt öffentlichen Verkehrsraum um Einhaltung der 
Richllinie EAR 05 der Forschungsgesetlschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2005) hinsichtlich 
Parkplatzbreiten und ParkplatzlSngen. Hierdurch kann die Gefahr von Unfällen und daraus resultierenden 
Unfallfluchten minimiert werden 

Behandfung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

~~---~--~~~~~---~------

Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der FI.ächennutzungsplanung. Er ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung. Bauplanung und Bauausführung zu beachten. 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
fUr die Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochheim am Main, 
Gebiet: "Feldberg~, Altkönig- und Schwedenstraße" 

Beschluss über die öffenlliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmar; 
Gruppe: T6B 

Dokument vom: 26.04.2013 
Dokumant-Nr.: 8-01377 

Diese BE kommt In 1 OOkumenl(efl) \/or. 

Stellungnahme: 

--_._-----------
Es WIrd auf die folgende Stellungnahme vom 8.11.2012 verwiesen 

Wir hatten bereits In unserer Stellungnahme 110m 03.05.2012 zum 8ebauungsplan Nr. Vltc "Feldberg-. AltkömQ- und 
Schwedenslraße" darauf hingewiesen, dass das geplante Wohngebiet durch Geräuschemissionen beeinträchtigt 
sein wird 

"Mit dem vorliegenden 8ebauungsplan sollen großteils brachliegende Gewerbeflächen in Wohnnutzung iJberfuhrt 
werden Grundsät2l1ctl haben wir keine Einwände gegen diese Planungen Allerdmgs befinden Sich nach unserem 
Kenntnisstand direkt <lßgrenzend an das Plangebiet mehrere Supermärkte (Frankfurter Straße Hausnummern 71 
und 73), deren Belieferung offenbar über die Fetdbergstraße, also den Rand des Plangebietes. erfolgt. Wir sehen 
erhebliches Konfliktpotenlial mit der geplanten CIDgrenzenden Wnhnnutzung. zuma\ wIcher LiefeNerkehr nft.mals 
fruh morgens in den Randstunden der Nacht erfolgt Im weiteren Verfahren sollten daher eine Ausweisung der 
beiroffenen angrenzenden Flächen als Mischgebiet sowie paSSive Schallschutzmaßnahmen für die Wohnbebauung 
geprüft werden" 

Den Erläuterungen zur Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir entnommen, dass das geplante 
WOhngebiei Im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Flughafens FtankfurtlMain hegt Auch wenn in dieser Randzone 
der Bau von Wohnungen rechtlich zuläSSig ISI. halten wir dies dennoch - gerade im Zusammenhang mit den von 
Nachbargrundslücken ausgehenden GeräuschemissIonen - für unzweckmäßig. Durch die noch laufende 
Optimierung der An- und Abflugverfahren ist nicht mIt Sicherheit auszuschließen. dass das beplante Gebiet in 
Zukunft auch eine hötlere Larmbelastung haben könnte 

Wir schlagen deshalb vor. die Planung fur ein Wohngebiet an dieser Stelle nochmals grundsätzlich zu liberdenken 
Wenn das Geblel weiterhin gewerblich genutzt werden könnte, wtiren weitaus weniger Konflikte zu erwarten 

Behandlung: 

Der Stellungnahme WIrd mehl gefolgt. 

Begründung: 

Aufgrund der direkten NaChbarschaft von Gewerbebetneben und der geplanten Wohnbebauung musste der Aspekt 
lärm besßrldere Berücksichtigung bei Oe! Planung finden Daher wurde das !.tädtebaulIChe Konz.ep\ auf Gmnd\age 
eines schalltechnischen Gutachtens entwickelt 

tm Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde bezl,jglid1 der Gerausch,mmisSlonen auf das zu entwickelnde 
Wohngebiei eine gulachUiche Stellungnahme erarbeitet Das Gutachten ist Teil der BegrOodung des 
Bebauungsplanes und wurde aud11m Rahmen der Umwellprüfung als umweltrelevante Stellungnahme öffentlich 
ausgelegt. Das für das Immissionsschutzgulachlen zuständige Buro fuhrt hIerzu auf. dass die kritischen 
Gerauschimmissionen, namlich die des Lieferverkehrs der Verbrauchermärkte, messlechnisch tags und nachts 
erfasst wurden Im Sinne emer Maximalwertbetrachtung wurden die lautesten Pegel, die: Tags gemessen wurden. 
auch rur die Berechnung der Nachtzeit herangezogen. obwohl dies beinhalten wurde. dass dann an den 
Bestandswohnungen bereits die ImmissIonsrichtwerte für die Nachtzeit Oberschnlten werden. Oes Weiteren wurden 
den Flächen der verschiedenen Märkte ImmisSlOnskontingenle zugeordnet. damit am Bestand die 
Immlssionsnchtwerte eingehal1en werden können (Bestandsschutz). Aus dieser Untersuchung und Vorgehensweise 

Se-le , V<ln 2 
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resullJef1 zum Beispiel die textliche Festsetzung 2 8 4, nach der bestimmt WIrd, dass an der Feldbergstraße keine 
schUlZbedurflJgen Raume angeordnet werden dürfen, so dass dann die zu erwar1erlden Ober5dlreitungen unkntlsch 
sind 

Der Anderungsberete:h Heot mrt dem sOdlichen Te~geblet im llirmschutzbefelch des Flughafens Frankfurt. Für die 
geplanten Wohnbaunlchen ilV"lflrhalb der Tag-Sdwtzzone 2 su"ld gemllß § 7 des Gesetzes zum Schutz. gegen 
Ftuglirm SchaltschutzanfOfderungen zu erfütlen DIes ist auf der Ebene der verbindliChen Bauleitplanung und 
BaupLanung zu berückslChllgen 

Das Erfordernis der Planung einer konfugen Wohnbaunache ergibt sICh aus der Tatsache , dass die in der Stadt zur 
VertOgung stehenden Wohnbaunachen weitgehend erschöpft sind Hier bietet sich nun die Möglichkett, Iflnethalb 
des bestehenden SIedlungskörpers zusatzliche GrundstOcke für dringend benötigten Wohnraum zu schaffen 

Im ErgebniS der Abwagung wird daher an der Wohnbauftäche fest gehalten 

s-.. 201011 2 



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hochhelm am Main. Stadtteil Hochheim am Maln, 
Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und SchwedenstraBe" 

Beschluss Ober die öffentliche AuslegLmg nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowIe die 
BehördenbeteiUgung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Slellungnehmer: 
Gruppe: T6B 

Dokument vom: 12.04,2013 
Dokument-Nr.: 8-01373 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en) vor 

Stellungnahme: 

Es wird auf die folgende Stellungnahme vom 16102012 verwiesen 

Das in Frage stehende Gebielliegl innerhalb der BauMhenbeschrankung des Bauschutzbereiches gemäß § 12 
luftVG und zwar innerhalb der Anflugsektoren im Umkreis lIon 10 Kilometern bis 15 Kilometern Halbmesser um den 
landebahnbezugspunkt der landebahn 07U25R und dem Startbahnbezugspunkl der S/l-Bahnen Center und SUd 
(§ 12 Abs 3 Satz 1 Nr 2 b) luftVG) Oie ZustJmmung der Luftfahrtbel'1drde ist erforderlich. wenn die Bauwerke die 
Hohe von 100 Metern (Höhe bezogen auf die Landebahn- bzw Startbahnbezugspunkte der Lande-/Startflachen 1I0n 
100 mUNN) überschreiten, 

Oas Plangebiet befmde\ sich l.udem im lärmschuubereich, der gemiiß § 4 Abs 2 5atz 1 des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm durch die Verordnung über die Festsetzung des Uarmschutzbereichs fur den Verkenrsflughafen 
Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBI2011. 438) festgesetzt wurde und l.W8r innerhalb der Tag- Schutzzone 2. In 
denen Krankenhauser. Altenheime, Erholungsheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche in gleichem Maße 
schutzbedürftige ElI'\richlungen /licht errichtet werden dürfen 

Das PIangebietliegt schließlich innerhalb des Im Regionalen Flächennutzungsplan vom 17.10 2011 (StAnz 2011, 
1311) ausgewiesenen. den Verkehrsflughafen Frankfurt Main umgebenden Siedlungsbeschränkungsgebieis. in dem 
die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und MIschgebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig ist. 

----------~- --
Behandl~; 

[--Ol~ Stell~ngnahme wird zur Kenntnis genommen 

Begründung: 

----~---------------, 

Oie Hinweise zur Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereiches gemäß § 12luftVG sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleilplanung sowie der ßauplanung zu beachlen. 

Bezüglich der lage im lärmschutzbereich Wird aul die folgenden Ausführungen unter Punkt A 7 in der Begründung 
zur 1 Anderung für die Stadt Hochheim am Main lIerwlesen Auszug Begrondung. "Der Anderungsbereich liegt mit 
dem sudlichen Teilgebiet im lärmschutzberelch des Flughafens Frankfurt, Für die geplanten Wohnbauflächen 
innerhalb der Tag-Schutzzone 2 sind gemäß § 7 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
SchaJlschutzanforderungen zu erfüllen Dies ist auf der Ebene der lIerbll'\dlichen Bauleilplanung zu berücksichtigen" 

Im Bebauungsplan der Stadt Hochheim ~Feldberg-. AltkOnig- und Schwedenstraße" sind im Bereich des 
AUgemelllen Wohn gebietes Anlagen fur soziale und gesundheitliche Zwecke nicht zulässig Bezüglich der lage im 
SIedlungSbeschränkungsgebiet wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.4.4 des RPS/RegFNP 2010 sowie auf Punkt 
A 4 der Begründung zur 1 Änderung des RPS/RegFNP 2010 für die Stadt Hochhelm am Main lIerwlesen, die 
daf\egero, dass flächen ifll\efha\b aes Sietlh.mgsbeslancles tu, s\~dtebauliche Umstru\cturierungsmaßnahmen 1I0n 
dieser Regelung unberührt bleiben, 

L-_______________________ ---' 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hochheim am Maln, Stadtteil Hochheim 21m Main, 
Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenstraße" 

Beschluss über die öffenUiche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: 
Gruppe: TöB 

Dokument vom: 25.03.2013 
Dokument-Nr.: S.Q1243 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

r-----------------~.----------------------------_, 

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich fUr den Eingriff in Natur und landschaft gefordert Wird. muß sichergestellt 
sein, daß dieser nicht im Schutzstreifen unserer leitungen stattfindet. Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen 
vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteiligung 

----._--- ------- . __ ._----------

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Begründung: 

~--~---------------- -------~-_._------------------~ 

Der Hinweis betrifft nicht die Ebene der Flachennutzungsplanung Er ist im Rahmen der verbindlichen 
Bauieitplanung zu beachten_ 

'----_____________ . _________ . ___________________ --.-J 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hochhelm am Main, Stadtteil Hochheim am Main, 
Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und Schwedenstraße" 

Beschluss Obe, die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: 
Gruppe: TöB 

Dokument vom: 12.04.2013 
Dokument-Nr.: 8-01306 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) lIor. 

Stellungnahme: 

Es wird Vorsorglich auf die durch den Eisenbahnbetrieb und durch die Arbeiten zur Erhaltung der Bahnanlagen der 
genannten OB-Strecke entstehenden Immissionen (insbesondere luft- und KörperschaII) hingeWiesen. 

Behandlung: 

.... ~~ 

Begründung: 

Das yorhaben js~ lIon der Bahnstrecke .850m entfernt und liegt damit, gemäß unserer Schienenlärmkarte, außerhalb l 
der tur die Bauleltplanung relellanten larmpegel 

Sette , \IOn ! 



't. Anderung de3 Roglonatplans Sodhessen/R€gionalon FtächennuEungsplans 2010

lil. di€ Stadt Hochhsim am Main, Stadtteil Hochhgim am Mtin,
Geblot: "Foldbo.g", Altkönig" und schwedenstraße"

aärchluls trb6r dle öftontJicho Aurl€gu.lg nach 5 3 Ab.. 2 Blugorsubuch (BauGBl towlo di6

Aohör&nb.blligung nach l a Abs.2 AauGB, A€handluno.lo. Stollunonahm6n

8tallungn hmol:
OwpF.: Töa

Ool(Umo|rt vofi i 28,04.t013
Ool$rtnc|!t+|r,r 8{1 371

Di{rs€ BE kommt In t Ootomanl(€n) !or'

St6llungnahm.:

Es wkd sul lolgend€ Slellungnahme vom 4 Mai2Ol2 vediesen

Wr hatten b€re s rn unserer Slellungnäh me zum B€trauungsplan M. Vllc 'F€ldberg-, Allkönig_ lmd
Sch!$densr.aße" dara!f hingewlesen. d€ss däs geplants Wohngebiel durch Geläuschenissionen beemlrächtrgl

"Das Arro€morne wohnq€bßt an dar Feldbefgstra0e grentt unmüelbaran die Betdebsgrundslücke der

Emzetha;deßqeschäfr; der REWE Malkl GmbH und ALDI GmbH & Co KG di€ als G€weöegebiel äusgewesen

.ind AüldtunJd€s Lr6ler und Kundcnverkeh6 sehen mr e'n €rhebhch€s KonffrhtPotentral durch

Ge.äusci.mrssionen Für die besleherden Gewerb€betneb€ seh€n wn einen Aestandscnuu als qegeben an
Dreser Xo.llrki lässt 6ich nurdadurch löson,.tass entweder der 8er€|ch an d6r Foldbergstraße als Mischgebiet

aussewiesen wid oder im Eebauungsplan ausreichende Schallschulzmäßnahmen tirt di€ Wohnb€bauung

Oas Gutachten zu den G€tduschimmrssionen durch d,e bestehenden GewerbebelieF liegl uns ntcht vor lnsowe

können wi nichl beunejl€n ob die tsnlchen Feslsetlungen Nr. 2 8.tl und 2 8 5 dre Emiss|on€n des L,eter' und

Kundenveßehß der b€slohenden Gewerbebelnebe .ördlich der Feldbe.gslEße bedlcksichligen

W[ hatlen es deshalb gegebenenlalls für erforderlich, den Sebauungsplan enlsp.echend zu ändem '

oen Edä'lerungen zur Andetung des FlächennlEungspianes haben wi. entnommen dassdasgeplante
Wonnqeb'€l im 

-sEdrungsb€sch.änkungsgebret des Floghalens Franktut/r\'lain iiegl Auchwenn in dias€r Rand.one

der Bau von Wohnungsn techthch zulässrg rsl halten wir dies dennoch _ gorad€ im Zlsamfienhang mil den von

Nächbiäorurldsluck; äutehenden Gerärschemrisionen _ tu. lnzweckmäßig. ourch die noch laulende

Opnmre;.gd€r An. und Atiugvedahren |s| nicht mil S,ctterh€( arrszuschli€ß€n dass das g€plante Gebiol In

Zukunfi ruch 6in€ hOhote Lä,mbelastung naben könnb

wr schlag€ndeshälb vor dre Planung t0. ern Wohogebi€t an di€ser Stolle nochmäls grundsälzlich:u ilbededkon
Wenn da; Gebiet wetelhid g€w€ftlich gendzt w€rden könnle wä.en weitals w€niger Konnikte zu erwaden

00'|_HocH_8.0rx99

Bohrndlung:

Oe. Slellungnahme w|ld nichl getolgl

A€gründungi

Aufg.und d,sr dirskl6n Nachbaßchaivon Geweöebelrieben und det $planl€n wohnbebäuuog mussle d€r Asp€kl

Lä; b€sondere Berirc|s'chlrgung bei der Planunq linden Daher wurde das städteb3ul'che Konzept auf Grundltge
srn€s 3challtechnischen Gulachlens enlwrctell

rrn Rahmen des B€b.uungsplanverfahrens wurd6 betüglich dff G€räuscnimmi6sionen eufdas !u enlwickelnd€

Wohno€bier ene ouiachthch€ St6ltungnahme erarbensl Das Gut chlen ßl Teir de.8sgrundung de.
B€ba;nosplar,€aund wu.de auch lm Rahm€n der lJmweltpr!tung als umwellrelevanto Stellungnahme öllentli€h



Das fur das ImmlSsionsschutzgutachlen zustandlge BOro fUhrt hlen:u auf, dass dle kritischen GerauschlmmlsslOOen 
nämlICh die des Ueferver1l.ehrs der Verbrauchermarkte, messtecnnisch lags und nachts erfasst wurden Im Sinne 
einer MaJII:lmalwertbetracntung wurden die lauteslen Pegel, die Tags gemessen wurden, auch für die Berechnung 
der Nachtz(!it herangezogen, obwohl dies beinhalten WOrde, dass dann an den Bestandswohnungen bereils die 
ImmlssionsnChtwerte tor dl8 Nachl2eit Ctberscnntlen werden Des Weiteren wurden den Flächen der verschiedenen 
Mär1l.te Immissiooskonllngente zugeordnet, damit am Besland die Immlssloosrichlwerte eingehalten werden kOlmen 
(BeSlandsSChul2) Aus dieser Untersuchung und Vorgehensweise resultl8rt zum Beispiel die lextliche Festsetzung 
284, nach der bestimmt Wird, dass an der Feldbergslraße keine schutzbedOrthgeo Räume angeordnet werden 
dOrfen, so dass dann dl8 zu erwartenden Überschreitungen unkntlsch sind 

Der Anderungsbereich liegl mit dem sOdlichen TeilgebIeI IITllärmschut:zbereich des Flughafens Frankfurt FOr die 
geplanten Wohnbauflächen innerhalb der Tag-Schutnone 2 sind gemäß § 7 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm SchaUschutzanforderungen zu erfQl1eri Dies ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleilplanung und 
Bauplanung zu bel'Odlslchtigen 

Das Erfordernis der Planung einer künftigen Wohnbaufiache ergibt SICh aus deI Tatsache, dass die In der Sladt zur 
Verfugung stehenden Wohnbauflachen weitgehend erschOpft sind Hier bietet sich nun die Mögllchk811. innerhalb 
des bestehenden SledlungskOrpers zusätzliche Grundst~e tot dfiOgend benötJgten Wohnraum zu schaffen 

Im Ergebnis der Abwägung wird daher an der Wohnbaunache festgehalten 

Serie 2 W)II 2 



1. Änderung des Ragionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochhelm am Main. 
Gebiet: "Feldberg., Altkönig· und Schwedenstraße" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnahmer: 
Gruppe: TöB 

DokUfMnt vom: 19.04.2Dt3 
Dokument .... r.: S.o,375 

Diese BE kommt in 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Unter A 7 des Textteils wird ausgesagt, dass im Plangebiet keine Altlasten oder Allablagerungen bekannt sind Ich 
bitte darum folgenden Satz ergänzend aufzunehmen Dies geht zumindest aus den orientierenden Untersuchungen 
vom 1 ,02,2007 "Phase 11 Standortbewertung Amcor Flexib!es Hochheim GmbH, Fe!dbergslraße 9, Hochheim" der 
Golder Associates hervor. 

Behandlung: 

! Der s,e"ungnahme_~d gefolgt 

Begründung: 

_________ J 
Oe< H'nwe', w'ed 'n de<~,.,"ndun~ uni" Punkt A 7 "E","nm. 'ue S""''','chti.,n. d" umwel":'an.," eeg;:;-l 

Änderungsbedarf: 
Te:c:telErläuterung der Planung 

Seit .. 1 von t 



Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 

Drucksache Nr. 111-147 

Verbandskammer 

Betr.: 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Oörnigheim-Ost 1 ", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am RegionaJpark" 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Ände
rung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 

Vorg.: Beschluss Nr. 111-63 des Regionalvorstandes vom 16.08.2012 
Beschluss Nr.III-63 derVerbandskammer vom 19.09.2012 zu OS 111-73 
(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr.III-101 des Regionalvorstands vom 24.01.2013 
Beschluss Nr. 111-99 der Verbandskammer vom 06.03.2013 zu OS 111-103 (Offenle
gungsbeschluss) 

I. Antrag 

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt. 

2. Die 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Maintal, Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: 
Gewerbegebiet "Oörnigheim-Ost 1", Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: 
Gewerbegebiet "Am Regionalpark" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 
205 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion 
Frankfurt IRhein-Main (MetropoIG) abschließend beschlossen. Die Begründung 
ist beigefügt. 

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Süd hessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
- die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

DER REGIONALVORSTAND 
Frankfurt am Main, 22.08.2013 
Für die Richtigkeit: 

l(~\.L_ 
Esthet Stegmann 
Schriftführerin 
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11 . Er1äuterung der Beteiligungssituation 

Die öffentliche Auslegung wurde am 18.03.2013 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
12113 bekannt gemacht. Sie fand vom 26.03.2013 bis 30.04.2013 statt. Die benachbarten 
Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei
ben vom 22.03.2013 beteiligt. 

1) Die betroffene Stadt Maintal hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert: 

Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorielden 
Magistrat der Stadt Hanau 
Magistrat der Stadt Mühlheim am Main 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterla ls 
zweckd ienl ichen Informationen mitgeteilt : 

Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck 
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 
Magistrat der Stadt Offenbach am Main 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

haben sich nicht geäußert: 

Arbeitsgemeinschaft Hessische Industfie- und Handelskammem 
Bischöfliches Generalvikariat Fulda 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.v. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesansta lt für Immobilienaufgaben 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur, AußensteIle Eschborn 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Deutscher Paritätischer Wohtfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier 
E.ON Mitte AG 
Eisenbahn-Bundesamt, AußensteIle Frankfurt/Saarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Energieversorgung Offenbach EVO AG 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
Evangelische KirChe von Kurhessen-Waldeck, Landeskirchenamt 
Hessen Mobil , Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt 
Hessenenergie GmbH 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Landesbahn GmbH 
Hessisches Immobilienmanagement 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie HGON 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn 
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH 

· 2 · 



Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauenbüros 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.V. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
Neuapostolische Kirche, Hessen/Rheiniand-PfalziSaariand 
Polizeipräsidium Südosthessen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
STRABAG, Property and FaciJity Services GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserverband Kinzig Wehrbereichsverwaltung West 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 

Amprion GmbH 
Amt für Bodenmanagement Büdingen 
E.ON Kraftwerke GmbH 
Forstamt Hanau-Wolfgang, Hessen-Forst 
Fraport AG 
GASCADE Gastransport GmbH 
Handwerkskammer Wiesbaden 
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Rhein-Main 
IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
Landessportbund Hessen eV. 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen 
Maintal-Werke-GmbH 
Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Netzdienste Rhein-Main GmbH, Technisches Büro Gas-Union 
PLEDOC, LeitungsauskunftiFremdpJanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Stadtwerke Verkehrsgesellschafl Frankfurt am Main VGF mbH 
traffiQ, Lokale Nahverkehrsgesellschafl Frankfurt am Main mbH 

haben Stellungnahmen abgegeben: 

OB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
E.ON Netz GmbH 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Bauordnung und Kreisentwicklung 
Regierungspräsidium Darmstadt, 11131.2 
T ennetTSO GmbH 

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 

- 3-



111 . Erläuterung und Begründung des Beschlusses 

Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden. 

·4· 



Änderungsunterlagen 
~, 

Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 

1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Maintal, 
Stadtteil Döm igheim, Gebiet A: Gewerbegebiet ~ Dörnigheim-Ost 1 ~ , 
Stadtteil Bischofsheim , Gebiet 8 : Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

-\ , 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Kartenteil 

2 . Begründung 
A . Erläuterung der Planung 
B. Umweltbericht 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Malntal, 
Stadtteil Oömigheim , Gebiet A: Gewerbegebiet -Oörnigheim-Ost 1"'. 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "'Am Regionalpark-

Lage des Anderungsbereiches (Quelle: Präsentalionsgraphik 1: 10.000 ATKIS®-Basis-DLM) 

Ohne Maßstab 

Grenze des Anderungsbereiches 
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1. Änderung des Regionalplans SüdhessenIRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
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1. Änderung des Regionalplans SOdhessenIRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
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Vorgesehene Anderung 
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Gebiet A: "Grünfläche - Friedhor' (1,4 ha) wird geändert in "Gewerbliche Bauftäche, geplant"; 
"Fläche fOr Landbewirtschaftung" (1 .2 ha) wird geändert in 'Wald, Bestand"; 'Wald, Bestand" 
(0,6 ha) wird geändert in 'Wald. Zuwachs". 
Gebiet B: "Gewerbliche Baufläche. geplant" (1 ,4 ha) wird geändert in "GrOnfläche - Parkan
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Begründung 

zur 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Maintal, 
StadUeil Oörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnlgheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

A: Erläuterung der Planung 

A 1. Fonnelle GrUnde für die Durchführung des Änderungsverfahrens 

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs
plans 2010 (RPSIRegFNP 201 O) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch 
(SauGB) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ober die Matropolregion Frank
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt Der RPSIRegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor
dernisse der Raumordnung fest. 

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
ist es erforderlich, die Planaussagen in der Stadt Maintal im Stadtteil Döringheim im Gewer
begebiet "Dörnigheim-Osl 1" und im StadIteil Bischofsheim im Gewerbegebiet "Am Regio
nalpark" zu überarbeiten. 

A 2. Geltungsbereich der Änderung 

Die Anderung umfasst zwei Gebiete von insgesamt ca. 4,6 ha. 

Gebiet A liegt am östlIchen Stadtrand von Dörnigheim. Nördlich des Gebietes verläuft die 
Landesstraße L 3268, östlich liegen Waldftächen und der Friedhof von Dörnigheim, südlich 
grenzt ein Abfallentsorgungsbetrieb an und westlich gewerbliche Nutzung. Gebiet A umfasst 
eine Fläche von 3,2 ha. Die Nutzung des Gebietes unterteilt sich wie folgt: 1,4 ha Fläche wird 
derzeit als Friedhofserweiterungsnäche vorgehalten und wurde in den letzten Jahren land
wirtschaftlich genutzt. Aktuell wird sie nicht bewirtschaftet. Weitere 1,2 ha Fläche jst mit Wald 
bestanden und wird forstwirtschaftlich genutzt. Auf einer Fläche von 0,6 ha befinden sich 
nicht genehmigte Kleingärten. 

Gebiet B liegt am sGdöstlichen Stadtrand von Bischofsheim zwischen der Autobahn A 66 und 
der Bahnlinie Frankfurt I Hanau. Es hat eine Flächengröße von 1,4 ha. Im Norden des Ge
bietes B befinden sich Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes, landwirtschaftliche 
Nutzflächen und anschließend die Autobahn A 66. Im Osten und SOden schließen landwirt
schaftlich genutzte F"lächen an. Die im Westen angrenzenden Flächen sind gewerblich ge
nutzt. Im Gebiet B befindet sich ein Teich, der gut mit Gehölzen eingegrOnt ist. Der östliche 
Teil der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. 

Die Abgrenzungen können den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 

A 3. Anlass und Inhalt der Änderung 

In der Stadt Maintal gibt es eine hOhe Nachfrage nach Gewerbeftächen, die nicht hinreichend 
ged&ckt werden kann, da in der Stadt derzeit keine größeren unbebauten Gewerbegrundsto
cke zur Verfügung stehen. Im Stadtteil Dörnigheim möchte die Stadt daher das bestehende 
Gewerbegebiet Dörnigheim-Ost in Richtung Osten in den Bereich einer nicht mehr benötig
ten FriedhofserweiterungsfJäche ausweiten. Um die weitere wirtschaftliche Entwicklung des 
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Standortes zu gewährleisten, ist die Ausweisung der Gewerbenache an dieser Stelle erfor
derlich 

Daher hat die Stadlverordnetenversammlung der Stadt Malntal am 05.03.2012 die Aufstel
lung des Bebauungsplanes "Gewerbegebtet DOrnigheim-OsI 1" beschlossen mit dem Lel , 
weitere Gewerbenachen zu entWickeln und die Herabwertung des Gebietes zu verhindern. 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) 6auGB erfolgte im Mai 2012, die fn..ihzeitige Betel
hgung der Öffenthchkeit nach § 3 (1) 6auGB fand am 03 Ma. 2012 statt 

Die derzeitige Friedhofserweiterungsnache. lur dje die Stedt die Darstellung "Gewerbliche 
Baufläche" wOnschl , lsl im RPS/RegFNP 2010 als "GrOnfläche, Friedhor ' dargestellt Eine 
Änderung der Darstellung des RPS/RegFNP 20 10 in "Gewerbliche Baunächo, geplant" ist 
daher fur diesen 1,4 ha großen Bereich erlorder1ich 

Im Zuge dieser ,Änderung des RPS/RegFNP 2010 soll die Darstellung fUr eine sOdlich der 
Landesstraße L 3268 gelegene Fläche, die bereits vor Jahren mit Bäumen bepflanzt wurde. 
an die tatsächliche Nutzung angepasst werden Die Darstellung soll von "Flache für die 
landbewirtschaftung" In 'Wald, Bestand" geändert werden Außerdem ist die Stadt Malntal In 

Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht des Main-Kinzig-Kreises dabei , das Problem der illega
len Klelngartennul2ung zu lOsen. Ein sOdhch der Landesstra!le L 3268 gelegener Bereich mit 
mcht genehmigten Kleingärten soU aufgelOst werden Hier setzt der 0.9. Bebauungsplan 
"Wald, Zuwachs" fest Auch der RPS/RegFNP 2010 soU zukOnft ig Watdzuwachsflache dar
stellen 

Zur Kompensation der neuen Flächeninanspruchnahme durch gewerbliche Bauflache von 
1,4 ha im Stadtteil Dörnlghelm WIrd die Darstellung von Gewerbeflächen Im Rahmen dieser 
,Änderung des RPS/RegFNP 2010 an einer anderen SleUe, nämlich Im Stadtteil Blschofhelm. 
zurockgenommen (ebenfalls 1.4 ha) 

Entsprechend den jetztlgen Planungsabsichten werden die bisherigen Planaussagen im 
RPSIRegFNP 2010 wie folgt geändert : 

Gebiet A. ~GrOnfläche - Friedhof' (1.4 ha) wird geänden in "Gewerbliche Baunäche, geplant"; 
"Fläche für Landbewirtschaftung" (1,2 ha) wird geänder1ln 'Wald. Bestand", "Wald, Bestand" 
(0.6 ha) Wird geändert in "Wald, Zuwachs" 
Gebiet B. "Gewerbliche Bauflache, geplanl" ( 1,4 ha) wird geändert jn "GrOnflache - Parkan~ 
lage" 

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor
derlich · an diese Änderung der Hauptkarte angepasst 

A 4. Rogionalplanerische Aspekte 

Im Änderung sbereich A betreffen die Änderungen "GrOnfläche. Friedhor' und "Vorbehaltsge
blei fur besondere Klimafunkhonen" in "Gewerbliche Sauf! ehe, geplant" (ca 1 ,4 ha) sowie 
"Flache für die landbewirtschaflung" In "Watd, Bestand" (ca 1 ,2 ha) und 'Wald, Bestand" In 
"Wald, Zuwachs" (ca 0,6 ha). Im Änderungsberelch B betriffl die Änderung "Gewerbliche 
Bauftache, geplant~ In "Grünnache, Parkanlage" (ca 1,4 ha) 
Wegen der jeweils genngen FlächengrOßen der Änderungen ISt davon auszugehen, dass 
eine Oberörtliche Raumbedeutsamkeit nicht beslehl und die Belange der Regionalplanung 
hiervon nicht berOhrt werden 
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A 5. Verkehrsplan8rische Aspekte 

Das bestehende Gewerbegeblet Oörmgheim-Ost ist über die nördlich und sOdlich gelegenen 
landesstraßen L 3268 und L 3328 an den Uberörtlichen Verkehr angebunden. Der nördliche 
Bereich des Gewerbegebie!es, in dem der Änderungsbereich A hegt, ist in östlicher Richtung 
Ober die Landesstraßen L 3268 und L 3209 an die Autobahn A 66, Anschlussstelle Hanau
West. sowie in westlicher Richtung Ober die Landesstraßen L 3268 und L 3195 an die An
schlussstelle Maintal-Dömigheim der Autobahn A 66 angebunden. 

Die Innere Erschließung des Gewerbegebietes Dömigheim-Ost erfolgt Ober die Anschlüsse 
Marie-Curie-Ring im Norden und Carl-Zeiss-Straße im SOden an die Landesstraßen. 

Das Gebiet A wird über eine Stichstraße an den Marie-Curie-Rlng angebunden. Durch die 
ElWeiterung der Gewerbefläche wird es zu einer Erhöhung der Verkehrsbewegungen kom
men, die jedoch als nicht erheblich eingestuft wird Der zusatzliehe Verkehr kann problemlos 
über das bestehende Verkehrsnetz abgewickelt werden 

Das Gewerbegebiet Dömigheim-Ost ist an die Bushnlen MKK-23 und 560 mit mehreren Hal
testellen angeschlossen Der überwiegende Teit des ruhenden Verkehrs wird auf den priva
ten Grundstücken der Gewerbetreibenden abgewickelt. Für den Fußgangerverkehr gibt es 
Innerhalb des Gewerbegebietes separate Gehwege, der Radverkehr wird auf den für den 
motorisierten Verkehr vorgesehenen Fahrbahnen geführt. 

Gebiet B iSI nach Westen über einen befestigten Feldweg an die Bruno-Dreßler-Straße an
gebunden, die über die Kreisslraße K 984 zur Anschlussstelle Malnlal-Bischofsheim der Au
tobahn A 66 führt. Im Osten stößt der Feldweg auf einen in Nord-Söd-Richtung vertaufenden 
asphaltierten Feldweg, der die Stadtteile Bischofsheim und Dömigheim verbindet 

A 6, Landschaftsplaneriache Aspekte 

Im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: "Entwjck
lungskarte") ist für das Gebiet A folgendes dargestellt Die zukünftige Gewerbefläche ist als 
"GrünfläChe, Friedhor mit tatsächlicher Nutzung "Acker" dargestellt. Die Fläche, für die der 
RPS/RegFNP 2010 "Fläche für die Landbewirtschaftung" darstellt, ist im Landschaftsplan als 
flächenhaftes Biotopvernetzungselement sowie "Lebensraum gemäß § 23 (1) HENatG" dar
gestellt. Oie Waidzuwachsfläche des RPS/RegFNP 2010 ist im Landschaftsplan als "Fläche 
rar Wald einschließlich Waldneuanlage" mit "Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" gekenn
zeichnet. 

Die bisherige Friedhoferweiterungsfläche im Gebiet A wurde in den letzten Jahren landWirt
schaftlich genutzt. die Nutzung ist inzwischen aber aufgegeben worden. Einzige strukturge
bende Elemente sind hier vier einzelne, alte Obstbäume. Diese Teilfläche liegt unter HOCh
spannungsleitungen. Im Bebauungsplan sind Baubeschr~nkungszonen dargestellt. in denen 
Höhenbeschränkungen der baulichen Anlagen und maximale Wuchshöhen von Bäumen 
festgesetzt sind 

Die "Fläche für die Landbewirtschaftung" befindet sich ebenfalls unter Hochspannungsleitun
gen und wurde in den letzten Jahren mit Bäumen bepflanzt, sodass sIch hier ein Wald entwi
ckelte. Die Waldzuwachsfläche des RPS/RegFNP 2010 wird aktuell landwirtSChaftliCh als 
Wiese genutzt, Die südlich davon gelegenen Kleingartenflächen sind illegal entstanden und 
liegen im Landschaftsschutzgebiet "Stadt Maintar (Verordnung vom 16.08.2011), in dem siG 
unzulässig sind. 

Im gesamten Gebiet A haben die Böden eine hohe Lebensraum- und/oder Archivfunktion Es 
handelt sich um die geologische Besonderheit von Flugsanddünen. die sich zu seltenen Bö
den (Binnendünen und mächtige Flugsanddeckschichten) entwickelt haben. Nahezu das 
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gesamte Gebiet A tragt in hohem Maße zur Grundwasserneubtldung beI Die Verschmut· 
zungsempfindlichkeit des Grundwassers Ist hier hoch, der Grundwasserflurabstand im ge· 
samten Gebiet kleiner gleich 2 Meter Altlasten sind nicht bekannt. Aufgrund seiner Lage In 
Mainnähe gehört Geblet A zu einer Luftleltbahn mit sohr gutem Kalt- und FrIschluftabfluss. 
sodaß es eine hohe Relevanz fOr den Kaltlufthaushalt hat Durch die Nahe Zur Landessuaße 
und zum GewerbegebIet hat das Gebiet derzeit fOr die naturbezogene Emolungsnutzung nur 
eIne mäßige Bedeutung. Aussagen zur Fauna des Gebietes werden derzeit Im Auftrag der 
Stadt Maintel yon einem Biologen erarbeItet (Insbesondere Erfassung yon Vögeln, Fieder· 
mäusen, Reptilien und Amphibien) 

Im Bereich der !)eIden zukünftig als Wald I Bestand und Wald I Zuwachs Im RPS/RegFNP 
2010 dargestellten Flächen Ist mit Bodendenl<m;1lern zu rechnen Seide FlAchen liegen Im 
Landschattsschutzgebiet der Stadt Maintal Laut Verordnung vorn 16,08 201 t Sind hier u a 
die Errichtung von baulichen Anlagen und Einfriedungen, die Anlage yon Gärten, die Rodung 
oder Schädigung yon GebOschen. Elnzelbaumen und Wald flä chen nur mit Genehmigung 
zulässig Der nordöstliche Teil der Flächen hegt in der Zone UI des Trinkwasserschutzgeblo
los rar die WassergewInnungsanlagen des Wasserwerkes 111 WilheJmsbad der Stadtwerke 
Hanau GmbH Oie für das Schutzgebiet geltenden Verbote dar Festsetzungsverordnung sind 
auf der nachgeordneten Planungsebene zu berocl<slchtigen 

Die offenen Böden im Teilbereich der Friedhofs rweiterungsnache haben ein hohes natOrli· 
ches Ertrngspotenzial sowie ein hohes FlltervennOgen und sind fOr die landwirtschaftliche 
Nutzung gut goolQoet Hier sind Warmebelastung und Luftschadstoftbelastung hoch. 

Hit Gebiet B stellt der Landschaftsplan im Bereich des Teiches "StiUgew sse~ mit "Lebens
räumen gemaß § 23 (1) HEN8tG" sowie rar die umgebende Fläche "SlediungsnachenM mit 
aktueller Nutzung "Bebauter Bereich" und MRuderalflur" dar 

Ocr im Zentrum des Gebkttes S gelegene naturnahe Teich Ist gut mit UfergehOIzen einge
grOnt Nach Osten Schließt sich eine extensIV genutzte landwirtschaftliche Flache an. Im Jahr 
1998 wurde für das gesamte Gebiet zwischen der Autobahn A 66 im Norden und der Bahnli
nie im Süden eIn zoologisches Gutachten durch das PlanlingsbOro Landschaftsökologie und 
angewandter Naturschutz erstellt ("Zoologisches Gutachten zur geplanten 51 dtebauhchen 
EntWicklung der Industriebrache bei Malntal·Blschofshelm", 1 998) Diesem Ist zu entnehmen. 
dass auf der Gesamtnäche 17 gefährdete lierarten yorkamen. Der Teich stellt dabei ein !Je. 
sonders schOtzenswenes Biotop dar. da er das einzig bekannte Vorkommen der Erdkröte Im 
Stadtgebiet beherbergt Wie von der Sladt Maintal bestatigt , Ist die damals nachgewiesene 
hohe Wertigkeit auch heule noch yorhanden. Der Teich weist zwar Verlandungstendenzen 
auf. doch ist er durch den Anschnitt des Grundwassers dauerhaft mit Wasser versorgt Er 
slellt einen wichtigen Trittstein zu weiteren Tetchen In der Umgebung dar Das direkte Um· 
feld des Teiches wurde seit 1998 nicht verändert In Abstimmung mit der Unteren Natur
schutzbehördO Sind die umliegenden ehemaUgen Ruderalflachen zwlschenzelthch in einen 
Golfplatz (Abschlags-Übuogsanlage) umgewandelt worden 

Gebiet 8 gehört zu einer AUflache, auf der SondermGIl abgelagert wurde. Aufgrund der nOrd· 
hch geJegenen Autobahn A 66 und der sOdhch gelegenen Bahnlinie tst das Gebiet larmbelas
tet Warmebelastung. Luftschadsloffbelastung SOWie die Verschmutzungsempfindhchkeit des 
Grundwassers sind hier hoch Der Grundwasserflurabstand 1m gesamten Gebiet ist kleiner 
gleich 2 Meter. Das Gebiet gehört zu einem potenziellen Üborflutungsbereich des Mains. Es 
hat derzeit für die naturbezogene ErholungsnulZung nur eine mäßige Bedeutung. aufgrund 
d r Lage am östlich angrenzenden Reglonalparl<korridor ist es aber fOr Erholungszwecke 
entWIcklungsfähig 

OIe Behandlung der naturschutzrechthchen ElngrHrsregelung ist In der Fl3chennulZungspla
nung wegen der Beschränkung auf die GrundzUge der städtebaulichen EntwiCklung und der 
aul dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein mOgllch 
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Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst untarge· 
bracht werden können, weist der RPSfRegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame Flächen· 
nutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschaftsplane, 
sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent· 
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts· 
pflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelftächen sowie eine Eingriffs· 
IAusgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Baufeitplanung. Hj'erfnr 
bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte Maßnah· 
menplanungen Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regio· 
nalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 

Oie landschaftsplanerischen Belange bezüglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser, 
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt. 

A 7. Erklärung zur BerÜcksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind festsetzungen zu treffen, die der Beeln· 
tr1:lchtigung von Umweltbelangen durch eine gewerbliche Nutzung in Gebiet A so welt wie 
mögtich entgegenwirken, wie Begrünung der Grundstücksfreiflächen und Straßen, Festset~ 
zung von Maßnahmenflächen fOr Naturschutz und landschaftspflege, Maßnahmen zur Re~ 
genwasserbewirtschaftung elc .. 

Durch die Änderungen im Gebiet B werden keine neuen BeeinträchtIgungen von Umweltbe· 
langen vorbereitet. 

A 8. Darlegung der pJanerischen Erwägungen 

In der Stadt Maintal gibt es eine hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen, die derzeit nicht hin
reichend gedeckt werden kann, da in der Stadt keine größeren unbebauten Gewerbegrund
stOcke zur Verfügung stehen 

Im Stadtteil Dömigheim möchte die Stadt daher das bestehende Gewerbegebiet Dömigheim· 
Ost In Richtung Osten in den Bereich einer bisher nicht genutzten Friedhofserweiterungsfla· 
che ausweiten Dazu hat sie die Aufstellung das Bebauungsplanes "Gewerbegebiel Dörnig
heim·Ost 1" beschlossen mit dem Ziel. weitere Gewerbeflächen zu entwickeln und die Her~ 
abwertung des Gebietes zu verhindern, Oie Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) BauGB 
erfolgte im Mai 2012. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) 8auGB fand 
am 03. Mai 2012 statt. 

Die bisherige Friedhofserweiterungsftäche ist überdimensioniert und wird nicht mehr benö· 
tigt. Der AnteU von Urnenbeisetzungen im Boden oder in Urnenwänden hegt nach Schätzun
gen der Malntaler Friedhofsverwattung derzeit bei Ober 70 % der Gesamtbestattungen Die· 
se Bestattungsform hat einen deutlich geringeren Flächenbedarf hat als traditionelle Bestat· 
tungen in Einzel- oder Reihengräbern Da davon aUSzugehen ist, dass sich die Tendenz zu 
Urnenbestattungen auch in Zukunft fortsetzt, ist mit den in Dömigheim zur Verfügung ste· 
henden Friedhofsflächen eine dauerhafte Versorgung mit BeisetzungsRachen sichergestellt. 
Oie Friedhofserweiterungsfläche wurde in den letzten Jahren ackerbaulich genutzt Inzwi. 
sehen Ist dIe Nutzung eingestellt, da die Fläche nicht in andere landwirtschaftliche Flächen 
eingebunden und nur mit einem Mehraufwand zu bewirtschaften ist. Da die geplante Nut· 
zung mit der beabsichtigten städtebaulichen EntWiCklung vereinbar ist, und um die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung des Standortes Maintal·Dörnigheim zu gewahr/eisten, wird der 
RPS/RegFNP 2010 an dieser Stelle in "Gewerbliche Baufläche. geplant" geandert. 

Mit dem Bebauungsplan "GewerbegeblBt Dörnigheim·Ost 1" sollen darüber hinaus die Nut
zungen im Nordosten des Gewerbegebietes neu geregelt bzw. an die inzwischen entstande
ne Realnutzung angepasst werden Da die Neuregelung bzw, Anpassung ebenfalls mit der 
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beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar Ist, werden die Darstellungen Im 
RPS/RegFNP 2010 wie folgt geändert : Die Darstellung im RPS/RegFNP 2010 für eine sUd· 
lieh der Landesstraße L 3268 gelegene Fläche, d+a bereits vor Jahren mit BAumen bepflanzt 
wurde, soll an die tatsachliche Nutzung angepasst werden Die Darstellung wird von "Flache 
tur dl8 LandbeWlrtschaftung" In 'Wald. Bestand" geandert. Außerdem Ist die Stadt Maintal in 
Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht des Main·Klnzig·Kreises dabei. das Problem der mega· 
len Kleingartennutzung zu lösen. Ein südlich der Landesstraße L 3268 gelegener Bereich mit 
nichl genehmigten Kleingärten soll aufgelöst werden. Hier setzt der 0 g Bebauungsplan 
'Wald, Zuwachs" fest. Auch der RPSlRegFNP 2010 soll zukOnftig Waldzuwachsfläche dar· 
slellen 

Zur Kompensation der neuen Flächeninanspruchnahme durch gewerbliche Bauflache von 
1.4 ha im StadUeil Dörnigheim wird die Darstellung von Gewerbeflachen im Rahmen dieser 
Änderung des RPS/RegFNP 2010 im Stadtteil Bischofhelm zurOckgenommen (ebenfalls 1,4 
halo Im Bereich der dargestellten Gewerbefläche. geplant befindet sich ein durch Kiesabbau 
entstandener Teich mit begleitenden Weidenwaldchen, der bereits In einem im Jahr 1998 
erstellten zoologischen Gutachten (PlanungsbOro Landschaftsökologie und angewandter 
Naturschutz. 1998) als ein besonders herausragendes landschaftliches Strukturelement und 
schUtzenswertes Biotop beschrieben wurde, u.a. weil er das einzig bekannte Vorkommen 
der Erdkröte im Stadtgebiet beherbergt. Aufgrund seiner Bedeutung fOr den Biotop. und Ar· 
tenschulZ und die ErholungsnulZung will die Stadt Maintal den Teich mit GehOlzgUrtel und 
die im Osten angrenzenden extenSIv genutzten landwirtschafttichen Fläche dauerhaft erhal· 
ten. OIe umgebende zukünftige Bebauung soll dabei so gestallet werden. dass Beeinträchti
gungen des Naturhaushaltes, der Lebensbechngungen von TIer· und Pflanzenarten, des 
Landschaftsbildes sowie des Erholungswertes möglichst gering gehalten werden HIerbei ist 
die Aufrechterha ltung der Verbindung zu den östlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen 
von großer Bedeutung, um einer Verinselung der Lebensraume entgegenzuwirken. 

· 15 · 



B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1,1 Inhalt und wichtigste Ziele der Änderung 

Um der hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Stadt Maintal nachkommen zu kön· 
nen, soll das bestehende Gewerbegebiet D6rnigheim-Ost in Richtung Osten in den Bereich 
einer nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsfläche vergrößert werden. Dieser Teil des 
Änderungsgebietes A soll in geplante Gewerbefläche umgewandelt werden. Darüber hinaus 
umfasst das Änderungsgebiet A Zwei weitere Teilbareiche: die Darstellung für eine sOdlich 
der Landesstraße L 3268 gelegene Waldfläche soll an die tatsächliche Nutzung angepasst 
und eine derzeit durch nicht genehmigte Kleingärten genutzte Fläche soll entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Dömigheim-Ost 1" als 'Wald, Zu
wachs" dargestellt werden. 

Zur Kompensation der neuen Flacheninanspruchnahme durch gewerbliche Sauf/äche bietet 
die Stadt Maintal eine gleichgroße Fläche im Stadtteil Bischofsheim an (Gebiet B), die im 
Rahmen dieser Änderung des RPS/RegFNP 2010 zurückgenommen und in "Grünfläche, 
Parkanlage" umgewandell Wird_ 

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne 

Die folgenden Ziele von Fachgeselzen und Fachplanen sind zu beachten: 
BNatSchG § 1 Abs.1 + 5, BWaldG § 1, BlmochG § 1, BBodSchG § 1, HAltlBodSchG § 1, 
WHG § 6 Ab •. 1 Nr. 1, WHG § 6 Abo. 1 Nr.4, WHG § 6 Abo. 1 Nr. 6, HDSchG § 1, BauGB 
§ 1 Abo. 6 

Sie lauten: 

BNatSchG: Gesetz Ober Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Ziele des Naturschutzes und der landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (6GBI. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise: 
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die kOnftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schOtzen, dass 
1. die bioJogische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der NaturgOter sowie 
3_ die Vielfall, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz) 
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht 
für Gronftachen vorgesehen sind. hat Vorrang vor der Inanspruchnahme \Ion Freiflächen Im 
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafls
gerecht geführt, gestaltet und so gebUndelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan· 
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder 
so genng wie möglich gehalten werden.. " 

BWaldG' Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
§ 1 Geaetzeszweck 
Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, 
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1 den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (NutzfunkIIon) und wegen seiner Be
deutung für die Umwell. insbesondere tor die dauernde leistungsfähigkeit des Nalurhaushal
les, das Kllma. den Wasserhaushalt. die Reinhaltung der luft. die Bodenfruc:htbarkeit , das 
laodschaftsbild. die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (SChull- und 
Erholungsfunktion) zu erhalten. erlorderhchenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern 

BlmSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunrelnt 
gungon. GerÖusche. ErschOtterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes- Immlssionsschutzgeselz) 
§ 1 Zwock dos Gesotzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen. den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonslige SachgOter vor schädlichen Umwelleinwirkungen 
zu schOtzen und dem Entstehen schädlicher Umwellelnwirkungen vorzubeugen 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver3nderungen und zur Sanierung 
von Altlasten 
§ 1 Zweck und Grundsä tze des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes Ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wle
derherzusteUen Hierzu sind schädliche Bodenver~nderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowIe hierdurch verursachte GewässerverunreiOigungen zu sanieren und Vorsorge 
gegen nachteilige EinWIrkungen auf den Boden zu treffen Bel Einwirkungen auf den Boden 
sollen See,ntr chtlgungen seiner natOrlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Nalur· und Kulturgeschichte so weit Wie möglich vermieden werden 

HAltiBodSchG. Hassisches Gesetz zur Ausführung des Bundes~Bodenschutzgesetzes und 
zur Altlaslensanlerung (HessIsches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) vom 28 Sept 2007 
§ 1 Zio le des Bodenschutzes 
Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundes-BodenschulZgesclZes vom 
17 Marz 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2004 
(BGBI I S 3214), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dleser Gesetze er1assenen Rechts
verordnungen nachhaltig zu sichem oder wiederherzustellen Dies beinhaltet insbesondere 
1 dle Vorsorge gegen das Entstehen schadsloflbedingter schädlicher Bodenverändorungen. 
2. den Schutz der Böden vor Erosion, VerdiChtung und vor anderen nachteiligen Einwirkun
gen auf die Bodenstruklur, 
3 einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Be
grenzung der Flachentnanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendIge Maß, 
4 die Sanierung von scMdlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie hl8rdurch verur
sachten Gewasserverunreinigungen 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wassemaushaltsgeseu. 
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbowirtschaftung 
(1) Nr. , . Die Gewässer Sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mll dem Ziel , Ihre 
Funktlons- und l elstungsfcllhigkell als Bestandteil des Naturhaushalls und als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, Insbesondere durch Schutz vor nach
leiligen Veränderungen von GewässereIgenschaften 
WHG. Gesetz zur Ordnung des Wassemaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz 
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
(1) Nr. 4 Die Gewässer sind nachhaltig zu bewlnschaften, insbesondere mit dem Ziel. be
stehende oder künftige NutzungsmOgllchkeilen Insbesondere fOr die öffentliche Wasserver· 
sorgung zu erhalten oder zu scharten 

WHG' Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushattsgesetz 
§ 6 Allgemolne Grundsätze der Gewässerbowirtschaftung 
(1) NI'. 6: Oie Gewässer sind nachhaltig zu beWirtschaften, insbesondere mit dem Ziel , an 
obenrdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abfiussverhältnisse 
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zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Ent
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

HOSehG: Hessisches Gesetz zum SChutze der Kulturdenkmäler 
§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quellen 
und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes 
zu schOtzen und zu erhalten soWie darauf hinzuwil1<:en, da.ss sie in die städtebauliche Ent
wicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden. 

BatJGB: Baugesetzbuch 
§1 Abs.6 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
1 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 

die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, .. 
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. die 

erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts
und Landschaftsbildes, ... 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere. Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

das Wir1<.ungsgefOge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura2000·Gebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt. 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Ku1turgoter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionefl sowie der sachgerechte Umgang mit 

Abfällen und Abwässern. 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie. 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

insbesondere des Wasser-, Abfall- und /mmissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 

durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der 
Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
Oberschritten werden, 

i} die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d. 

B 2, Umweltauswirkungen der Änderung 

B 2.1 Bestandsaufnahme 

Die bisher für eine Friedhoferweiterung Im Gebiet A vorgehaltene Fläche wurde in den letz
ten Jahren landwirtschaftlich genutzt. Inzwischen ist diese Nutzung aber aufgegeben wor· 
den, Die "Fläche für die Landbewirtschaftung" des RPS/RegFNP 2010 befindet sich unter 
Hochspannungsleitungen und wurde in den letzten Jahren mit Bäumen bepflanzt, sodass 
sich hier ein Wald entwickelte. Die Waldzuwachsflache des RPS/RegFNP 2010 wird aktuell 
landwirtschaftlich als Wiese genutzt Die sOdlich davon gelegenen Kleingartenflächen sind 
illegal entstanden und liegen im Landschaftsschutzgebiet "Stadt Maintal" (Verordnung vom 
16.0820' 1), in dem sie unzulässig sind. Der nordöstliche Teil des Gebietes A liegt in der 
lone 111 des Trinkwasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen des Wasserwer
kes 111 Wllhefmsbad der Stadtwerke Hanau GmbH . 
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Im Zentrum des Gebietes B liegt ein durch KIesabbau entstandener, Inzwischen naturnaher 
Teich. der gut mit Ufergehölzen eingegrOnt ist In einem Im Jahr 1998 erstellten zoologischen 
Gutachten (PlanungsbOro landschaftsökorogle und angewandter Naturschutz. 1998) wurde 
der Teich als ein besonders herausragendes landscha ft lIches Slrukturelemenl und schOt
zenswertes Biotop beschrieben, u.a weil er das einzig bekannte Vofttommen der Erdkröte 
im Stadtgebiet beherbergt Die Stadt Maintal bestätigt. dass die beschriebene hohe ökologl· 
sche Wertigkeit auch heute noch vorhanden Ist Das direkte Umfold des Teiches ist In den 
letzten Jahren nicht verändert worden. Es bestehen zwar Veriandungstendenzen, jedoch ist 
der Teich durch den Anschnitt des Grundwassers in diesem Bereich dauerhaft mit Wasser 
versorgt Er slellt einen Wichtigen Trittstein zu weiteren Teichen In der Umgebung dar. Nach 
Osten schließt sich eine 13)(tensiv genutzte landwirtschaflllche Fläche an. 

B 2.2 Prognose und Bewertung 

Auswirkungen der bisherigen Planung 

Die bishenge Planung des RPSfRegFNP 2010 sieht im Gebiet A auf 1,4 ha MGrOnßäche, 
Friedhof" vor Durch die Bestattungstatigkeit würde der Boden zwar verändert. aber nur 
kloinnachig In den Wegebereichen versiegelt und ggr. durch untergeordnete bauliche Anla· 
gen überbaut Funktionen wie Versickerung von Oberflächenwasser, Sicherung des Wasser
kreislaufs und KarUuftproduktion blieben erhalten. Lebensräume fOr Fauna und Flora WOrden 
aufgrund von Baum- und Strauchneuanpnanzungen neu entstehen, das landschaftsbild 
wOrde geghedert und aufgewertet WUrde auf den 1,2 ha nördhch der Frledhofserwelterungs
flache landwirtschaftliche Nutzung umgesetzt , müssten die Waldbestände gerodet werden, 
was zu einer Verschlechterung aller ökologischen SchutzgOter fUhren würde Die Umwand
lung von 0,6 ha nicht genehmigter Kleingartennutzung in Wald , Bestand würde zu einer Ver· 
ringerung des DOnger· und Pestizideinsatzes 10hren 

AlS blsherigo Planung ist lür das Gebiel B geplante gewerbliche Baußäche dargestellt. Durch 
diese Nutzung WOrden bisher unversK!gette Böden Oberbaut, sodass den Böden viele ökolo
gische Funktionen entzogen WOrden, die Verslckerung von Oberfl3chenwasser wUrde vernn
gert, der Wasserkreislauf negativ beelnßusst. HOchwertige lebensräume fOr Flora und Fau
na gingen verloren, das Landschaftsbild wUrde baulich Oberformt 

Auswirkungen der Planänderung 

Durch die nun im Gebiet A geplante gewerbliche Bebauung sind folgende AUSWirkungen zu 
erwarten Verslegelung von BOden mit hoher Lebensraum· und/oder Archivfunktion, Verlust 
bzw Verringerung der VerslckerungsmOglichkeiten von Oberflächenwasser und der Grund· 
wasserneubildung, Vertust der kltmabedeutsamen Funktionen der Fläche, Vertust von Le
bensrAumen für Flora und Fauna sowie Veränderung des landschaftsbtldes. 

Im Gebiet 8 Wird die derzeitige Nutzung durch dIE! Plan nderung In Grünftache, Pafttanlage 
gesichert . Die Wlchltgen ökologischen Funktionen der Fläche rar den Arten- und Blo
topschutz werden erhalten. die Flache soll an den öSlllch angrenzenden Regionalparkkom
dor angeschlossen und zukOnftig für Erholungszwecke entwickelt werden 

FFH-VerträgllchkeitsprOfung 

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz Sind Pläne und Projekte vor Ihrer Zulassung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Enlwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebleten zu 
prüfen. In den maßgeblichon Gesetzen ist festgelegt, dass FI3chennutzungspiMe zu den zu 
prüfenden Planen zahlen Natura 2000-Geblete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habllat
RIchtlinie oder der Europalschen Vogetrichtllnie. 
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Das Prürverfahren gliedert sich in drei Stufen: 
Prognose oder Screening (liberschlägige Prüfung), detaillierte VertraglichkeitsprOfung und 
Ausnahmenprüfung. 

In der Prognose erfolgt die überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beeinträchtigungen der 
Entwicklungs- und Erhallungsziele eines Natura 2000~Gebieles oder seiner maßgeblichen 
Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. 
Maßgebliche Bestandteile eines FFH·Gebietes sind: 
- vorkommende oder zu etablierende Lebensraumtypen sowie Arten der Anhänge I und 11 der 
FFH·Richtiinie 
- die charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften des jeweiligen lebensraumtyps, 
die den nach den Erhaltungszielen zu SIChernden oder anzustrebenden Erhaltungszustand 
bestimmen, 
- die Lebensräume der Arten nach Anhang 11 der FFH·Richliinie, 
- die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen maßgebli-
chen standörtlichen Vorraussetzungen oder Strukturen (z.B. abiotische Standortfaktoren) 

Im Scoping·Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt, 
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 rn-Radius um FFH-Gebiete einer FFH
Prognose zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 rn-Radius. 

Oie geplante gewerbliche Bauflache in Dörnigheim liegt innerhalb des 1000 rn-Radius, somit 
isl eine FFH-Prognose zu erstellen. Die Prognose kam zum Ergebnis, dass erhebliche Be· 
einträchtigungen von Natura 2000-Gebieten durch die Planung ausgeschlossen werden 
können (Siehe Angaben im Formblatt im Anhang). 

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Die genannten Auswirkungen im Gebiet A können durch Maßnahmen zur Gestaltung sowie 
durch ökologische Maßnahmen möglichst im Nahbereich des Vorhabens gemindert werden 
Hierzu zähleo U.8.; 
- möglichst geringe Flächenversiegelung, 
• VelWendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge, 
• Rückführung des Niederschlagswassers in den Wasser1<:reislauf am Ort der Entstehung 
(Sammlung des Oberflächenwassers und Nutzung als Brauch- und Beregnungswasser), 
- Festsetzungen zu Nutzung regenerativer Energien. die über den Bebauungsplan zu regeln 
sind, 
• Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen (auch Dach· und Fassadenbe
grilnungen) im Bebauungsplan. 

Hinweise zu naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge des parallelen 
Bebauungsplanvertahrens ergänzt. 

Zur Kompensation ist die Umsetzung der Aufforstung der nördlichen WaldMchen vorgese
hen. Sollten darüber hinaus spezielle Maßnahmen ZUm Schutz der im Gebiet vorkommen
den Arten ertorderlich sein, werden diese im angrenzenden Wald oder einer weiteren geeig
neten Fläche durchgeführt. 

e 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Stadtteil Dörnigheim der Stadt Maintal stehen derzeit keine größeren unbebauten Gewer
begrundsti.lcke zur VertOgung. Die letzte im Eigentum der Stadt Mainlaj befindliche Fläche im 
Gewerbegebiet Dörnigheim-Ost wurden mittlerweite vermarktet. DanJber hinaus gibt es im 
Gewerbegebiet Dörnigheim-Ost nur noch einzelne Restflächen in privatem Eigentum, die 
derzeit nicht vermarktet werden. Auch in den anderen Gewerbegebieten der Stadt sind ge
genwärtig keine gewerblichen Bauflächenreserven verfügbar. Da die derzeitige Friedhofser~ 
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weiterungsfläche aufgrund der geanderten Bestauungsriten nIcht mehr benötigt wird , und um 
die weitere Wirtschaftliche Entwicklung des St ndortes zu gew3hrletsten, ist die Ausweisung 
weiterer Gewerben3chen an dtesem Standort erfordenIch, 

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3,1 Prüfvcrfah ren 

Das verwendete PrOfverfahren ist in Umfang, Det31Uierungsgrad und Methodik Identisch mit 
den In Kapilel31 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 20 10 beschriebenen PrOfverfah· 
ren Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Tellverfahren zur PrO· 
fung von EinzelßAchen (ElnzelprOfung) und z.ur Prognose der Natura 2000-Verträghchkell 
Dabei sind keine Probleme mit technischen VerwaUungsvorschriften (z,B TA Lärm, TA Luft) 
oder anorkannten Regelwerken der Technik (1. B, DIN 18005 Teilt , Schallschutz im Städte
bau) aufgetreten, 

FOr die EinzelprOfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-. 
Dokumentations- und Erstbewertungslnstrumentanum entwickelt. mit dem alle relevanten 
Umweltbelange ermittelt und In die weiter eingrenzende, verbal-argumentallve Bewertung 
eingebracht werden können. Die EinzelprOfung bezieht sich auf geplante EInzeivorhaben 
bzw auf die geplante Anderung des RPS/RegFNP 2010 

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschIedene SchutzgOter (Ge
sundheit des Menschen/Bevölkerung, nare und Pflanzen/Biologische Vielfalt, Boden, Was
ser. Luft und Ktima. Landschaft, Kultur· und Sachgoter) sowie Wechselwirkungen und 42 
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht Hierzu z~hlen sowohl Gebiete hoher 
UmwellqualilSt, die negaliv oder positiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun· 
gen, die die Planung selbst beeinträchtIgen können. Ein Tell dieser Umweltlhemen ist zu
satztich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich tor bestimmte Planungen als 
Restriktion erweisen können. Für einzelne UmwelUhemen wurden darOber hinaus so ge
nannte _ErheblichkeitsschweUen" defimert , bei deren Uberschreilen mit voraussichtlichen 
erheblichen Umwellauswirkungen zu rechnen ist. 

Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkelt wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno
se, begrenzt In der Prognose erfolgt eine überschlSgige Bewertung. ob erhebhche Beein· 
trächtlgungen der EntwiCklungs- und Erhaltungsziele eines Natura·2000 Gebietes oder sei
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind Die 
Prognose Ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleltplanung ausgerIchtel Diese gibt nur 
die GrundzUge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindUchen 
Bauleitptanung Ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretislorten Planungsziele 
durchzuführen 

B 3.2 Geplante Üborwachungsma&nahmen (Monitor ing) 

Das Konzept zum Momloring ist Bestandteil des Umweltbenchtes des RPSfRegFNP 2010 
DIe Bauamter der Gemeinden werden gebelen, jahr1ich zu der Umsetzung der 
RPS/RegFNP-Anderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen z.ur Beschlusslage 
oder erheblichen AUSWIrkungen auf die Umwelt zu berichten Der RegIonalverband Frank
funRhelnMaln behalt sich vor. faltweise aufgrund solcher Benchte die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange anzuhören 

8 3.3 Zusammenfassung 

In der Stadt Malntal. Im StadIteil Dömigheim. sollen die DarsIellungen des RPSJRegFNP 
2010 10r eine 3.2 ha große Flache geändert werden. Davon Sind 1,2 ha Fläche derzeit als 
"Fläche fOr die Landbewirtschaftung" dargestellt und soUen entsprechend der RealnulZung In 
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'Wald, Bestand" geändert werden. Auf einer Fläche von 0,6 ha, auf der sich derzeit nicht 
genehmigte Kleingärten befinden und die im RPS/RegFNP 2010 als 'Wald I Bestand" darge
stellt sind, soll die Darstellung in ''Wald I Zuwachs" geändert werden. Außerdem soll eine 1,4 
ha große Friedhofserweiterungsnäche, die als "GrünnachefFriedhof' dargestellt ist, in ''Ge
werbliche Baufläche, geplant" geändert werden. Als Flächenkompensation für die 1,4 ha 
zusätzliche Gewerbefläche tauscht die Stadt Maintal im Stadtteil Bischofsheim eine "Gewer
befläche, geplant" in gleicher Flächengröße. Die Darstellung wird hier in "Grünfläche, Park
anlage" geändert. 

B 3.4 Datenblatt PlanUP 

Die DatenbläUer bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können 
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden. 
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FormblaU zur FFH.vorprüfung 
nach § 34 AbI , BNatSchG 

Nali" 2OOO-Gtblel nach del FFH-RldllllnIfI 

Nt; 51111-301 'hinaue bei Scfllauu Ke"",t.dt 

MI"' und Autg.btn .... q 
Vaprilfung.ner mOtJlChen BeeUlt6cHlgung cWch den RllgloMetI Akhennutzungqiln dIt ReglonaI~ 
F,.nt.;fI.ßRhe'lMlin 

2. aHdut!bung der Pklnung 

Uelnllll 

11 Wlrldlkloren eh von d« PlanI.I\{I.uagehln kOOMn 

1·1 l..betnaIAlnllI V8l'Slegelung 

2 1 Dlreille VerhWUng von VeglllaliO'lf;- f Blcklpsr"'urln 
3-1 Veranderu'lg OS BocMns blw \)I~ncm 

5- , Aku$lJ$(l'MI Reae (Sc:hlllli 

5-2 ßeoMjgung IOptische Relzlu96ser (SIc1bß.8I1. oI'tne LieN) 

$.3 LiChI (ludI Mcau/V) 

" OepouMlnen mI AUtlUfden Auswrtungen (SIIIb I Scl'lwi!lbn u SecIrTIt!n&e) 

1 Kumul.lI .... WI.klngen mit foIgwtden AlfM'I9I'I 
N' / M dIIr Pt.nung I --
4 BHdl.ebJng dM Nlli" ~. -

! ~e S&al'lli9röialIllllXVeWV.on:Inunll 

Ak'-IIIII 32.3 T 
KIflChw1t.ns1ik lroßlktlg.ntn&1Y genulzllll W .. en in der Manaue 

I ~- IlRn N<' UId dtß'I ElMtltlQSZl'llll 
Anha'1l 1 FFH-Rl 

Anz.,. da" , .. Iacllen 

I e5tO u .... AtcH.,.,. Ef1'II1~ _tt den lRT gOMIigeft N!\tr$f~11K ,ErI'8II1lg llne!' 
Ui!ltwesen '''',,*tnlS --"" J"tel5is SlngllSabI 
dtanallsl 

Allen nach Anheng n FfH.RL U!d deren Ethelh'lgslnl 

5 P'OWIOM m6gllcfltl BMintlichti""ngtn 0., En~c+Jungt . und Eftliitungllielt 
5 t AIJ.wlllo.lngtll mit BIlug rUI Flime 

I 

"""""""."""" I 1 N._ .... '" 1 CI 450m 

51 ElMCtt~ ob emeblidle BMintrldlligungen WJlgltchIoeMrt werden Winnen 

Der Beretch tvroISth6n aar 1I~.nten Gewerbellche und dem FFH-Gebel '" befall euch Gewerbe . .. ne 
81okO/TllOIMruflll ane SportNIIe und WlIIlere Nutzungen lIehnl'lletCMeI I'trdlch Iflgltl'llend." 015 FFH-GetMet 
'~1r"1 dtl3328 enlll'lll .... "fId der rautTkben o.llanl.OOIllll BMnUcl'lllgullg8fI dK SchlllZgebeI!H n .. um 
lltdtelde W.'daklOlen (l.m lJchl K~luenwR"ng 1 fftd Q8n Ert!et:tlcne BeetnnehkgtJJ'IIn \lllfden al.ll Qund dItf 
NutzungSlIru~tlX l'MSC1Ien SclWtzllebllt und Planlkne eusgescHossen "'Ie Indretten W.rtcfat toren Sind bel'lIII ls 
'IOftIenden und v.erden eitre" d ese Planung nICht MSlenllCh ...... ndlft 

, ElgebnI. RVFR lti FFH-VP fllfadtritfl l 
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Formblatt zur FFH-Vorprüfung 
nach § 34 Abs 1 BNatSchG 

NdJra 2OOO.Gtbllt nach der Eutcplltchtn VOQlltchutzrich'~."".,:' ___ =~~_ 
Nr.: I 5818-.1 11&11'1 bli MOhlhelm und NSG -Rumpenhelmlr und Bürge4lr 

I I KiltSnlb",-

- -
I Vaprufung ein« rrogIichen Beeinlr1lchtlgung durch den Regiollalen Fhicllennulzungsfjan des Regionallterbandes 
I Fra~elnUai~ __ _ 

2. BHchrtlbung hr Planung 

l Art~ Planung~ ____ I G~ii:.he Sautache, ~ant _ 

! Kommune{n) 1 Malnts 

2.1 WlrIcf.ktOIWl dla von dir PllllunglUlglhtn kllnnen 
, ,-, Uberbauung lVerslegelu~ 
: 2-' Direkte Varindll"ung-;";n Vegetation-Sol BlCiops"lrUkluren 

1

3- j lIentndrKung dtJs Bodffis bZw Untergrvndes 

>1 Akustische REllZe (S<:IIat) 
! -5:2 Bew99unu loPhc-iie Re;zau~oser (Sk:hibal\ed, on-ne -licht) 
, -
I 5-3 Ucht (auch Ar4OClI.u~) 

! 6-6 OepoSiionen ~f Slru~fura'1en A~itu-ngen (SIa(S/) {Sch~1 u S&:fmert/e) 

3_ KtI1IulllwWlrlulgln mit roIQlfldIn PlanunQll'1 
IttiM~Plan-u~ - 1 --

4, BHchrtibung dM ""tur. 2O(l()..GebIet. 

FlhaT ---, '_' __ -~~_~ ~:7~~~~~~~n-'----T --A;qaridefTeiucli~~~ __ -2 
, Klftcharaktendk Main bei LMjheim und ehemalige Kiesgruben mit Sanlj. ~nd Kiesinsdn, 

C-_____ ,---_ 

I 
BnJlYo4eta1en 

, nach Anhang I VSRl' -,----c-;
,ZwergOOrnmet (lxOOrycIlIJ& I11nutus) 

Aacl"Ntas;erzonen, Röllrithte und GehäZbesttmden sowie Wiesenbereictllm --,-
Und deren ErhatWigszie!e 

8MllJng woo zumndeSt naturnahen Feuthtgebieten mit ihren VefiandooQSzonen. 
Rolvlcn!en und Rieden ;Erhaltung von a(4gedBhnlen Schilfrö/VldtifM ;SdTutzder 
Gewasser ver Näh!'lII1d Schaoiitolfelnri.gen 

L--,----------------i::=;======c-7-~;=.===-------- --
GrsUSpet:hl (Picus canus) Ertlalturlg von stnidurreichlln Laltl- und lllUbTTischwilldllm in veI1Chielilnen 

f Zug- und RastvoQai!ll'ten---- ----

] nach Anheng 1 VSRL 

Entv.icklungsphBSen rrit Alt- und ToIhotzarMrtern, stehendem un:lliegenclem Totholz 
!JIIdHOllIenbBumen im Rahmen emer nal(nj!cMn Dynerrik ,Erfl8lull9 von 
stnilurteiehen, gestuften Waidaußen- I6IdWalcinnerrandem SONIe IIOn ofl'enen 
uchlungen und BlCßen 1111 Rahmen fJlner natiir1lchen Dynamk 

Und deren Erhaloogszie1e 

I __ n_ --------------OC7--,----=c--,,-__ ---=--=----c--
,Mootente (Aythya n~oca) Ernaltur.g '100 seh'1reichen Aachge.oniSsem ;Erhaltung von Pufferzonen 2um S<:hutz der 
, Gewisser ... er Nahr- und S<;/ladstorreinlrilgen ,Erhaitung lumndesl sl<rungsarmer 

Rastgew6sser ,---- -,.- ------- -- ----
,lwergsaga' (Mergus albellUS) Ertlaltung von zumndeSt störungsarmen Bereichen an gnlßeren Raslge\WiSS8"n zur let 

i Bru1vogeIaten 

-'-'-.~ ____ des Vogfllzugas und Im Winter ,Schurz der Gewi\sser 1/01" Hehr- und Sdiadsldfelntnlgeo 

Und $ren Erhallungsziete 

I """ Art • m \/SRL __ 
Knikenle (Anas (JIetquedLia) 
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------ --------~c__-C'C-~~c_ 
Erhaltung von ~Igewassern /1'111 breiten Flachulerzonen ul'Kl einer reichen Unlnassar
Ulld ut6r'\<'6gelahoo ,Ertllflung von Pufkqonen zum Schiit' der Gewasser VOf 1\15:/1(- und 
Schadsloffelntragen ,Erhaltung zumndesl storungS8/'lTl6f Brut- und Nehrungshabllate, 
Insbesondere In fischerei Ich, jagd Ich sowe tur ZWecke der Erfldung 9ilnutzten 
BerEllclleo 

------------------~-
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Fonnblalt zur FFH-Vorprüfung 
nach § 3-4 At. 1 BNa IScnG 

Nll.Ir. 7OIIO-G1biet 'lad! dtr Eutophchen VogII.d'lutllkhlini. 

Nt I ~11-40' M.ln b,1 MOhl",lm und NSG "Rumpenhelm" und BOrg .. " 
KlugI1Jb.,." 

' l"l lind Ras~8I1I!n "'Art . ,~ys~ 
SchE11.nIe (6utepll_a darglla) 

I 
I.achITÖWll (lMlA ridbundul) 

I Sam'''"' •• '.'' , ... , 

T I'lIUflenie (UeltIIItla ,.,.a) 

CMoseug« (UtrIlUS ~I 

KdbenenllliNeIta rulna) 

Kamoren (Pl'I!hluoc:au cartlO) 

I 
HtIbtnIautha' IPDIkepI cmlllllS) 

--- . 
' RODnf 'IaUCIieI' (Pali. pillgef'l1I) 

I 
Eidl!rIllM'SomItIl'lll mdtissufej 

l-l'MIIVllluct.. Cl &tP(btptus rulccllS) 
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Und deren ElMI\Jf\g$llflle 

EJhIfIU", an« IIItJAlChen ~ 111 ErI!'It9lC11l11t11 d.- NtuDld..ng 'I'OtI 

~tNasslln, lAerIbtriIclIen KIK- , SMd lIId S""aI1'lrl'b6MIIfl ,ErMlung VOll 
Uerge~len ,Emaitung zumOO8s1 sklnlngsll'mer Rt$~, tr6besondln In 
hcllereiit/\ tagd lC lllOtIM Itllw«u dir Erhdu", ""null." 6ere.c:hlln _ 

ErheIlUng von brolen Verlll'ldtII;Ronon ltII Qewaswn ErNftung '!'Oft Rast· und 
N&lrungsllat:Mtaltrl 
Ertl!lltung llllner den itdogl5/:hen MsprUchen doI' Art ~K:llen WaswqutlllM 
,EtllallUnll zUlnrdesl 5lOtungtlllTnll' Rt$~W, ln5beIondi3Ir,l" fllchereik:lI, 
,.lC:h soMe h. Zwecu Oer Emdung ganullWl B«achen 

ElMlrung 111M den dldog.sctlen MiJlNchM der Art JOrnerItct\en Wlsser(JI8 11i1 
EtllOllUng ZUlnnde5' ~ RaS\gwoÖSSIIf, insbecorldlJ.ln I\$cllerftlch 

!f9dlC.lIlOWe 111 Zwecu 0« Erhdllng genulZWI SIr.ellen 

fJflllllUr"g 'IU'IlJiIeI'getIa.Zeft und ntbJIIlCIIerI Fl5Ctfaktil\ab1ll1en ,Erh!II\W1I i!I/'III'" ()en 

c:;idOlPscfIen An~ cb NI ladll'1ldlan WlSSerquel ,1iI 

ErtoeIrung von Stllgewfl:5sern l1'li breiten A.dll/erzolWl und ener l!ICfIen Unlllwa".-
und UI.-vegetal:on ErhaIbJng yon Plllerzont'fl IIlTl ScIlI.CZ QewSsw 'iOI' Nett· und 
~ .EthlflUnglllm~A~mer R.l-l/ndte~1lI1e 
v« Rlenlln der Fc:r __ anzllllgS Albueht und UIUWl.~ in5bnOlidn in isdInilth 
unCIN.1lth 5tM'1e ~ lMd.e dI!r E'l"hdung genJtlltn Bfrflldlen 

Er'IIIIllIng von naflll,ellen FlsclWOrllonvnen ,Ern.klllg lUlTlnOMt IlONngsllf'JT'e" Rast 
In:! Nalvung511tb1a_, ,MbaontIefe der Sc:N1fP_lZe 
ErtsaIrung 111l1li' Oen (ld~ Amp\ICtIen der Mo b~Mn Wsssef(Jl!4I111 
,ErNillung wn IIItLl1Itl!tf1 AscHlIIICIIII~1en ,Etll8ltll\g lUmndesl "Crungwmer 
Rast. lind tbrwnlenlngshabi181e 1mbesondeR in MchereIICII aow:lI 111' Zwecu 00 
tJna~ genlltlten Blrecllen 
ErnsUung von Stfillewassern In' brillen Aaclllterlone1llftd.,.,. r"dlen lkIltWWtsw· 
l.IId UlavegetaHon Etllailunglln. den OkdOQlscllen "nsplflchen der M Ii!lrQ!rllthen 
WllsserqJellllit ,ErllellUIl!I zumndest sllru'lgsermer NolV'Ungs. llnd Rasll\abllale, 
InlbeSOlldere In ISCherelICh,}tgdtCh SMe l'IJr lY«ke der Emdung ""nu1Z~n 

.... -&haltung lImndeli sllrungs.mer Ra~., i~eln I~"lkll 
heherellch, )IgcI lCh ~ 'lIlWeckt der ErtIdijng Il'hJlZltn BereIChen ZIK Zell deI 
lIogdzuges uno In den Wl nlllrrnOntlfln 

ErtIIflUng ~ SlIgewtssern ml brfItIINI AKlluierzontn IInd.ner I'8tCheR Ul'fS'WaWlr-
und lAfI1o'IeIII!t*'" ElflabJng.,.. den c).ctOQlStIlen AMprfIcIIen "'-WM$8'·lIICI Q!rM5wqu8Ita1 ErhIftJng an« SIdi In ndliontl'en Nt.CZul$Sfl7~ 
cnel1itrenden ' .c!meWf1sClI3l1ung datum I pllasenwei$l an I\ohe$ 

~""II~ bIeIet ErlUlltll'lg von Pu!JeaonetllUm Sdllo derGewl5!.IJ ", 
NIIh' und5ehlllMlfl.~ .ErNilU'lglUJTWIdKt'~..".. Rnl und 
NolnJngdllbtJIe ImbKorKtIr'lII kctIlIrMIth IlQddl S(MII r.1Mcb dI!r Elhdll'l\l 
gl!nlQlen 6eretthen 

ErtIIflUng IIIIfWJ WIIIlgel'end naI..rIJchen "u&lMJt'Ntrik zur ErrnC9ictling 00r NM.Ctdlflg 
'I'OtI JillWISsn, ~ KIn·, Stn6- und ScNlrT'ifTÖnltn 

ErMIlI.lng von StllltwäsWlrnl!'l4 breiten Rlltflul87C)I'III111nd eMftllchln lIrfnasset · 
LI\d lhrvegelaIKln ,Ern811Jng lum,...1 ,~.met' RasI· und Nalvungsrabltale 
inUlesondefe in bctlefelidl la~1(1I SIMili 1ft ZweQ,1I dar Erhdung !l""UlZien 

"'-

- J -



Fonnblatt zur FFH-VorprOfung 
nach § 34 Abs 1 BNatScnG 

"kir. 2Q00.GabI.t nach dir EuropillCh.n V.lCtItItzrldllll~~ __ ~ 
Nr: 1581S-4DI I'''!n b., UOhlne!m und NSG -Rumpenhelm.r und Bilrgllu 

I KI •• grub..,-

fl ~LO~'~.''''"~.~I'''''~~' ~d"'~'~"~' ===="i"Em".~,"~ .. ="",,="s~,,~,g=_~=,,="m"'="Ib='.~'="~R~.~eOlHt«ZOr.e;;-und8ine~ reIc~tUm Unt&Wa5&er-
I und lJIervegeiallon ;Erf1a1tung zumndesl slörung$8C1Tl9f Ras!:- und Nahfungsl\abllale, 

il'lSbeSOlldere Jn Jschateihch, jagdich seWe fIX ZWecke der Erhd ung genutzten 
Bereichen 

Knckente (Anas creecaj 
1

_----- ----- - --

, 

1 ______ -

rsthnatterente (Anas streperal 

, Tllfalente (Ayt~ye l«ina) 
I 
, 

,------ -~------------ ---
! Reiherente (Aylhya fUlglia) 

i B"'Sente (Ayit;;amna) 
, 

---~---~---- ----" 
8tlBltung von Stjlgewllssern mil breiten Racluderzonen und einer reichen UnIerwasser-
und lJIervegetabon ;Erhaltung ZUlllndest slQnmgSMmer Rast- und Nahl'ungshabllate. 
in&basonCler& in ~scherelith,jagdieh silWa für lweclIe dar Ertlljung genulrt80 
Bereic/lerl 
--~- ---_===cc= Ertlswng voo hohen Grun~asserstanden In den Raslgebleten ;Erhaltung von 

Q1jr1anltia~taten mt einem fll" da Art gOnstigen NahrstoflhallShsl ;Erhatung von 
Slilgewassem rnlausreichend tr'eIten Flachufefzonen uod einer reichen Untenwsser
um:! urervegeta~on ,Erhaltung zumndesl storungs .. mer Ras!gewasser, Insbesondere In 
ftscharellch, Jagdich 5Ma fit' Zwecke der Erhdung genullten Bereichen 

--~gtung von Sijlgawassetn mit breiten RachllflJZonen und eir.erreichen Unt6iWaS-se.---:
und lXervegeialion 

Emaltung von zumndesl naturnahen StjlgewalO&eI1I ;Erhaltung zumindest 
rdörurrgsatmtK Rast- UIld NahRl/lgshabllal8, iIIsbewndtYe i.n IscheraJ~h, japOOh SoW8 
für ZMCke dar ErMung genutzten Bereicllen 

Erhaltung VOll SlilgEJoWSSflrn mit Aachulerzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ulervegelabon .Erhaltung einer sich an lradllonaltan Nulzungslormen orientierenden 
Teicl'beWlrtschanung, die zumindest p!lasenweise em helles Nahrungsangebo! 
gewaMeistel.Erhalloog zumndesl slonmgsermal' Ras!- und Nahrungshllbil8te. 
insbesondere In ischereilleh. jagdich sowe fllr Zwade oor Emdung genullten 
Beralchen 

,cc==------~---
Erneuung ein« den d(doglschan Ansprüchen det Alt IofderllChBl1 Wasser- und 
GeW8Ss«qualililt ;Erhatung zummdest ilörunlJSlI'mer RasIgebiete, Insbesorn1afe In 

lantt.Wischalllidi und Jagdich sMe für ZWecke der Erhdung genutzten Berfichen llIr 
, ___ .'"_~ __ ~ ____ ~ __ ~~~ des V0g8zU~~_u~ ____ n den W~nlermonl1lten _~_~ ____ . ___ ,~ __ 

5. Pr.OII m6glichlf BIIIntrlictltllJ,lngen der Entwlcldungs- und Erhallungl%lels 
5.1 AutwfrMmgfnmlt s.zugzut FUd!. 

GebleI~einef~~ J ~elRsla:. ~~~end ! IlOml 

5.2 E1nschitM9, ab slhlblldl. 9Hlntrichti~ MlsgnchIotM'l WIrR! lI6nntn 

Der Bnch Mehen der geplenten GewerbellAcha und dem Vogelschutzgebiet1st bereits durch Gewerbe, eine 
Bldr;orrpostierung, eina Sporthalte !ToBe Grunlan<llereicha und weitere Nutzungen gekennzeichnet Zwischen SChutzgebiet 
und Planftache vfll1autl danibar hinaus cie l 3326 an~ang Aufgrund dar nlumtichen Distanz können Beemtr8chbgungen des 
Schutzgebietes nur durch !narekle Wirklakloran (lArm, lICht. KUlissen~rkong 1 erfc'gen Erhe~lChe Beemlrachbgunen 
.,den auf Grund der NulZungsstrulllur zwischen Schutzgabiat und Aanllache aUligeschiossen Alte Indirekten Wll1lfaktoren 
sind berel~ vorhanden und werden durch diese Planung nicht westennlCl\ venlndert. bZw sind auf diese Entfernung nicht 
mehr Wirksam 

6, Efglbnls PVFRM: FFH-VP erforderlich I FFH-VP dertadeJllCh I X 

09072012 
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1. Änderung des Regionalplans SüdhessenfRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet 8: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Tennet 150 GmbH 
Gruppe:T6B 

Dokument vom: 17.04.2013 
Dokument-Nr.: S.Q1364 

Diese BE kommt in 1 OOkument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Innerhalb des Planungsgebietes A Gewerbegebiet .Dörnigheim-Ost 1" befinden sich folgende und Anlagen der 
TermeT TSO GmbH: 
• 2201110-kV-Freileitung Großkrotzenburg - Frankfurt/N. Llg Nr. P2007 
• 3801110-kV-Freileitung Karben - Großkrotzenburg. Llg Nr. P3024 
• Umspannwerk Dörnigheim. 

Der Stellungnahmer hat bereits zur 1. Änderung des RPS/RegFNP 2010 mit Schreiben NLB-Wi·IHD-6759 vom 
22.10.2012 Stellung genommen und weist darauf hm. dass die Hinweise und Aunagen aus den 0.9 Schreiben nach 
wie vor ihre Gültigkeit behalten. 

In der o.g SleHungnahme werden Hinweise 1U 2U folgenden Themen gegeben' Baubeschränkungszonen. Bau
und Wuchshöhen von Gehölzen, Mastschulzbereich. lärmimmissionen des Umspannwerks, 

Behandlung: 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

SegrDndung: 

~~~~---------~------------~ 

Oie o.g. Hinweise des Stellungnehmers zum Bebauungsplan betreffen nicht das laufende Änderungsverfahren Sie 
bedürfen der Beachtung im Rahmen der verbindlid1en Bauleitplanung und sind in den Bebauungsplan tlbemommen 
worden. 

In Kapitel A 6 der Begründung des Anderungsverfahrens wird auf die Freileitungen hingewiesen, Hier Wird 
sinngemäß Folgendes ergänzt' Im Bebauungsplan sind Baubeschränkungszonen dargestellt. in denen 
Höhenbeschränkungen der baulichen Anlagen und maximale Wuchshöhen von Bäumen festgesetzt sind 

Änderungsbedarf: 
TextefErläuterung der Planung 

SeIte 1 ""'1 1 



1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim~Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (8auGBI sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: OB Service. immobilien GmbH Niederlassung 
Frankfurt 
Gruppe: TOB 

Dokument vom: 18.04.2013 
Ookument~r.: S~1365 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

[ A,';. d'''~ d.n Ei,.nb,hob.'ci.b ood die Ech'''", doe B,hneo'"" .nl,teh.nd" Immi"io",o (io.b .. ond.ce 
luft- und Körperschall. usw,) wird vorsorglich hingewiesen. 

"_""_~~~~~~~~~--.J 

Behandlung: 

~D_'_'_S_te_"_'_O,_o_'_h_m_'_W_'_Cd_,_,_c_K_e_no_m_i_'_,_._oo_m_m_._o_" ___ " ________________________________ "~~~~~_"~~ 
SegrOndung: 

,--~~~~~--""-"----~~~~~~~~---. 

Die Hinweise betreffen nicht das laufende Änderungsverfahren, Sie bedürfen der Beachtung im Rahmen der 
verbindlichen Baufellpfanung 
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1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnfghejm~Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpar1<." 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. Z Baugesetzbuch C6auGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Hessenwanar GmbH & Co. KG 
Gruppe: Tö8 

Dokument v,»m: 16.04.2013 
DokUlMnt-Nr.: ~1323 

Diese BE kommt in 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

,---------'-'-"----------, 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich in den Bereicnen Stadt Maintal, Stadtteil Dömighefm, Gebiet A: 
Gewerbegebiet .Oörnigheim Ost 1" wie bereits bekannt, eine Trinkwassertransportleitung ON 533 der Hessenwasser 
GmbH & Co, KG befinden. Den Verlauf der Leitungen (Darstellung rot) entnehmen Sie bitte den beigefugten 
PJanunterJagen 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Begründung: 

Die genannle Trinkwassertransportleitung liegl8usserha/b des Anderungsbeteichs. 
'---____ ,,_,_,_, _____________ --.J 

5".1" 1 lIon 1 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheirn, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim~Ost 1", 

, 

Stadtteil Bischofsheim, Gebiet 8; Gewerbegebiet "Am Regionalpark" , 

Be$chlus8 über die öffentliche Auslegung nach § 3 Ab'. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
8ehördenbetelligung nach § 4 Ab,. 2 8auGB, Behandlung der Stellungnahmen ! 

SCellungnehmet: thIaen MobIl $n!en- und Verkthnlmanagement 001 _MAlNT_B-00455 
.Oelnhausen I 
Gruppe:TöB 

Dokument vom: 26.04.2013 I 
Dokument-Nr.: 8..01395 

I 
OiHe BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stallungnahme: 
, 

_ ... _. .--' 

Stadtteil Dömigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dötnigheim-OsI1" I 

Die Ausweisung des Plangebietes er101gt in KenntniS der von den klassifizierten Straßen ausgehenden Emissionen. 
Die Stadt Maintal hai Sorge dafür zu tragen, dass Vortehrungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen gemäß § 9 (1) I 
24 BauGB in Verbindung mit § 50 BISchG bzw zur Minderung solcher Einwirkungen getroffen werden. Hessen 
Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement übernimmt keinerlei Forderungen hinsichtlich lärm-, Abgas. und 
ErschOtterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt. I 

Behandltmg: , 

-

I Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen , 

---" 

Begründung: I 

------

Die Hinweise betreffen nicht das laufende Änderungsverfahren. Sie bedurfen der Beachtung im Rahmen der I 
verbindlichen Bauleitplanung 

---
I 

! 

I 

I 

I 

! 

I 

, 

, 

, 
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1. Änderung des Regionalplans Sudhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dömighejm-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behörden~lIIgung nath § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Hessen Mobil 5traßen~ und Verkehrsmanagement 
GelnhaUMft 
Gruppe: TaB 

DoJcument vom: 28.04.2013 
Ookument-Nr.: 5..ot395 

Diese BE kommt In 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

.-------------_.-----------------------------
Stadtteil BIschofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regiona[parX~: 
Die Ausweisung des Plangebietes erfolgt in Kenntnis der von den klassifizierten Straßen (A 66. B 8) ausgehenden 
Emissionen. Die Stadt MaintaJ hat Sorge dafür zu tragen. dass Vorkehrungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen 
gemäß § 9 (1) 24 BauGB in Verbindung mit § 50 BISchG bzw. zur Minderung solcher Einwirkungen getroffen 
werden Hessen Mobil Straßen- und Ver1<.ehrsmanagement abernimmt keinerlei Forderungen hinsicht1ich lärm-. 
Abgas- und ErSChütterungsschutz, auch zu keinem sp.!ltefen Zeitpunkt 

Behandlung: 

,-----~.--.--.-----_.--------------, 

~.e Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Hinweise betreffen nicht das laufende Änderungsverfahren Sie bedürfen der Beachtung im Rahmen der 
verbindliChen Bauleitplanung 

'-------------- --------------------------- -_.---

Beote 1 ~"n 1 



1. Änderung des Regionafpfans Südhessen/Regionafen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal. 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Aba. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer. E.ON Netz GmbH Betriebszentrum Lehrte 
Gruppe: TOB 

Dokument vom: 22.04.2013 
Dokument-Hr.: S-01310 

Diese BE kommt in f DOkument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Durch den Gellungsbereich A Gewerbegebret .Damrgheim-Ost 1" verlaufen unsere Hochspannungstreileilungen 
110·kV-leilung Dörnigheim-Niedermiltlau. (lH-11-1051) und 110-kV-leitung Dörnigheim-Windecken, (lH·l1-1094) 
Unsere Belange sind im Anhang detailliert beschrieben. Diese sind von Ihnen in die Begrundung mit aufzunehmen 

In der o.g. Stellungnahme werden im Anhang Hrnwelse zum Freileitungs- und Mastschutlbereich sowie zu 
BauhölTen gegeben_ 

Behandlung: 

LD_'_'_S_"_"_""_9_n_a_h_m_'_W_"_d_'_"_Iw_'_"_'_9_'_Io_'9_'._. _________________________ . ] 

BegrOndung: 

Die Hinweise betreffen nicht das taufende Änderungsverfahren, Sie bedürfen der Beachtung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und sind in den Bebauungsplan Obernommen worden 

In Kapitel A 6 der Begründung des Änderungsverfahrens wird auf die Freileitungen hingewiesen, Hier wird 
sinngemaß Folgendes ergamt Im Bebauungsptan sind Baubeschränkungszonen dargestellt, in denen 
Höhenbeschränkungen der baulichen Anlagen und maKimaie Wuchshöhen von Bäumen festgesetzt sind 

--------------
Änderungsbedarf: 
TeKtelEnäuterung der Planung 

SeIte 1 von 1 



1. Änderung des Regionalpfans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim·Ost 1". 
Stadtteif Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet HAm Regionalpark" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BeMrdenbefBlIlgung nach § .. Abs. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: RegIerungspräsidium Dannsladt III 31.2 
""",pe,T'S 

Dokument vom: 18.04.20t3 
Dokumant·Nr.: S.o1362 

Diese BE kommt in 1 Dokumenteen) vor. 

Stellungnahme: 

Zu der geplanten Aufforstungsflache ist im Hinblick auf die Vorschriften des § 5 der Verordnung zum LSG .Stadt 
Maintal" noch bei der unteren Nalurschutzbehörde des Main·Kinzig·Kreises die Genehmigungsbedürftigkeil zu 
klären 

Behandlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. j 
_ .... ~ .. _--------_._----- -_. 

Begründung: 

-- ._ .. _-~-------------. 
Nach Aussagen der Stadt Maln\al haben diesbezüglich Klarungsgesprilche zwischen der Unteren und Oberen 
Naturschutzbehörde und dei Stadl MailltaJ stattgeflJhOOn. Mit Stellungnahme vom 25.04.2013 im Rahmen der 
Offenlage des Anderuflgsvertahrens begrüßt die Obere Fotstbehörde die vorgesehene Planänderung ausdrücklich. 
da hierdurch die Planungsabsichi der Kommune. durch Aufforstung ungenehmigter Kleingartenbereiche die 
Wa!dflächen in deren Flächensubstanz dauerhaft zu erhallen, planungsrechtlich gesichert wird. 
DIe Stadt Maintal wird die Genehmigung der Aufforstung bei der UnIere Nafurschutzbehörde beantragen. 

'------------------- ------~ 

$elte 1 von 1 



1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen FI3chennutzungspians 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1". 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentllc:he Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGS) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

steJJungnehmer; RegJerungsprilaidium Darmatadt 111 31.2 
Gruppe: TOB 

Dokument vom: 18.04.2013 
Dokumenl-Nr.: S~1362 

Diese BE kommt In 1 Dokumenl(en) vor. 

Stellungnahme: 
-------~~-

Das Regierungspräsidium Darm stadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, velWeist auf seine 
Stellungnahme vom 07. November 2012 zum Bebauungsplanentwurf .Gewerbegebiet Dörnigheim- Ost 1'". die· 
soweit sie rur die Ebene der Flächennutztmgsplaoung relevantlsl - entsprechend gilt Die Hinweise betreffen das 
Änderungsgebiet A 

GrundwassersChutzMJasserversorgung' 
Hinweis auf Wasserschutzgebiet "Wilhelmsbad (111)" der Stadtwerke Hanau 

Bodenschutz 
AusfUhrliehe Hinweise zu Altablagerungen und Allslandorten mit Boden- und Bodenluftbelastungen 

-----_ .. _~-----------~ 

Behandlung: 

[ DIE! Stellungnahme wird zur Kenntnis genomme~ __ _ 

Begründung: 

,----~-------_ .. _---------------
GrundwasserschutzANasserversorgung 
Im Kapitel A 6 der Begrtindung wird auf das genannte Wasserschutzgebiet und dlt;! geltenden Verbote hlr"lgewiesen. 

Bodenschutz: 
Die Flächen mit Altablagerungen und Altstandorten liegen nicht im Anderungsbereich. 
L~ ________ .. ~_._~_~ _______ _ 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen FI.!3chennutzungspJans 2010 für die 
Stadt Mal"tal, 
Stadtteil Dörnigheim. Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim~Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionafpark" 

Beschluss über dia öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Aba. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

St&J/ungnehmer; Reglerungaprlisldlum Dlrmstadt m 31.2 
Gruppe: TaB 

Dokument vom: 18.04,2013 
Dokument-Hr,: S-013'62 

Diese BE kommt in 1 Dokurnent(en) vor. 

Stellungnahme: 
,--._--_. __ .. -. .- ._._----------, 

Gebiet B 
Die \/on der Planänderung erfasslen GrundslUcke sind Bestandteil von aillastenverdächligen Flächen Wegen des 
großen Maßstabes der lIorgelegten Planzeichnungen kann nicht zugeordnet werdeo, zu welchen Altablagerungen 
(Nr. 435.019.010-000.004, ... 025, ... 024) die Anderungsfläcnen zählen Des Weiteren kann auch nichl zugeordnet 
werden, ob ein Teil der Flächen Zll der be~tehenden "Drilling Range (Golfubungsplatz)" gehört Dies Ist jedoch zu 
lIermuten. MEist für die befroffeoen Flurstücke ZI) pAifen, ob hief die Ausweisung als GrOnflache- Parllanlage 
möglich ist oder als .Sportanlage" erfolgen muss. 
,----------------------------
Behandlung: 

~~D~;e~~S~te~I1~""~g~n~a~h~m~e~w~;'~d~.~"~' ~K~en~n_t_n-;_'-_g-_en_·-o_m~-m_~~~._-_________ . _____ . ________ .. J 
Begründung: 
----_._. __ ._._-_._------------, 
Im Gebiet B seJbsl sind keine Aillasien und Altlaslverdach:;tfl3chen bekannt. Teilweise direkt an das Gebiet 
angrenzend liegen folgende Ablagerungsflächen: HlUG-IO 435 019.010-000 004, .023, .-001.482 Von diesen 
geht keine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung Grünfläche - Parkanlage aus 

Nur ein kleiner Teilbereich im SUden der Flache. die als Drilling Range genutzt wird, Wird in Grünfläche - Patkanlage 
geandert Der Ilberwiegende Teil bleibt Gewerbliche Baufl<!.che. geplant Die Erhaltung der Drilling Range ist nicht 
Ziet der Planung, 
~------_._ ... __ . __ ._--_._-------~ 



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 fOr die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dömigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dömigheim-Os! 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung tlach § 3 Abs. 2 BaugEtSettbuch (BauGB) sowie die 
Beh6rdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Slellungnehmer: Reglerungaprl.ldlum Darm.taett 111 31.2 
GNppe:T6B 

Dokument vom: 18.04.2013 
Dokumenl-Nr.: S-01362 

Diese BE kommt In 1 Dokumenl(en) vor. 

Stellutlgnahme: 

Gebiet B 
-- --- - ----J 

Ich weise darauf hin, dass die im Bereich der Planänderung vorhandene Grundwassermessstelle zu erhalten ist und 
Bodeneingrifle wegen der vorhandenen Altablagerungen Immer mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen sind 

- --- --- -------- -

Behandlung: 

[~~teIlUngnahme wird zur Kenntnis ge~.o~m~~. ___________ _ 

Begründung: 

laut Information des "Fachinformationssystems Grund· und Trinkwasserschutz Hessen" des Hessischen 
lano'esamts für Umwelt und Georogie (HlUG) befinde! sich im Gebiet B südJich des Teiches die 
Grundwassermessstelle Ne 9998 der Stadtwerke MOhlheim am Main GmbH 
Oie Erhaltung der Grundwassermessstetie betrifft nicht die Planungsebene dieser Änderung und Ist bei Aufstellung 
eines Bebauungsplanes zu berücksichtigen, 

Im Gebiet B selbst sind keine AHlaslen und Altlastverdachslflächetl bekannt Teilweise direkt an das Gebiet 
angrenlend liegen folgende Ablagerungsfl.!ichefl. HlUG-I0435,019,010-000,004, ,023, .. -001,482. Von diesen 
geht keine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung Grünfläche - Parkanlage aus, 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionarpark" 

Beschluss über die öffenUiche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehördenbeteIligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Slallungnehmer: KreIsausschLIss des Mafn·Klnzig-Krelsft 
Bauordnungsamt 
Gruppe: T6B 

Ookumentvom: 28.04.2013 
Dokument-Nr.: S-01396 

Diese BE kommt in 1 Ookumenf{Bf1) vor. 

Stellungnahme: 

OOCMAlNT ß-00478 

,--------- --- ---------------_.-
Gebiet S. Gewerbegebiet ,.Am Regionalpark" 
Wir hegen keine Bedenken gegen die Planung, sofern sicher gestellt ist. dass die im Umkreis liegenden 
Altablagerungen keine Gefährdung darstellen _____________________ --1 

Behandlung: 

LD.,e_s.,e."."".,.'.'.hm_e.W.-;-'.d=,=".'-.K-. __ -,.,="=;,·,·,·n:m-m·,·,·_ ------------------- .. ---] 

Begründung: 

,-------------------_._-------- -
Im Gebiet B selbst sind keine Altlasten und Altlastverdachstflächen bekannt. Teilweise direkt an das Gebiet 
angrenzend liegen fOlgende AblagerungsHächen_ HlUG-ID 435 019.01O-000 004, _023, ... -001.482 Von diesen 
gehl keine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung Grünfläche - Parkanlage aus. 

'--_______________________ ---l 
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1. Änderung des Regionalprans SüdhessenfRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1 ", 
Stadtteil Bischofsheim. Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB} sowie die 
BehördenbeteiJigung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer. Kral.aussch .... s des Maln..l(lnzlg-Krelses 
Sauotdnungsllmt 
Gruppe: TöB 

Dokument vom: 28.04.2013 
Dokument-Nr.: 6..01396 

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

,---~- ---------------- -------------------, 
Gebiet A. Gewerbegebiet .Dbmighelm-Ost r 
AllS der Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 05.06 2012 im 
Zuge des Bauleitplanverfahrens. 

In der genannten Stelll..lngnahme wird auf Grabresle der jungeren Eisenzeit verwiesen Ein von der Unteren 
DenkmaischutzbehÖfde tormu!rerter Textbaustein sollte in den Bebauungspian übernommen werden 

Behandlung: 

,-----------------------------------; 
Die SteRungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

'-------------- ---
Begründung: 

Oie Hinweise betreffen nicht das laufende Anderungsverfahren Sie bedurfen der Beachtung im Rahm::=Jn der . 
verbindlichen Bauleitplanung. 

---- -_. - --- _. - ._- -_ .. _- .---_. 

Se'le 1 v>:>n 1 



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regfonalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim , Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowie die 
Betlördenbetoiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Steffungnehmer: Kre'uuuchuss des Maln-Kinzlg-Krelses: 
Bauordnungumt 
Gruppe: 16B 

Dokument vom: 28.04.2013 
Dokument-Nr.: 8-01398 

Diese SE kommt in 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahlrn:l': 
,--------_._----------_ .. _._._-----~ 

Der nördliche Teil des Gebiets A liegt in der weiteren Schutzzone des Wasserschutzgebiets 111 (Wilhelmsbad) der 
Stadtwerke Hanau Aufforstungen sind dort verboten In der letzten hier vorliegenden Fassung des B-Plan-Enrwurls 
wurden keine Aufforstungen in diesem Teilbereich mehr festgesetzt. 

L.. ___ . _ .. _. ___ ----------------

Bohandlung: 

r=:::- --------------··-1 
~~"Ungnahme WIrd nIcht gefOlgt • __________________________ _ 

Begründung: 

Laut Trinkwasserschutzgebielsverordnung (Anordnung zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanlage -
Wasserwerk 111 in Hanau Wilhelmsbad - der Stadt Hanau vom 13 01.1970) sind Aufforstungen nicht verboien Die 
Obere Naturschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme vom 2504.2013 im Rahmen dieses Verfahrens die 
Aufforstung im nördlichen Teil des Gebietes A ausdrücklich begrußt. Auch der Bebauungsplan~Entw\Jrf stellt "Fläche 
für Forstwirtschaft, Wald Zuwachst dar 

'--_________________ . ________ -.l 



1. Änderung des RegionaJpJans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal, 
Stadtteil Dörnigheim, GebietA: Gewerbegeblet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbetslllgung nach § 4 Abt, 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Sttlilungnehmer: Kralsausschuss des Maln-Klnzig-Krelses 
Bauordnungumt 
Gruppe: T68 

Dokument vom: 24,04.2013 
Dokument·Hr,: S-01396 

Diese BE kommt In 1 Dokumenl{sn) vor. 

Stellungnahme: 

.- -_._-----------, 
Innerhalb des Teilgebiets B (,.Am Regionalpaf1(") liegt ein Teich, In den TeiCh wird erlaubterweise Regenwasser aus 
dem nördlich angrenzenden Prillatgelände eingeleitet, Die Ausweisung neuer Baugeb4ele 111 dessen 
Gewässerrandslreifen (10 m ab Boschungsoberkante) ist untersagt (§ 23 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz). Die 
umgebende zukünftige Bebauung ist daher so zu gestalten, dass ausreichende Pufferzonen zu allen Seiten des 
Gewässers von einer Bebauung fleigehaJlen werden Sofern im Bereich des Gewässerrandstreifens ein Baugebiet 
ausgewiesen werden soll, entscheidet die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, über Ausnahmen 

---------------- ------
Behandlung: 

~e Stellungnahme wird zur Ken:tni: genomme __ " ________________________ ~ 
Begründung: 

,-----_ .. - _ .. ---------------------
In dem ÄnderungslIerfahren wird die Darstellung von Gewerbliche Bauflache, geplant in Grünfläche - Parkanlage 
geändert Mit dieser Darstellung Sind die Pufferzonen zu allen Seiten des Gewässers gesichert. 
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1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Malntal, 
Stadtteil Oörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpar1<." 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB) sowie die 
BQhtH"denbeteiligung nach § 4 Abs. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

St8llungnehmer: Kre'sa""8chUSs des Maln-Klnzlg-Krelses 
Bauordnungaamt 
Gruppe:T6B 

Dokument vom: 28.04.2013 
Dokument-Nr.: S-01396 

Diese BE kommt In 1 Dokument(en} vor. 

Stellungnahme: 

,-----'-' -,. __ . __ ._-------------~ 
Grundsätzlich sind Kompensationsflächen, die im Bebauungsplan'lerfahren festgesetzt werden, auch in den 
Flächennutzungsplan zu übernehmen und darzustellen. 

L-_____________ ,_ ... _ .. _,._ .. _"J 

Behandlung: 

L,D_'_'_S_"_'_'"_"9_"_'_h_rn_._w_,_ro_',,"_'_K_'_"_"'_"_"_9_._"_Orn_rn_'_"_, _____ . _________________ ~ 
Begründung: 

,------------------ --'-'-"'-"-

Die Kompensalionsflächen der rechlswirksamen Bebauungsp\äne werden vom Regional'lerband digital erfasst und 
im Zuge der Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes eingearbeitet. 

- ,---,,-,--------,-------------
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1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Maintal. 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim~Ost 1", 
Stadtteil Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark" 

Beschluss uber die öffenUiche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie d/6 
BehördenbEtteiligung nach § 4 Abs. 2 8auGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnahmer: kreluuaschuss des Maln-Klnzlg-Kreises 
Bauordnungumt 
Gruppe:TG8 

Dokument vom: 28.04.2013 
Dokument-Nr.: 8-01396 

Diese BE kommt in 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: -----_. __ ... 
Die Umwandlung der ooreits entstandenen Gehölzsukzession auf der verwildernden Kleingartenflacne zu Wald 
halten wir nach wie vor für kontraproduktiv Hierbei geht strukturreicher Lebensraum verloren, den eine flächige 
Anpflanzung mil Eiche nichl innerhalb der nachsten Jahre auffangen kann Die'S sottte wenn überhaupt schrittweise 
erfolgen 

Betlandlung: 
------ ._ .. _._- .. __ .- .-------

Der Stellungnahme WIrd mehl gefolgt 

.- ------ -----------' 
Begründung: 

-_._----------------
Die Obere Natufschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme vom 25.04.2013 im Rahmen dielioes Verfahrens die 
Aufforstung im nördlichen T eil des Gebietes A ausdrücklich begrOßI. Auch der Bebauungsplan·Entwurf stellt "Fläche 
für Forstwirtschaft, Wald Zuwachs" dar und setzl als EnlWicklungszie! die Aufforstung mit naturna~ Laub
Mischwald fest Die Flächen sind mit heimischen, standof1gerechten LaubgehOlzen aufzufof'Sten. Bestandbildende 
Baumart Eiche. 

L-___________ ._ .. -----------.----
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Malntal, 
Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1", 
Stadtteil Bischofshefm, Geb(et B: Gewerbegebiet "Am Regiona/park" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Ab •. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Beh6rdenbeteiligung nach § 4 Aba. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnahmer: Krel •• uaschu8S du Main-Kinzig.f(l1Ilses 
Bauordnungeamt 
Gruppe: Tts8 

Dokument vom: 28.04.2013 
Ookument-Nr.: 8.01398 

Diese BE kommt in 1 Ookumenl{en) lIor, 

Stellungnahme: 

'-'---~~"~'----~,--
---,-,,'~ 

Wir verwei$8n auf unseIe Siellungnahmen vom 05 11,2012 im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs 1 BauGB 
zum o.g Verfahren und auf die Stellungnahme vom 29.10.2012 zum parallel laufenden Bauleitplanverfahren gemäß 
§ 4 Abs 2 BauGB, die wir weiterhin aufrecht erhallen 

In den oben genannten Stellungnahme werden Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 
Artenschutz, CEF-Maßnahmen, Aufforstung (Gebiet A) 

__ ~_"_' ____ '~ ___ ________ ~_.l 

Behandlung: 

Begründung: 

~---------~- .~ .~----

laut Umwellbericht zum Bebauungsplan-Entwurf werden keine Verbotslatbestotnde nach § 44 BNatSchG eintreten, 
sofem die festgelegten CEF-Maßnahmen umgesellt werden. Ausnahmegenehmigungen nach § 45 BNalSchG sind 
aus Sicht des Gutachters nicht erforderlich. 
Derzeit ist nicl1t erkennbar, dass artenschul1:rechthche Belange einer Umsel1:lIng der Ptanung entgegen stehen 
Oie Obere Naturschul1:behörde hat in ihrer Stellungnahme vom 25.04.2013 im Rahmen dieses Verfahrens die 
Aufforstung im nördlichen Tei! des Gebietes A ausdrüd<:lfch begrüßt 
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Regtonalverband 
FrankfurtRhetnMatn 

Drucksache Nr. 1II ~148 

Verbandskammer 

Betr. : 1. Änderung des Regionalplans SüdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunheim 
Gebiet: ~Zwischen Ziegelhüttenweg und Mainstraße" 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Ände
rung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 

Vorg.: Beschluss Nr. 111-87 des Regionalvorstandes vom 01.11 .2012 
Beschluss Nr. 111-89 der Verbandskammer vom 19.12.2012 zu OS 111-91 
(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. 111 -116 des Regionalvorstands vom 14.03.2013 
Beschluss Nr. 111 -113 der Verbandskammer vom 08.05.2013 zu OS 111-118 (Offenle
gungsbeschluss) 

I. Antrag 

Die Vemandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt. 

2. Die 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Raunheim, Gebiet: "Zwischen 
Ziegelhüttenweg und Mainstraße" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 
205 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion 
Frankfurt IRhein-Main (MetropoIG) abschließend beschlossen. Die Begründung 
ist beigefügt. 

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
- die Änderung des Regionalplans SüdhessenJRegionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

DER REGIONALVORSTAND 
Frankfurt am Main, 22.08 .2013 
Für die Richtigkeit: 

4 ~~,-c _ 
Esther Stegmann 
Schriftführerin 
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11. Erläuterung der Beteiligungssituation 

Die öffentliche Auslegung wurde am 20.05.2013 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
21 /13 bekannt gemacht. Sie fand vom 28.05.2013 bis 28.06.2013 statt. Die benachbarten 
Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei· 
ben vom 24.05.2013 beteiligt. 

1) Die betroffene Stadt Raunheim hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert: 

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main 
Magistrat der Stadt Hattersheim am Main 
Magistrat der Stadt Kelsterbach 

haben keine für die Ennittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Infonnationen mitgetei lt : 

Magistrat der Stadt Frankfurt 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

haben sich nicht geäußert: 

Abwasserverband RüsselsheimJRaunheim 
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie-. und Handelskammern 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Bau und Kunstwesen 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen·Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesansta lt für Immobilienaufgaben, Verkauf 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur , Außenstelle Eschborn 
DB Netz AG. Niederlassung Frankfurt 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Uegenschaftsabteilung 
Eisenbahn-Bundesamt. AußensteIle Frankfurt/Saarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Energieversorgung Offenbach EVO AG 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, KirchenvelWaltung 
Forstamt Groß-Gerau, Hessen-Forst 
Hessenenergie GmbH 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Landesbahn GmbH 
Hessisches Immobilienmanagement 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz eV. 
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfl iches Ordinariat Bonn 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
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Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauenbüros 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landessportbund Hessen eV., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels eV. 
landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landrat des Kreises Groß-Gerau 
Lokale Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Groß-Gerau 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Polizeipräsidium Südhessen 
Riedwerke Kreis Gross-Gerau 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
STRABAG, Property and Facility Services GmbH 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserverband Kinzig 
Wehrbereichsverwaltung West, AußensteIle Wiesbaden 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 

Amprion GmbH 
Bundesnetzagentur 
OB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt 
hessenARCHÄOLOGIE 
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Süd 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
PLEDOC, LeitungsauskunfVFremdplanungsbearbeitung 
Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Stadtwerke Mainz, Netze GmbH 
T ennetTSO GmbH 

haben Stellungnahmen abgegeben: 

DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
IHK Darmstadt 
Kreisausschuss des Kreis Groß-Gerau 
Regierungspräsidium Darmstadt 

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 
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111. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 

Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung ertordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden. 

·4· 
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Begründung 

zur 1. Änderung des Regionalplans SUdhessenIRegionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Raunheim 
Gebiet: "Zwischen Ziegelhtittenweg und Mainstraße" 

A: Erläuterung der Planung 

A 1. Formelle GrUnde für die DurchfÜhrung des Änderungsverfahrens 

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans SüdhessenIRegionalen Flächennutzungs
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ober die Metropolregion Frank
furt/Rheln-Main (MetropoIG) durchgeführt. Der RPSlRegFNP 2010 stein gemäß § 5 BauGB 
tor den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor
dernisse der Raumordnung fest. 

Aus den Im Folgenden dargelegten GrUnden der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
ist es erforderlich, die Planaussagen im Gebiet "Zwischen ZIegelhOltenweg und Mainstraße" 
in der Stadt Raunheim zu Oberarbeiten. 

A 2. Geltung.bereich der Änderung 

Der Anderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8,4 ha. 

Der Änderungsbereich liegt im nördlichen Stadtgebiet im historischen Orlskern von Raun
helm. Er wird im Nordwesten begrenzt durch die B 43 und im Nordosten durch die Malnstra
ße. 1m SUdosten verläuft die Grenze parallel zur Malnzer Straße. Der ZIegelhOttenweg bildet 
die sOdweslliche Grenze. 

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 

A 3. Anla •• und Inhalt der Änderung 

Die Stadt Raunheim möchte unter BerOcksichtigung der von der Stadtverordnetenversamm
lung beschlossenen Begrenzung der Wohnsiedlungsentwicklung in der von f=luglarm be
troffenen Stadt die Entwicklung im historischen Ortskem zwischen Ziegelhllttenweg und 
Mainstraße in Zukunft besser lenken können. Zum Erhalt des ursprongllchen Qrtsbildes soll 
bei geplanten Erwelterungs- und Umnutzungsmaßnahmen im Bestand eine bauleitplanerl
sehe Steuerung erfolgen. 

Ein entsprechender Bebauungsplan ist im Verfahren (B--Plan "Malnzer Straße I Bahnhofstra
ße"). Oer nördliche Bereich weicht mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes 
jedoch von den Darstellungen des RPSlRegFNP 2010 ab. Dieser stellt den gesamten Stadt
kem als gemischte BautJaehe dar. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung Im Be
bauungsplan wie folgt zu ändern: 

"Gemischte BauflAche, Bestand" in 'Wohnbaufläche, Bestand" (ca. 8,4 ha) 

Der Kartenhintergrund In den Bei1<arten 1 und 2 des RPSlRegFNP 2010 wird - soweit erfor
dertich - an diese linderung der Hsuptkarte angepasst. 
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A". Regionalplanerliehe Aspekte 

Der geplante Änderungsbereich liegt innerhalb des regionalplanerischen Vorranggebletes 
"Siedlung, Bestand". Gemaß Ziel Z3.4.1-3 des RPSlRegFNP 2010 sind die im RPSlRegFNP 
2010 dargestellten Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und Sonderbauflachen zu
sammen mit Gemeinbedarfsflachen, innerörtlichen Grünflächen, Innerörtlichen Verkehrsflä
ehen und Innerörtlichen Flächen für die Ver- und Entsorgung zugleich Siedlungsgebiete im 
Sinne des Reg ionalplans SOdhessen. 
Die geplante Anderung von gemischter Bauflache in Wohnbauflache kann daher als an die 
Ziele der Raumordnung und landesplanung angepasst gelten. so daß fOr diese Anderung 
keine Abweichung von regionalplanerischen Zielen gemäß § 8 HlPG erforderlich ist. 
In der Sitzung vom 07.12.2012 hat der Haupt-und Planungsausschuss der DurchfOhrung des 
vorliegenden Planänderungsverfahrens zugestimmt. 

Der Änderungsbereich liegt vollständig im Siedlungsbeschränkungsgebiet. Gemäß Kapitel 
3.4.4 des RPS/RegFNP 2010 ist in diesen Gebieten die Ausweisung neuer Wohnbauflächen 
und Mischgebiete Im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig. Da es sich Jedoch um ein 
Planverfahren ausschließlich im Siedlungsbestand handelt , bleibt die Planänderung von die
ser Regelung unberührt. 

A 5. Verkehrlplanerische Aspekte 

Das bestehende Straßen- und Wegenetz bleibt unverändert . 

A 6. Landschaftlplanerlsche Aspekte 

Für die Stadt Raunheim liegt ein landschaftsplanerisches Gutachten von 2004 vor. Für den 
von der Änderung betroffenen Bereich wird darin eine Erhöhung der Durchgrünung innerhalb 
von SIedlungsflächen und entlang der Mainzer und Frankfurter Straße der Aufbau von GrOn
verbindungen empfohlen. 
Am nordöstlichen Rand entlang der Mainstraße verläuft ein "Vorranggebiet fOr Regionalpark
korridor". Aus dem Stadtgebiet kommend, bildet der Regionalparkweg eine Anblndung an 
den sOdlichen Malnuferweg. 

Die vorhandenen GrOnstrukturen in dem von Wohnbebauung geprägten Anderungsbereich 
befinden sich fast ausschließlich auf PrivatgrundstOcken. Lediglich Im Bereich der städti
schen Gebaude an der Schulstraße sind zusammenhängende, öffentliche GrOnflächen vor
handen. 
Aufgrund der vorhandenen Straßenraumdimensionen, der erforderlichen Fahrbahnquer
schnitte sowie der knappen Stellplätze ist eine aber den Bestand hinausgehende BegrOnung 
mit Baumen Im öffentlichen Raum des Anderungsberelches nur sehr eingeschränkt möglich. 

Ziel der Bebauungsplanung ist daher laut Begründung zum Entwurf eine mit der Nutzbarkeit 
der öffentlichen Raume verträgliche, teilraumliehe Ergänzung der vorhandenen Baumstand
orte und die Sicherung des vorhandenen Baumbestandes. 
Innerhalb der privaten Bereiche sieht der Bebauungsplan die Sicherung einer der Grund
stOCksgroße angemessene GrOnausstattung auf aUen GrundstOcken sowie die langfristige 
Wiederherstellung derzeit versiegelter Vorgarten vor. 

Die ge3nderte Darstellung des RPSlRegFNP 2010 entspricht somit den Zielen der Land
schafts planung. 

Die landschaftsplanerischen Belange bezOglieh der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser, 
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt . 



A 7. Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange 

Gemaß der Verordnung Ober die Festsetzung des l.ärmschutzbereichs für den Verkehrsflug
hafen Frankfurt Main (FluLärmFrankN) liegt der Änderungsbereich komplett in der Nacht
Schutzzone und Tag..Schutzzone 2. 

laut § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FlulännG) dOrfen in der Nacht
Schutzzone keine neuen Wohnungen errichtet werden. 
Nach § 5 Abs. 3 Nr. 6 FlulännG gilt das Verbot nach Absatz 2 jedoch nicht !Ur die Errichtung 
von WohrnJngen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des lännschutzbereiches 
bekannt gemachten 8ebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der An
passung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. Dies soll 
gewährleisten. dass zum Zweck einer nachhaltigen sUidtebaulichen Entwicklung innerhalb 
der Ortsteile und zur Erhaltung der Lebensfähigkeit der Ortschaften auch weiterhin Bebau
ungspläne mit Wohngebieten au!gesteln wenden dOrfen. 
Entsprechend den Ertäuterungen unter Kapitel A 8 (Darlegung der planerischen Erwägun
gen) wird davon ausgegangen. dass dieser Ausnahmetatbestand erlüllt ist. 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind die Schallschutzanforderungen gemäß 
§ 6 FlulärmG zu erfOlien. 

Aus der Altflächendatei AL TIS des Hessischen Landesamtes fOr Umwelt und Geologie 
(HLUG) geht hervor, dass sich Im Anderungsgebiet Betriebe mit einem hohen bzw. sehr ho
hen Gefahrdungspotential fOr die Umwelt befinden. Im Rahmen von konkreten Maßnahmen 
sind zur Abwägung einer mOgllchen Gefahr bei der Nutzung dieser Standorte Einzelfall
recherchen durchzufOhren. 

Im Rahmen der verbindlichen BauJeilplanung sind Festsetzungen zu treffen, die der Beein
trächtigung von Umweltbelangen so welt wie möglich entgegenwirken. wie Begrünung von 
Fassaden, Grundstücksfreiflächen und an Straßen, Festsetzung von Maßnahmenflächen für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, etc .. 

A 8. Darlegung der planer/schen Erwlgungen 

Durch die Lage der Stadt im Siedlungsbeschränkungsgebiet und dem Lärmschutzbereich 
des Frankfurter Flughafens sind im Außenbereich keine Neuausweisungen von Siedlungs
flächen mehr möglich. Eine weitere bauliche Entwicklung kann daher nur im Bestand erfol
gen. 
Der daraus entstehende Siedlungsdruck auf die vorhandenen Baugebiete hat auch im Ände
rungsgebiet zu Umnutzungs- und Erweiterungsabsichten ge!Uhrt. Um die Zahl der vom Flug
larm betroffenen Menschen nicht zu erhöhen, hat die Stadt Raunheim jedoch beschlossen. 
In dem von Siedlungsbeschränkung betroffenen Stadtgebiet die Bevölkerungszahl nicht an
steigen zu lassen. 

Der Anderungsbereich ist entsprechend der ursprOnglichen Ausprägung und frOherer Pian
aussagen im RPS/RegFNP 2010 als Mischgebiet dargestellt. Da fOr den Ortskem kein Be
bauungsplan besteht. kann die Zulässigkeit von Vorhaben bisher nur auf der Grundlage des 
§ 34 BauGB erfolgen. 
Oie zur Entstehungszeit vorhandene Einheitlichkeit der Bebauung ist jedoch durch bereits 
erfolgte Neu- und Erweiterungsbauten nur noch begrenzt vorhanden. Der BeurteiJungsrah
men fOr Vorhaben nach § 34 BauGB wurde dadurch stark erweitert, so dass die bishelige 
GenehmIgungsgrundlage eine weitere Auflösung des noch vorhandenen städtebaulichen 
und gestalteriSchen Zusammenhanges zur Folge hatte und die von der Stadt Raunhelm ge
wOnschte Steuerung bzw. Begrenzung der Bevölkerungsentwicklung verhindert. 

Um dem Verlust des historischen OrtsbIldes entgegenzuwirken und die Anzahl möglicher 
neuer Wohnungen zu begrenzen, hat die Stadt Raunheim einen Sebauungsplan ins Verfah-



ren gebracht. der den Änderungsbereich entsprechend der inzwischen Oberwiegenden Nut
zung als allgemeines Wohngebiet ausweist. Die Bebauung enUang der Mainzer Straße ge
hOrt aufgrund der dort vorhandenen Unternehmen zu der südlich angrenzenden Mischbau
flache 
rne NachverdichtungsmOglichkeiten sollen dabei vorrangig genutzt werden, um Abwande
rungen und der Auflösung sozialer Bindungen entgegenzuwirken . Ziel der Bebauungsplan
festsetzungen ist die Definition verbindlicher Vorgaben, die unter BerOcksichtigung der Be
standsbebauung eine stadtebaulich und gestalterisch zusammenMngende und einheitliche 
Entwicklung gewähr1eistet. Die noch vorhandenen baulichen und stadtrlumlidlen Zusam
menhange sollen gestärkt, weiter entwickelt und wo notwendig wieder hergestellt werden. 

Diese Zielsetzung des Bebauungsplanes entspricht der unter § 5 Abs. 3 Nr. 6 FlulärmG zu
gelassenen Ausnahme. Diese besagt, dass das Verbot nicht fOr die Errichtung von Wohnun
gen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des lärmschutzbereiches bekannt ge
machten Bebauungsplans gilt, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung 
oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. Dies soll gewähr
leisten, dass zum Zweck einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung innerhalb der Ort
stelle und zur Erhaltung der lebensfähigkeit der Ortschaften auch weiterhin Bebauungspläne 
mit WohngebIeten aufgestellt werden dürfen. Da diese Umstande rur die Planungen der 
Stadt Raunheim zutreffen, ist die Änderung innerhalb des lärmschutzbereiches vertretbar. 
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B: Umwe~bericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wlchtlgote Ziele dar Änderung 

Die Stadt Raunheim hat für den KembereiCh der Stadt einen Bebauungsplan ("Msinzer 81ra
ße/Bahnhofstraße") ins Verfahren gebracht. Unter BerQcksichtigung der historischen Bedeu
tung soU rür diesen Bereich durch die planerischen Vorgaben langfristig eine städtebaulich 
geordnete Entwicklung gesichert werden. 
Der nördliche Bereich des genannten Bebauungsplanes weicht von den Darstellungen des 
RPSlRegFNP 2010 ab. Damit er als entwickelt angesehen werden kann, ist es erforderlich, 
die bisherige Darstellung HGemischte Baufläche, Bestand" in 'Wohnbaufläche, Bestand" zu 
ändern. 

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne 

Oie folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten: 
BWaldG § 1, FluUlrmG § 5, BlmschG § 1, BNatSchG § 1 Abo. 1 + 5, BNalSchG § 1 Abs. 
1 + 5, WHG § 6 Abo. 1 Nr. 1, WHG § 6 Abo. 1 Nr. 6 

Sie lauten: 

BWaldG: Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur FOrderung der Forstwirtschaft. 
§ 1 Gesatzaszweck 
Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, 
1. den Wald wegen seines Wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Be
deutung fOr die Umwelt. insbesondere fOr die dauemde Leistungsfähigkeit des Naturhaushal
tes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhartung der Luft, die 8odenfruchtbarkelt, das 
Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der BevOlkerung (Schutz- und 
Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirischaflung nachhattlg zu sichern. 

FluUlrmG: Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
§ 5 Bauverbote 
(1) In einem lärmschutzbereich dOrfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und 
attroiche in gleichem Maße schutzbedOrftige Einrichtungen nicht errichtet werden. In den 
Tag-Schutzzonen des Lärmschutzbereiches gilt Gleiches fOr Schulen, Kindergärten und ähn
liehe In gleichem Maße schutzbedOrftige Einrichtungen. Oie nach Landesrecht zuständige 
BehOrde kann Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentli
chen Einrichtungen oder sonst im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 
(2) In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-Schutzzone dOrfen Wohnungen nicht errichtet 
werden. 
(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht fOr die Errichtung von 
1. Wohnungen fOr Aufsichts- und BereItschaftspersonen von Betrieben oder öffentlichen Ein
richtungen sowie tor Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
2. Wohnungen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs im Außenbereich zulässig sind, 
3. Wohoongen und GemeinschaftsunterkOnften für Angehörige der Bundeswehr und der auf 
Grund vOlkerrechtlicher Vertrage in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Streitkräf
te. 
4. Wohnungen Im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des lannschutzberelches be
kannt gemachten Bebauungsplanes, 
5. Wohnungen Innerhalb der Im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Sauge
setzbuchs, 
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6. Wohnungen im Gettungsbereich eines nach der Festsetzung des Larmschutzbereichs 
bekannt gemachten Bebauungsptans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der An
passung oder dem Umbau von vorhandenen OrtsteUen mit Wohnbebauung dient. 
Satz 1 Nr. 4 gilt ntcht tor GrundstOcke, auf denen die Errichtung von Wohnungen baupla
nungsrechUich mehr als sieben Jahre nach einer nach dem 6. Juni 2007 erlolgten Festset
zung des Lännschutzbereichs vorgesehen gewesen 1st, sofern Im Geltungsbereich des Be
bauungsplans noch nicht mit der Erschließung oder der Bebauung begonnen worden ist . 
(4) Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 ge~en nicht fOr bauliche Anlagen. fOr die vor der 
Festsetzung des Lännschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt worden ist. sowie fOr 
nlchtgenehmigungsbedOrftige bauliche Anlagen, mit deren Errichtung nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts vor der Festsetzung des Uinnschutzbereichs hätte begonnen werden 
dQrlen. 

BImSehG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini
gungen, Geräusche, ErschOtterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes- Immissionsschutzgesetz) 
§ 1 Zw.ck d •• Ge •• tz •• 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgoter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu schatzen und dem Entstehen schadlicher Umwettelnwirkungen vorzubeugen. 

BNatSchG: Gesetz Ober Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Zie~ des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise: 
M(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage tor Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fOr die kOnftigen Generationen im 
besiedelten und unbesledelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schOlzen, dass 
1. die biologische Vielfalt. 
2. die Lelstungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts eInschließlich der Regenerat!
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgoter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erlorderlich. die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flachen sowie die 
Bebauung unbebauter Flachen im beplanten und unbeplanten Innenberek:h, soweit sie nicht 
tor Gronflachen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen Im 
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts
gerecht gefOhrt, gestaltet und so gebOndelt werden, dass die Zersctmeldung und die Inan
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushaits vermieden oder 
so gering wie möglich gehalten werden .... .. 

BNotSchG: Gesetz aber Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise: 
M(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage tor Leben 
und Gesundheit des Menschen auch In Verantwortung for die kOnftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absatze so zu 
schOtzen, dass 
1. die biologische Vielfa~ . 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkelt der NaturgOter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die WIederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

- 15 · 



(5) Großfläehige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer. 
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht 
für GrOnflachen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich, Vel1c:ehrswege, EnergIeleitungen und ahnlfche Vorhaben sorten landschafts
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vennieden oder 
so gering wie möglich gehalten werden, , .. " 

WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushattsgesetz 
§ 8 Allgemeine Grundsätze der Gewä •• erbewlrlschaflung 
(1) Nr, 1: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, ihre 
Funktions- und lelstungsfflhlgkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum 
tur Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nach· 
teiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften. 
WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG} - Wasserhaushaltsgesetz 
§ 6 Allgemeine Grundsätze der GawAsserbewlrt&chaftung 
(1) Nr. 6: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel. an 
oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natarliche und schad10se AbflussverhSltnisse 
zu gewährleisten und Insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Ent
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

B 2. Umweltauswlrkungen der Änderung 

B 2.1 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet umfasst wesentliche Teile des historischen Ortskerns der Stadt Raunheim, 
ist komplett bebaut und wird inzwischen fast ausschließlich zum Wohnen genutzt. Der Ver
siegelungsgrad auf den Privatgrundstücken variiert, was sich wiederum auf die Ausstattung 
mit GrOnstrukturen auswirkt. 
Die einzigen öffentlichen Gronflächen befinden sich im Bereich der städtischen Gebäude an 
der Schulstraße. 
Auf das gesamte Gebiet wirken Lärmimmissionen von der im Norden verlaufenden B 43 ein, 
Das Änderungsgebiet liegt im SIedlungsbeschränkungsgebiet des Frankfurter Flughafens 
gemäß RPSlRegFNP 2010 sowie im Lännschutzbereich des Flughafens Frankfurt - Nacht
Schutzzone und Tag-Schulzzone 2 - entsprechend des Fluglänngesetzes (13.11.2011 l. 
Die Böden im Änderungsgebiet sind stal1c: anthropogen verändert. natürliche Bodentypen mit 
den entsprechenden Eigenschaften und Funktionen sind nicht mehr vorhanden. 
Das gesamte Gebiet weist eine sehr hohe Wärmebelastung und eine hohe Luftschadstoffbe~ 
lastung auf, 
Oer gesamte Geftungsberelch liegt außerdem Innerflalb des potentiellen Oberschwem
mungsbereiches des Mains (Vorbehalt Hochwasserschutz). 

B 2.2 Prognose und Bewertung 

Auswirkungen der bisherigen Planung 

Oie bisherige Planung sJeht fOt das Gebiet "Gemischte Bauflache, Bestand" vor, was der 
ursprünglichen Nutzung des historischen Ortskems entsprach. Die Beibehaltung dieser Dar
stellung ermöglicht langfristig die Ausbreitung gewertHicher Nutzungen, sowie eine weitere 
Verdichtung und Verslegelung bisher unversiegelter Böden. Damit geht der Verlust von Ls
bensräumen für Flora und Fauna einher. 
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Auswirkungen der PI.nlnderung 

Aufgrund der geänderten Darstellung als 'Wohnbaufläche. Bestand- ist weiterhin eine zu
satzliche Verdichtung und Versiegelung bisher unversiegetter Böden und der daraus folgen
de Verlust von Lebensräumen 10r Flora und Fauna möglich . 
Die Planfläche liegt im Siediungsbeschrankungsgeblet des Frankfurter Flughafens 
(RPSlRegFNP 2010). In diesem Bereich ist eine Wohnbebauung im Allgemeinen nicht zu
lässig. Da es sich allerdings um eine Planungsmaßnahme im Siedlungsbestand handelt, 
bleibt die Planänderung von dieser Regelung unberOhrt . 

FFH·VertrlgllchkoltsprOfung 

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Plane und Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu 
prOfen. In den maßgeblichen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu 
prOfenden Plänen zählen. Natura 2000-Gebiete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat
Richtlinie oder der Europäischen VogelschutzrichUinie. 
Im Scoping-Verfahren zum RPSlRegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt. 
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 rn-Radius um FFH-Gebiete einer FFH
Prognose zu unterziehen sind. geplante GrOnflächen (bis auf Sport) in einem 200 rn-Radius. 
rne PrOtung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb dieser Abstandsbereiche. 

B 2.3 M.8n.hmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Die Bebauungsplanung weist keine neuen Bau- oder Verkehrsflachen aus und reduziert in 
vielen Bereichen das Maß der Nutzung gegenUber dem Bestand und der ohne Planung zu 
erwartenden Entwicklung. Die Maßnahme dient damit der zukUnftigen Vermeidung von Be
einträchtigungen. die ohne Planung stattfinden könnten. 
FOr die Ausweisung von Ausgleichsmaßnahmen wird daher keine Notwendigkeit gesehen. 

Im Rahmen der verbindlichen Bebauungsplanung werden Festsetzungen getroffen. die O.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen: 

- Maßnahmen zum Schutz gegen Straßen- und Fluglärm 
- Pflanz- und Erhaltungsfestsetzungen fOr Bäume. Sträucher und sonstige Bepflanzungen 
- Minimierung des Eingriffs in den Wasserhaushalt durch Nutzung des Niederschlagwassers 
• Verwendung wasserdurchlässiger Materialien fOr Stellplätze. Wege und Zufahrten 

B 2.4 Anderweitige PI.nungsmögllchkelten 

Bei dem Gebiet handelt es sich um den alten Ortskern von Raunheirn. fUr den durch die Er
steUung eines Bebauungsplanes langfristig eine städtebaulich sinnvolle Entwicklung gesi
chert werden soll. Eine AltemativenprOfung kann daher entfallen. 

B 3. Zusltzllche Ang.ben 

B 3.1 PrOfvert.hren 

Das verwendete PrOfverfahren ist in Umfang. Oetaillierungsgrad und Methodik identisch mit 
den in Kapitel 3. t des Umwellberichtes zum RPSfRegFNP 2010 beschriebenen PrOrverfah· 
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Teilverfahren zur PrO
fung von Einzelnächen (EinzelprOfung) und zur Prognose der Natura 2ooo-VertrAglichkeit. 
Dabei sind keine Probleme mit techniSChen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA lärm, TA luft) 
oder anerkannten Regelwerken der Technik (z.B. DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städte· 
bau) aufgetreten. 
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Far die Elnzelprütung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-. 
Ookumentations~ und Erstbewertungsinstrumentarium entwickelt, mrt dem alle releVanten 
Umweltbelange ennittelt und in die weiter eingrenzende. verbal~argumentative Bewertung 
eingebracht werden können. DJe Einzelprofung bezieht sich auf geplante Einzelvorhaben 
bzw. auf die geplante Änderung des RPS/RegFNP 2010. 

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene Schutzgoter (Ge
sundheit des MenschenIBevOlkerung, Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt, Boden, Was
ser, luft und Klima. Landschaft. Kultur- und Sachgoter) sowie Wechselwir1<ungen und 42 
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zählen sowohl Gebiete hoher 
Umweltqualität, die negativ oder positiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun
gen. die die Planung selbst beelntrachtigen können. Ein Teil dieser Umweltthemen ist zu
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als 
Restriktion erweisen können. Far einzelne Umweltthemen wurden darOber hinaus so ge
nannte IIErheblichkeltsschwellen~ definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtfichen 
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 

Oie Plilfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein
trächtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura-20OQ Gebietes oder sei
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die 
Prognose Ist auf die Ebene der vorbereItenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur 
die GrundzUge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele 
durchZufOhren. 

B 3..2 Geplante Oberwachungsmaßnahman (MonitorIng) 

Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010. 
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der 
RPS/RegFNP-Änderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage 
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionatverband Frank
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange anzuhören. 

8 3.3 Zusammenfassung 

Aufgrund des Oberschaubaren Verfahrens ist eine Zusammenfassung entbehrlich. 

B 3.4 Oatenblalt PlanUP 

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage fOr den vorliegenden Umweltbericht und können 
beIm Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden. 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunheim 
Gebiet: "Zwischen ZiegelhOttenweg und Malnstraße" 

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesel2:buch (SauGB) sowie die 
Behördellbetelligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahme" 

~lu"lI""hmer: Fraport AG Rtchtungeleeenheiten und V.rtrlge 
Oruppe:TOB 
DdUmMl~: _Ge.JOt3 
Ookument-Hr,: H1454 

DIele BE kommt in 1 Dokument(s") vor. 

Stellungnahme: 

Zu der flächennutlungsplananderung verwelgen wir auf unsere bereits im Rahmen der Befeillgung der Träger 
Öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebene Stellungnahme 110m 25.01,2013, in der 
Folgendes ausgefuhrt wurde: 

Oas in Frage stehende Bebauungsgeblel lieg! Innerhalb der BauMhenbeschrankung des Bauschutzbere/ches des 
Verkehrsflughafens FrankfurtJMain gemäß § 12 LuftVG und zwar Innerhalb des Anflugsektors 07 \Ion dem Ende der 
Sichertleilsflächef'l bis zu einem Umkreis um die Slart./Landebahnbezugspunkle \Ion 10 km Halbmesser mil einer 
zulässigen Höhe, die \Ion 0 m an diesem Ende biS 100 m (Höhe bezogen auf die Start-fLandebahnbezugspunkte der 
landeflächen \Ion 100 mUNNj ansteigt (§ 12 Abs 3 Satz 1 Nr. 28) LuhVG} Oie Zustimmung der Luftfahrlbehorde ist 
erforderlich, wenn die Bauwerke die genannte Begrenzung Uberschreiten sollen. Sofem die zulässigen Höhen nicht 
überschritten werden, bestehen gegen die angestrebte Nutzung hinsichtliCh der uneingeschränkten Anfliegbarkeit 
und der Hindernisfreiheil des Verkehrsflughafens FiankfurtJMain Darüber hinaus hegt das Gebiet innerhalb des 
Hindernisinformationsbereichs {HI8) gemäß § ,ab luftVG Gegen dIe engeslreble NulZull9 hinsichtliCh der 
uneingescl'nänkten Anfliegbarkelt und der Hlnderr.isfreiheit des Verkehrsflughafens Frankfurtl Main bestehen keine 
Bedenken, sofem in diesem Bere,ich die Bauwerkshöhe die Grenze \Ion 177 ,0 m Ober NN und 30 m Ober Grund 
nicht Liberschreitet Im Fall einer Uberschreilung der o.g Grenze informiert gemäß § ,8b luflVG die oberste 
LuftfahrtOehllrde des Lande:; (HM\Wl) die tur die Flugsicherung zuständige Stelle (OFS). Um diese l!'\formation 
sicherzustellen, ist es erforderilch, dass der Verfahrensträger der Bauleitplanung bzw bel konkreten Bau\lortlaben 
die Bauaufsichtsbehörde das HMllNl entsprechend informiert 

Das P!angetMe! befindet sich zudem Im Lärmschl.ltzbereich, der gemäß § 4 Abs. 2 Salz 1 des Geselzes zum Schutz 
gegen Flugl.lirm durch die Verordnung llber die Festsetzung des Lärmschutzbereichs flir den Verkehrsflughafen 
Frankfurt Main \10m 30.09.2011 (GVBI 2011, 438) festgesetzt wurde. und zwar innerhalb der Nach!- Schutzzone und 
der Tag-Schutzzone 2, in denen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen, Kmdergärten und ähnliche 
in gleK:hem Maße schutzbedürftige EinriChtungen sowie mit einzelnen in § 5 Abs 3 FlulärmG defllllerten 
Ausnahmen WOhnungen nicht errichtet werden durfen Das Plangebiet liegt schließlich innerhalb des im Regionalen 
Ft.::icnennutzungsplan \10m 17.10.2011 (SlAnz2011, 1311) ausgewiesenen. den Verkehrsnughafen Frankfurl Main 
umgebenden SiedlungsbescMinkungsgebiets, in dem die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und Mischgebiete Im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig ist 

Behandlung: 

---------- ---] 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen L-____________ _~ __ _ 

Begrünaung: 

,----------- ~- --
Die Hinweise zu den BauhöhenbeschTänkungen betreffen die \lefbindlictJe Planungsebene und kommen erst bel der 
Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Tragen Das Änderungs\lerfahren des Regionalplans 
SüdhessenlRegionalen Flächennutzungsplans 2010 (RPSIRegFNP 2010) wird da\lon nicht berührt 

In Bezug auf die lage Im lärmschutzbereiCh des Flughafe,.,s Frankfurt wird m der Begrundung zum Verfahren 
dargelegt, dass fisr die geplante Änderung der Ausnahmetatbestand nach § 5 Abs. 3 Nr 6 FluLarmG zutnfft, Dieser 
besagt. dass das Verbot niCht fOr die ErriChtung von Wohnungen im Geltungsbereich eLnes nach der Festsetzung 
des LärmSChutzbe-reLchs bekannt gemachten Bebauungsplanes gilt. wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der 
Anpass.ung oder dem Umbau \Ion \lorhandenen Ortsleilen mit Wohnbebauung dien!. AuCh die BauvQrbote Im 

----- ---------=co=~~-------------' 
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Zusammenhang mll der Lage Im StedllKlgsbeschJankungsgebiel Sind fUr die PlaMndefUng nicht relevant Da es 
sICh ausschließlICh um Ptanungen Innerhalb des Stedlungsbestandes handeH, bleibt das Verfahren \IOfl der 
Regelung unbetiJhrl 



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunheim 
Gebiet: "Zwischen Ziegelhüttenweg und Mainstraße" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 baugesetzblJch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § .. Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer: Reglerungsprlslctlum Dannstadt W 31.2 
Oruppe:TaB 

Dokument vom: 25.06.2013 
Dokument-Hr.: 9.01411 

Diese BE kommt In 1 Ookument(en) vor. 

Stellungll8hme: 

Den mir übersandten Änderungsunterlagen Ist nur sehr schwer zu entnehmen, in welchen Punkten diese von den 
Unterlagen abweichen, die Sie mir mit Ihrem Schreiben vom Januar 2013 übersandt haben So sollten 
beispielsweise die Änderungen unter dem Absehn, A 7 (Erkltlrung zur Berücksichtigung der Umweltbelange) zum 
Thema Bodenschutz in kursiver oder fetter Schrift hervorgehoben werden, um diese besser erkennen zu können 
Zudem ware es hilfreich, wenn aus den Unterlagen der Stand der Bearbeitung hervorgehen würde, um keine 
Verwechslung mit den mir zu Beginn des Jahres übersandten Unterlagen aufkommen zu lassen 

Behandlung: 

,--------_ .. -_. ---_._---------
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

L-_ . __ ... _. __ . __ .. __ 

Begrilndung: 
.. - .. _. - -_.- .... _ ... _ ...... _-
Der Vertahfenssland deI AndelUngsunlerJagen Ist dem jeweils beiliegenden Anschreiben zu entnehmen, Da das 
Regierungspräsidium auf eigenen Wunsch die Unterlagen in mehrfacher Ausführung erhält, müsste der 
Verfahrensstand auf dIe zu verteilenden Unterlagen übertragen werden. 
Eine automatische Eintragung auf die Änderungsuntenagen wird geprüft, Eine Hervorhebung der geänderten 
TelCtpassagen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich, 
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1. Änderung des Regionalplans SüdhesseniRegiona\en Flächennutzungsplans 2010 fOr dIe 
Stadt Raunheim 
Gebiet: "Zwischen ZiegelhüUenweg und Mainstraße" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nac h § 3 Abs. 2 Baugeseu.buch (SauGB) sowie d ie 
BehördenbeteilIgung nach §. Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer, Reglerungsprfisldlum Dann, tadt 11131 .2 
Gruppe : TöB 

Dokument vom : 25.06.2013 
Dokument-Nr.: 8-01491 

Diese BE konvnl ln' Dokument(en) 110( 

Stellungnahme: 

Bodenschutz 
Gemäß § 1 (5) Salz 2 Nr 1 und Nr. 7 BauGB sInd beI der Aufs teUung von Bauleitplanen Insbesondere die 
allgemeInen An'orderungen an gesunde Wohn- und ArbeitsverhältnISse und d.e SlCherhe.t der WOhn- und 
Arbeltsbevblkerung sowie die Bela~ des Bodens zu b@rücksichtigen Bei der Aufstellung darf das Problem 
Bodenbelastungen mcht 8usoeklammert werden Es gilt bei der Beurteilung von Belastungen das bauleitplanensche 
Vorsorgepnnz.p und nicht die Schwelle der Gefahrenitbwehr Der Trager der Bauleitplanung erzeugt ein Vertrauen , 
dass d .. ausgewIeSene Nutzung Ohne Gefahr rea~Slerbar .st Geht dl8 GemeInde Anhaltspunkten filr 
Bodenbelastungen nicht nach, haben Eigenlumer. BaUWIlhge und andere Belroffene 99f Anspruch auf 
Schadensersatz 
In der vom HesslSChen Mtn.sleoum frK Umwelt Energ .. landwirtsChaft und Verbfaucher5dlutz ~usgegebenen 
Arbeltshltfe .Boden$Chuu.n der Bauleltplanung 8 (Februar 2011) Ist .. ne Datenquelle tur Recherchen zum Thema 
Bodenschutz d,e AttfIachendatei Al TlS des Hess Landesamtes tUr Umwelt und Geologe (H lUG) angegeben Nactl 
erfolgter Abfrage der Altftächendatel ist restzustellen, dass sICh tu, das PIangebIet EInträge ergeben (siehe 
beiliegende liste) Darunter befinden $ICh Betriebe d .. gemäß Handbuch Altlasten Band 2, Tel14 des HLUG mit 
elNKl'l hohen bzw sehr hohen Gefährdungspol8flhal rur die Umwelt bewenet werden (Branchenklasse 4-5, Br -KI ) 
0 .. vorliegende 1 Änderung des ReglOO3lp1ans SüdhessenIRegionalen FI3chennutzungspians 2010 rur die Stadt 
Raunhelm, Geblet .zwlsChen Zl8Qelhüttenweg und Malnslraße~ .st eine TeilflIChe des Bebauungsplans 6 1 2339 
.Mainzer StraßelBahn hofstraße~ Diesem habe ich mit meiner Stellungnahme vom August 2012 aus der Sicht des 
Bodenschutzes zugestimmt OIe Belange des Bodenschutzes sInd In dIesem Bebauungsplan hinreichend 
berOckSlchtJgt und sll"ld analog Im Flächennutzungsplan umzusetzen (SIehe unter der Begründung zum B-Plan Punk1 
18 , 11 5 und VI 32) 

Behandlung : 

Die Stellungnahme Wird zur Kenntnis genommen 

Begründung . 

O.e Anmerkung zu den ermltleUen AJlstandorten wurde In die Begrundung unter Punkt A 7 (BeruckslChtlgung der 
Umwelt belange) aufgenommen Es Wird darauf hingeWiesen. dass Im Rahmen VOO kOnkreten Maßnahmen zur 
Abwägung etnet möglichen Gefahr bet der Nutzung dieser Standorte EIOzeifalirecherc.hen durchzuführen SIOd 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunheim 
Gebiet: "Zwischen Ziegelhüttenweg und Mainstraße" 

Beschluss Ober die öffentlithe Auslegung nach § 3 Ab$. 2 Baugesettbuch (SauGB) Bowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

6181lungnehmer. Reglerungsprlsldium Dann.taett III 31.2 
Gruppe:Toe 

Dokument vom: 25.06.2013 
Dokument-Hr.: $.(11491 

Diese BE kommt in 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Aus Sicht des Kampfmittell<1umdienstes lJerweise ich auf meine SleUungnahem zur vorgezogenen 
Öffenllichkeitsbeleiligung, 
Kampfmittelräumdienst Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Krif3gsluftbilder haI ergeben, 
dass sich das im Lageplan n~her bezeichnete GeJ.ande in ejnem Bombenabwurfgebiet und im Bereich von 
ehemaligen FlaksteIlungen befindet Vom Vorhandensein von Kampfmitleln auf solchen Flächen muss grundsätzliCh 
ausgegangen werden. Eine systematische (Jberprufung (Sondieren auf Kampfmittel) isl daher vor Beginn der 
geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 

Behandlung: 

,----------- ------------------------, 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

Begründung: 

,---------------- --------------
Im BebavungspJall ist der Hinweis auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitleln bereits aufgenommen und die 
Erforderliehkeit einer systematischen Kampfmitlelsondierung vor einem Eingriff in den Boden festgeschrieben 



1. Änderung des Regionalplans SOdhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunheim 
Gebiet· "Zwischen ZiegelhOttenweg und Mainstraße" 

Beschluss Ober die 6ffenUicha Auslegung nach § 3 Abs. 2 Bilugesetzbuch (B.uGBlsowle die 
Beh6rdenbeteUigung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stellungnehmer. IHK OiInnstadt 
Gruppe: T6B 

Dokument 110m: 21.06.2013 
Dokument-Nr,: S.{l1494 

DIese BE komml ln 1 Ookument(en) vor. 

Stellungnahme: 

Wit außem auch weiterhin zu dieser Ancterung keine Bedenken Jedoch weißen wir daraufhin, dass Im 
Bebauungsplan .Mainzer Straße f Bahnhofstraße" entlang der Malnzer Straße aufgrund vorhandener Untemehmen 
eine gemiSChte Nutzung (MI) festgesetzt Ist Wir brtten die Abgrenzung in der BegrOndung zu verdeutlichen 

Behandlung: 

I DIe Siellungnalvne Wird zur Kennlt\ls genommen 

BegrOndung: 

Oie Abgrenzung des AncIerungsbereiches enlspncht den Festsetzungen Im Bebauungsplan "Mauuer Straße f 
BahnhOfstraße" OIe gemischte Nutzung entlang der MOlnzef Straße wurde nld'lllf'l den .A.nderungsberelCh 
aufgenommen. sondem unl/eranden beibehalten. Untef Punkt A 2 (GeltungsbereICh der Änderung) der Begnlndung 
wird bereits erlauterl dass die Grenz4!!! des Änderungsbefelchs paratleIzur Malnzef Straße verlauft Erg.mzend dazu 
ist unter Punkt A 8 (Darlegung der planerisc.hen Erwagungen) dargelegt, dass das Mischgebietes entlang der 
Mainzer Straße erhalten bleibt Aufgrund des .gesetzllch vorgegebenen Maßstabes von I 50 000 Ist diese 
Abgrenzung In der Sklue zur vorgesehenen Änderung nicht naChVOllziehbar Auf der SkIZZe zur "Lage des 
AnderungsberelChes· Ist jedoch deutlich zu erKennen. dass die zukünftige Wohnbauftltche nicht an die Malnzer 
Straße angrenzt 
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunhelm 
Gebiet: "Zwischen Ziegelhüttenweg und Mainstraße" 

Beschluss Ober die öffentliche Auslegung nach § lAbs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
BehCirdenbetslllgllng nach § 4 Abs. 2 SauGS, Behandlung der Stellungnahmen 

Stel!ungnehmer: OB SeI'VlC88 immobilien CmbH Niederlassung 
Frankfurt 
Gruppe: TAB 

Dokument vom: 25.08.2013 
Dokument-Nr.: 8-01495 

Diese BE kommt io 1 Dokument(en) vor. 

Stellungnahme: 

,.------_._-------------_._--_ .. -
Gegen den öffentlich ausgelegten oben genannten Entwurf zur Änderung des Regionalplans Südhessen I 
Regionalen FJachennulzlJngspJans 201 0 bestehen aus der Sicht der Deutschen Bahn AG keine Einwände, wenn 
unsere Stellungnahme vom 01 02.2013 - FRI-FFM-1(1).Sa, TÖB·FFM·13·8758 - weiterhin beachtet wird. 
FOlgende Hinweise wurden in der 0.9 Stellungnahme ausgefilhrt 
Vorsorglich wird Jedodt auf die durch den Eisenbahnbetrieb und durch die Arbeiten 2U1 ErhaJlung eier Bahnanlagen 
der genannten DB·Strecke entstehenden Immissionen (insbesondere Luft· und KörperschaII) hingewiesen 
Entschädigungsanspruche oder Anspruche auf Schutzmaßnahmen können gegen die Deutsche Bahn AG nicht 
geltend gemacht werden, da die Bahnstrecke planfestgestellt ist Es obliegt den Anliegern. erforderlichenfalls Nr 
Schutzmaßnahmen zu sorgen. 
-----_._---- --.----------------
Behandlung: 

.. _.~ .. _ .. _-----------
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

'-----------_ .. _. --------------
Begründung: 

r-----------------~--·--

Du~ Hinweise belreffen die verbindliChe Planungsebene. für das laufende Änderungsverlahren des Regionalplans 
SüdhessenlRegionalen Flächennutzungsplan 2010 sind sie nicht lIon Belang 
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1. Änderung des Regionatplans SOdhessen/Regionaien Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Raunhelm 
Gebiet MZwtschen ZlegelhOUenweg und Mainstraße" 

Beschluss aber dietHfentJIcho Auslegung ~ch § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BiluGBl aowie die 
Beh6rdenbetelligung nach § .. Abs. 2 SauGB, Behandlung der Stellungnahmen 

Stol1ungnehm.,: Kret •• usschuss des K,.... Gro&-Gllrau Fachdlonst 
RegIonalentwicklung 
Gruppe: T6B 

Dokum ent vom: 27 .06.2013 
Dokument·Nr.: SOÖ1 406 

Dies. BE kommt!n 1 Ookumeol(en) vor 

Stellungnahme: 

Nachfolgend 8ufgefUhrte bfandschutztechnisChe Forderungen sind zu erfUMen bzw werden vorgeschlagen 018 
lbschwasselVersorgung tur den Feoerwehreinsatz 151 unter Anwendung der OVGW Atbeltsblälter W 405-
Bereitstellung von l ösdlwasser durch die öffenUlChe Tnnkwas5elVerSOfgung und W 33 1· HydranlenrlChUmie 
sICherzustellen 
FOr die geplanle Bebauung ist eine l öschwassermenge von 800 Vmln Uber "Ißen Zeitraum von 2 Std 
berl!itzustellen 
Zur l66chwasserentnahme durch dIe Feuerwehr SInd Unterfturhydranten ON 80 nach DIN 3221 elt'\Zubauen Der 
HydranlenabSland !WIlle 120 Meter nicht Oberschreiten 
Unterllurhydranten SInd durch H tnwe1ssdUkter nach OIN 4066 Tell 1 deutlICh liChtbar zu kennzeIChnen 0,. 
Entfemung der HIOwe1s$Childef zum Hydranten sollte im Regelta'I mehl mehr als 5 Meter betragen Das Rohrnetz ist 
so eNJSZulegen, dass bei m8X Löscnwasserenlnahme noch etn FlleßUberdruck von mlßd 1,5 bar an den Hydranten 
zur Verfugung sieht 
Oie LOSChwasseooltungen Sind als Ringleitungen auszufuhren 
liegt bei den l.U effiChtenden Gebauden dte Obe,kante der BrOslung notwendiger Fenster oder sonshger zum 
AIllellem bestimmter Stellen mehr als 8 m uber Gelandeoberfltlche, so ISI eine FeuefWehrzufahrt mil 
Bewegungs~aChen gem der .RiChtnnie Ober Flächen tur die Feuerwehr" auf der öffentlichen Vet1<ehrsnache bzw 
dem GrundstOck herzU$lelien Feuerwehrnlfahr1en mit Bewegungslladlen SInd auf dem Grundstück auch 
herzustellen , wenn Gebäude ganz ode' in Telten mehr als 50 m von einer Offenmchen Vet1<ehrsllädle entfernt Sind 
Bel Verkehrs beruhigungs- oder Bepnanzungsmaßnahmen auf öffentlichen Vet1<ehrsftächen Isl darauf zu achten, 
dass gem § 4 , 5 und 13 HBO nOt'Nern:lIge Feuerwehrzulahrten und Aufsleitflachen auf öffenttichen Verlc.ehrsflaChen 
unelngesChrAnkl nutzbar Sind 
Sofern der zweite Reltungsweg für Gebäude Ober 8m BrOslungshOhe durch Hubreltungsgeräte der Feuerwehr 
sichergestellt werden muss, iSI zu gewährlelslen, dass das erforderliche Hubrehungsgeräl gem 
Feuerwehrorgamsalton sverordnung in der Hllfstris l \Ion 10 Mlnulen zur Verfügung slehl Kann dl8s nlChl 
gewährleistet werden, SInd dte Rellungswege generell baulich sicherzustellen Auf die bauliche SIchersteilung der 
Retlungswege Isl in den Bebauungsptanen verblndhch hinzuweisen 
WIr bitten, bei \I 9 Planungen die zustandtge Brandschul2dienststelle zu bele~igen 

Behandlung: 

I OIe Stellungnahme Wird zur Kenntnis genommen 

Begründung: 

Die Stellungnahme belnfft flIChI dl8 Ebene der Regionalen Ftacnennutzungsplanung sondern dl8 \/erbindhche 
Bauleitplanung OIE! Hinweise kommefl erst bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Tragen 
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